
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Save the Date – Integrationskongress am Samstag, 29. September 2018 in Würzburg  
Am Samtag den 29 September 2018 von 10 bis 17 Uhr veranstalten die Franz-Oberthür-Schule und 
der Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. einen Integrationskongress in der Franz-Oberthür-Schule 
(Zwerchgraben 2, 97074 Würzburg). Der Kongress steht unter dem Titel „Geflüchtete als Fachkräfte. 
Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft“. Im angehängten PDF (Integrationskongress (3)) finden Sie 
bei Interesse weitere Informationen zur Veranstaltung. Anmeldungen zum Kongress sind ab 
September möglich, wir leiten die Informationen der Veranstalter dann wieder gerne an Sie weiter.  

 
 
2. Einladung zur 2. Landesversammlung von „unser VETO-Bayern“ am 15. September 2018 in 
München  
Der Landesverband ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer „unser VETO-Bayern“ lädt alle Mitglieder und 
Interessierten zur 2. Landesversammlung am 15. September 2018 nach München ein. Nähere 
Informationen finden Sie bei Interesse im angehängten PDF (EinladungUnserVeto).  

 
 
3. Forderungen zur bayerischen Landtagswahl – Aktionsbündnis Flüchtlingsreport  
Über eine Umfrage unter bayerischen Asylorganisationen und individuelle Expert*inneninterviews hat 
das Aktionsbündnis Flüchtlingsreport (Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH, Augsburg * 
Freiwilligenagentur SonnenZeit e.V., Ansbach * Trägerkreis Junge Flüchtlinge e.V., München * 
Bayerischer Flüchtlingsrat, München und Nürnberg * Refugio München * Förderkreis Don Bosco 
Berufsschule e.V., Würzburg * IMEDANA e.V. /Internationales Frauencafé, Nürnberg * Bunt statt 
Braun - Gemeinsam stark für Flüchtlinge e.V., Bayreuth * Haus International e.V., Landshut * 
Initiativgruppe e.V., München * Alveno e.V., Regensburg) einen Forderungskatalog zur bayerischen 
Landtagswahl erstellt. Bis zum 03. September können Sich Helferkreise und Organisationen unter 
https://form.jotformeu.com/82115040563345 als Unterstützer eintragen. Den Forderungskatalog 
finden Sie bei Interesse im angehängten PDF (60 Forderungen zur Landtagswahl). Ab Mitte 
September wird der Forderungskatalog mit den Unterstützerorganisationen dann veröffentlicht werden 
und richtet sich an alle politischen Mandatsträger und Fraktionen in Bayern. 

 
  
4. 50 Forderungen der Rechtsberaterkonferenz zum Flüchtlings-, Aufenthalts-, 
Staatsangehörigkeits- und Sozialrecht  
Schon etwas älter, aber nicht weniger aktuell sind die 50 Forderungen der Rechtsberaterkonferenz der 
mit den Wohlfahrtsverbänden zusammenarbeitenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Neben 
den konkreten Forderungen bietet das angehängte PDF (Broschüre_RBK_Nov2017fin-1-1) in der 
Zusammenfassung und dem Vorwort auch einen kompakten Überblick über die Entwicklungen der 
letzten Jahre und die damit verbundenen Gesetzesänderungen.  

 
 
5. Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten – Schreiben des Innenministeriums an die 
Länder  
Im Schreiben des Innenministeriums an die Länder zur Neuregelung des Familiennachzugs zu 
subsidiär Schutzberechtigten (PDF: BMI_Neuregelung_Familiennachzug_subs._Schutz) wird der 
Prozess des Familiennachzugs für diese Personengruppe detailliert beschrieben. Deutlich wird dabei 
erneut, wie komplex und potentiell langwierig das Verfahren ist. Daher und weil für die Betroffenen 
vieles auf dem Spiel steht, empfehlen wir einen Familiennachzug immer in Begleitung durch eine der 
Würzburger Migrationsberatungsstellen durchzuführen. Die Adressen der Migrationsberatungsstellen 
finden Sie anbei im PDF „180810_Migrationsberatungen_Wue“. Caritasverband für die Stadt und den 
Landkreis Würzburg e. V.  
 




Veranstalter: Franz-Oberthür-Schule und Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. | email: fff.ufr@gmx.de 


 
 


Integrationskongress 


Geflüchtete als Fachkräfte 
Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft 


 
 
Datum: Samstag, 29.09.2018 
10:00 – 17:00 Uhr  
 


o Begrüßung  


• Judith Aßländer (Vorsitzende) 


• Eberhard Nuß: (Landrat) 
 


o Vormittag-Vorträge: 


• Frau Dr. Hülya Düber: Sozialreferentin der Stadt Würzburg 
Vortragsthema: Arbeitsmarktintegration aus Sicht der Stadt 


• Frau Sabine Unckell Hotel- und Gaststättenverband 
Vortragsthema: Situation der Gastronomie in Würzburg 


• Prof. Dr. Adams: Hochschule für angewandte Wissenschaften, Würzburg-
Schweinfurt, Vortragsthema: Jugendhilfe Ausbildung 
 


o Börse Schüler – Ausbilder (während der Veranstaltung) 
 


Workshops 


1. Mehr Fachkräfte durch Ausbildungserlaubnis  
Ausbildungserlaubnis: Ermessensspielraum: Kriterien, Handlungsanweisungen 
Referent: Herr Kraus, Leiter der zentralen Ausländerbehörde: Darstellung der Rechtslage 
und Verwaltungspraxis 
 


2. Arbeitsmarktintegration konkret - Praxiserfahrungen aus Unterfranken  
In Zusammenarbeit mit der Josef-Greising Schule 
 


3. Deutsch als Hindernis 
Verbesserungsmöglichkeiten in der Sprachvermittlung: 
Moderation: Dr. Christina Burck, inlingua Sprachschule 
 


4. Ausbildung für Geflüchtete gestalten  
Anpassungen an die Bedürfnisse/ Wie müsste die Ausbildung für Jugendliche mit 
schlechten Eingangsvoraussetzungen aber mit ausreichendem Potential gestaltet 
werden?  
Franz-Oberthür-Schule: Herr Geißler 
 


5. Integration geflüchteter Frauen in den Arbeitsmarkt 
Wo ist der Bedarf/ kulturelle Hürden/ Ausbildung für Frauen gestalten 
 


6. Job-Coaches – Paten als Begleiter in den Arbeitsmarkt 





CW_BotheTo
Dateianlage
Integrationskongress (3).pdf




 
 
 
 
 


Liebe Mitglieder und Freude von unserVETO-Bayern, 


wie geplant findet unsere 2. Landesversammlung von unserVETO-Bayern am 15.09.2018 im Bellevue 
di Monaco in München statt. 


Der Vormittag soll der Diskussion des Organisationskonzepts, der Wahl von weiteren Beisitzer*innen 
und der zukünftigen Ausrichtung von unserVETO vorbehalten sein. 


Da am Vormittag selbstverständlich auch Nicht-Mitglieder willkommen sind, bitten wir euch, bei der 
Anmeldung anzugeben 


1. ob ihr direktes Mitglied seid 
2. ob ihr über einen Helferkreis Mitglied seid 
3. ob ihr kein Mitglied seid 
 
Dieses ist wichtig, denn nur Mitglieder (direkt oder indirekt) können an den Wahlen und 
Abstimmungen teilnehmen. 
Hier ist der Link für die Anmeldung: 
 
https://www.survio.com/survey/d/M5I6X5U5K3A9A1C3U 
 
Alle Anmeldungen werden gültig, wenn sie von uns per E-Mail bestätigt worden sind. 


Die im Online-Anmeldeformular abgefragten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung für die Organisation der Landesversammlung 
verwendet. 


Die Daten werden nach der Veranstaltung gelöscht, sofern keine anderweitigen gesetzlichen 
Grundlagen eine Aufbewahrung vorschreiben. 


 


Es wäre wichtig und gut, wenn ihr euch überlegt, ob ihr bereit seid, ein Amt im Verband zu 
übernehmen und/oder euch vorstellen könnt, in den Arbeitskreisen mitzuwirken. Wenn ja, gebt uns 
bitte im Vorfeld Bescheid, wofür und wie ihr euch einbringen könnt. Wir stellen euch auf der 
Versammlung entsprechend vor und sparen dadurch an dem Tag eine Menge Zeit, die wir sicher 
anderweitig gut gebrauchen können. Bitte gebt eure Bereitschaft mitzuwirken ebenfalls im 
Anmeldetool mit an. Wir kontaktieren euch dann separat. 


Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Kaffee, Tee und ein kleines Frühstück, ein 
Mittagsbuffet (1 x vegetarisch, 1 x vegan) und süße Leckereien am Nachmittag. Saftschorlen und 
Wasser sind selbstverständlich ganztätig zu haben. Dieses ist - ihr ahnt es - mit Kosten verbunden.  


  



https://www.survio.com/survey/d/M5I6X5U5K3A9A1C3U





Ihr könnt wählen zwischen: 


1. nichts essen und trinken für EUR 0,00 
2. dem Frühstück und den nachmittäglichen Leckereien inkl. Getränke für EUR 15,00 
3. Nummer 2 zzgl. vegetarischem / veganem Mittagsbuffet (Vorspeise, kleiner Salat, Hauptspeise nebst 
Beilagen) für insgesamt EUR 30,00 
4. nur nachmittägliche Verköstigung (Kaffee / Tee, kalte Getränke, Kuchenstückchen) für EUR 5,00 


 
Dieses tragt ihr bitte mit der Anmeldung ein und bezahlt den entsprechenden Betrag bitte vor der 
Veranstaltung auf folgendes Konto: 
 
Dr. Joachim Jacob 
Sparkasse Dachau 
IBAN: DE71 7005 1540 0280 3235 10 
 
Bitte gebt auf der Überweisung Eure E-Mail an, damit wir sie richtig zuordnen können. Braucht ihr 
über den bezahlten Betrag eine Quittung, werden wir euch diese gerne am Veranstaltungstag 
ausstellen. 
 
 


Wir hoffen, euch spricht das Programm an und ihr kommt zahlreich, damit diese 
Landesversammlung ein voller Erfolg wird und wir uns mit starker Stimme für alle ehrenamtlichen 
Flüchtlingshelfer*innen und damit für die Geflohenen einsetzen können! 
 
In diesem Sinne 
Bettina Riep und Dr. Joachim Jacob 
 


 
 
UnserVeto - Bayern 
Verband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer in Bayern 
Vorsitzende: Bettina Riep, Dr. Joachim Jacob 
 
www.unserveto-bayern.de 
 
 



http://www.unserveto-bayern.de/



CW_BotheTo
Dateianlage
EinladungUnserVeto.pdf




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


60 FORDERUNGEN 


ZUR LANDTAGSWAHL  
 


FÜR EINE BAYERISCHE ASYLPOLITIK 
MIT ZUKUNFT UND ANSTAND 
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60 FORDERUNGEN ZUR LANDTAGSWAHL|Für eine bayerische Asylpolitik mit Zukunft und Anstand 


ZUSAMMENFASSUNG IN  


NEUN FORDERUNGEN                                                               


1.  GLEICHBEHANDLUNG VON ALLEN 


ASYLBEWERBER*INNEN 


Die Unterscheidung von Asylbewerber*innen 


nach der angeblichen Bleibeperspektive oder 


einem „sicheren“ bzw. „unsicheren“ Herkunfts-


land“ ist abzulehnen. Egal, woher eine schutz-


suchende Person stammt: Sobald sie in 


Deutschland Asyl beantragt, stehen ihr unge-


achtet ihrer Herkunft unterschiedslos alle Integ-


rationsleistungen zu. Andernfalls würde das 


Recht auf Asyl von Vornherein für eine erhebli-


che Personengruppe faktisch abgeschafft. We-


der bei der Unterbringung, noch bei der Ertei-


lung von Arbeitserlaubnissen und sonstigen 


Leistungen ist eine Ungleichbehandlung daher 


legitim. Statistische Prognosen dürfen keine 


Auswirkungen auf das Einzelschicksal haben. 


Das verfassungsrechtliche Diskriminierungsver-


bot gem. Art. 3 III des Grundgesetztes verbietet 


die Benachteiligung von Menschen aufgrund ih-


rer Herkunft. Dieser Grundsatz muss auch im 


Umgang mit Asylbewerber*innen gelten. Die 


Staatsangehörigkeit eines Jugendlichen darf 


deshalb bei der Erteilung von Leistungen der 


Kinder- und Jugendhilfe – insb. bei umF -  


ebenso keine Rolle spielen.  


2.  DEZENTRALISIERUNG STATT KASER-


NIERUNG 


Eine dezentrale und bevorzugt private Unter-


bringung vereinfacht die Integration von Ge-


flüchteten erheblich. Kleinere Unterkünfte er-


zeugen zudem weniger Stress und Konflikte. Sie 


sind damit auch für psychisch belastete Bewoh-


ner*innen geeigneter – diese Erkenntnis teilt 


auch die integrationspolitische Enquete-Kom-


mission des Bayerischen Landtages, welche ein-


hellig „kleinere Gemeinschaftsunterkünfte“ 


empfiehlt. Dieser Erkenntnis zum Trotz zeichnet 


sich in Bayern aktuell eine klare Tendenz ab: Im-


mer mehr Geflüchtete sollen an immer weniger 


Orten so lange wie möglich zentral unterge-


bracht werden. In Bayern heißen diese Orte 


Transit- und Ausreisezentren. Das gesamte 


Asylverfahren wird dort nach Möglichkeit ge-


bündelt an Ort und Stelle durchgeführt. Ge-


flüchtete erhalten so wenig Kontakt wie mög-


lich mit der Aufnahmegesellschaft und Bera-


tungspersonen. Zustehende Leistungen werden 


in den Megazentren auf das Mindeste redu-


ziert. Der „Verfestigung des Aufenthalts“ wird 


durch die gezielte Desintegration und einge-


schränkte Sozialleistungen entgegengewirkt. 


Der Versuch, die Asylverfahren zu beschleuni-


gen, darf nicht auf Kosten einer menschenwür-


digen Unterbringung und Versorgung gehen. 


Transit- und Ausreisezentren sind daher strikt 


abzulehnen. 


3.  WER ARBEITEN WILL, MUSS ARBEI-


TEN DÜRFEN 


Der Fachkräftemangel in Bayern ist offenkun-


dig. Der Wunsch von Arbeitgeberverbänden 


und -kammern ebenso, Geflüchtete auszubil-


den und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 


Doch gerade in Bayern wird es aufgrund fakti-


scher Arbeits- und Ausbildungsverbote für Asyl-


bewerber*innen und Geduldete immer schwie-


riger, trotz Ausbildungsvertrags oder Stellenzu-


sage eine Arbeit aufnehmen zu dürfen. Die De-


vise der Bayerischen Regierung lautet: Aufent-


haltsbeendigung sticht Integration. Auf diese 


Weise liegen die Potentiale der Geflüchteten 


für die bayerische Wirtschaft brach. Anstelle 


Steuern abzuführen und Abgaben in die Sozial-


versicherung einzuzahlen, sitzen die Geflüchte-


ten tatenlos und frustriert in den Asylbewerbe-


runterkünften herum. Niemandem ist mit die-


ser Politik geholfen: Nicht den Arbeitgebern, die 


händeringend nach Auszubildenden und Fach-


kräften suchen. Nicht den Kommunen, die sich 


mit Problemen konfrontiert sehen, die aus der 


Untätigkeit der Geflüchteten erwachsen. Nicht 


den Ehrenamtlichen, die vor den Kopf gestoßen 


sind, weil all ihr Einsatz durch politischen Unwil-


len zunichtegemacht wird. Nicht den Geflüchte-


ten, die demotiviert, verzweifelt, und immer 
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häufiger psychisch krank werden. Und auch 


nicht der bayerischen Regierung selbst, weil 


ihre Rechnung schlicht nicht aufgeht: Die frus-


trierten Asylbewerber*innen und Geduldeten 


bleiben zum allergrößten Teil über Jahre in 


Deutschland – weil sie einfach keine andere 


Wahl haben. Asylbewerber*innen, die arbeiten 


wollen, müssen arbeiten dürfen. Und wer arbei-


tet oder eine Ausbildung macht, muss hierblei-


ben dürfen. 


4.  DEUTSCH- UND ALPHABETISIE-


RUNGSKURSE FÜR ALLE UND SO 


FRÜH WIE MÖGLICH  


Das Sprechen der deutschen Sprache ist ein we-


sentlicher Baustein für die gelingende Integra-


tion in Deutschland. Wer Deutsch spricht, kann 


sich mit Einheimischen verständigen und an-


freunden, seinen Alltag eigenverantwortlich 


meistern und eine Arbeit aufnehmen. Deutsch-


kurse müssen daher so früh wie möglich nach 


der Einreise und für alle Asylbewerber*innen 


angeboten werden. Doch auch für bereits viele 


Monate bis Jahre in Deutschland lebende Ge-


flüchtete müssen kostenlose Kurse angeboten 


werden, falls es mit der deutschen Sprache 


noch hapert. Bei den Kursen muss auf den indi-


viduellen Lernfortschritt geachtet und die Bil-


dung von Kleingruppen ermöglicht werden. Für 


Analphabet*innen braucht es flächendeckende 


Angebote, die den regulären Deutschkursen 


vorgeschaltet sind. Wer erfolgreich einen Kurs 


abgeschlossen hat, sollte bei Bedarf die Mög-


lichkeit eines nahtlos anknüpfenden weiterfüh-


renden Kurses haben. Dabei sind vor allem be-


rufsfachbezogene Sprachkurse wichtig für in 


der Ausbildung oder Arbeit stehende Geflüch-


tete. Kinderbetreuungsangebote müssen für El-


tern mit Kindern zur Verfügung stehen, damit 


gerade auch weibliche Geflüchtete Deutsch ler-


nen können.  


 


 


5.  FAIRE ASYLVERFAHREN 


Das Asylverfahren ist der Lackmustest der De-


mokratie. Am Umgang mit politisch Verfolgten, 


Kriegsflüchtlingen und extremer Armut Entflo-


henen zeigt sich, welchen Stellenwert die Ach-


tung der Menschenwürde und der Grundsatz 


der Rechtsstaatlichkeit in einem Staat haben. 


Das individuelle Recht auf Asyl gebietet es, dass 


staatliche Behörden gewissenhaft, nachvoll-


ziehbar und transparent arbeiten – und eigene 


Fehler eingestehen und die richtigen Lehren da-


raus ziehen. Es erfordert, dass alleine das indi-


viduelle Schicksal und nicht politische Stim-


mungslagen darüber entscheiden, wer Schutz 


erhält und wer nicht. Es erfordert, dass Asylbe-


werber*innen angemessen beraten und recht-


lich vertreten werden, damit sie den staatlichen 


Organen auf Augenhöhe begegnen können. Es 


erfordert, dass Beamt*innen und Verwaltungs-


mitarbeitende gut geschult und unvoreinge-


nommen auf die Klärung des Sachverhalts und 


einer interessengerechten Lösung hinwirken. Es 


erfordert Asylbehörden, die transparent über   


Es gebietet, Menschen nicht in Kriegs- und Kri-


sengebiete abzuschieben oder wie Verbrecher 


einzusperren. Leider sind in Bayern all diese 


Selbstverständlichkeiten in Gefahr. Das muss 


sich ändern. 


6.  BESONDERS VULNERABLE PERSO-


NEN BESSER IDENTIFIZIEREN, 


SCHÜTZEN UND UNTERSTÜTZEN 


Frauen, Kinder, Familien, traumatisierte Perso-


nen, LGBT, Alte, Gebrechliche, Kranke, unbe-


gleitete Minderjährige, Opfer rassistischer oder 


sexueller Gewalt und sonstige Personen mit be-


sonderen Schutzbedürfnissen müssen im Asyl-


verfahren und bei der Versorgung besser iden-


tifiziert und unterstützt werden. Zahlreiche völ-


ker- und unionsrechtliche Vorgaben wie auch 


einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung 


gebieten dies. Es muss daher sichergestellt sein, 


dass die besondere Schutzbedürftigkeit recht-


zeitig erkannt wird. Außerdem müssen effektive 
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Maßnahmen ergriffen werden, um eine opti-


male Unterstützung während des Asylverfah-


rens und den bedürfnisgerechten Zugang zu In-


tegrationsmaßnahmen zu gewährleisten. Der 


Schutz vulnerabler Personen muss oberste Pri-


orität haben, eine Abschiebung dieser Personen 


darf nur in absoluten Ausnahmefällen und nach 


sorgfältiger und unabhängiger Prüfung der Rei-


sefähigkeit erfolgen. Ferner muss im Heimat-


land eine angemessene und tatsächlich zugäng-


liche medizinische Versorgung gewährleistet 


sein und es dürfen keine sonstigen Gefahren 


durch staatliche oder nicht-staatliche Akteure 


drohen. Zweifel an der Reisefähigkeit oder Si-


cherheit im Heimatland müssen zugunsten der 


betroffenen Person gewertet werden.  


7.  PERSPEKTIVEN FÜR GEDULDETE  


Auch nach erfolglosem Asylantrag bleibt der 


Großteil der abgelehnten Geflüchteten erfah-


rungsgemäß noch mehrere Jahre in Deutsch-


land. Eine Rückkehr ist aus gesundheitlichen, 


rechtlichen oder Gründen der persönlichen Si-


cherheit auf unabsehbare Zeit häufig nicht 


möglich. Diese Realität muss die Politik aner-


kennen. Sie muss geduldeten Personen deshalb 


von Anfang an und für die Dauer ihres Aufent-


halts in Deutschland eine Perspektive eröffnen. 


Die systematische Ausgrenzung von geduldeten 


Personen in den vergangenen Jahren hat nicht 


zu der erhofften Zunahme „freiwilliger“ Ausrei-


sen geführt. Sie hat nur tausende von entwur-


zelten und völlig prekär lebenden Menschen zu-


sätzlich verunsichert, desillusioniert und krank-


gemacht. Geduldete Menschen müssen das 


Recht haben, frei ihren Wohnsitz zu bestim-


men, zu arbeiten, Deutsch zu lernen und ihren 


Beitrag für die Aufnahmegesellschaft zu leisten. 


Sie müssen die Chance bekommen, trotz des 


abgelehnten Asylantrages einen Aufenthaltsti-


tel zu erhalten, wenn sie über viele Jahre hin-


weg in Deutschland gelebt haben und hier ihre 


neue Heimat gefunden haben. 


 


8.  STRUKTUREN VERSTETIGEN UND ZU-


GANGSBARRIEREN ABBAUEN 


Im Zuge der stark angestiegenen Asylbewerber-


zahlen seit 2014 wurden zahlreiche neue Asyl-


bewerberunterkünfte gebaut, Integrations-


maßnahmen erdacht, Flüchtlingsinitiativen ge-


gründet und neues Personal eingestellt. Viele 


der privaten und öffentlichen Initiativen, Pro-


jekte und Maßnahmen haben sich in den ver-


gangenen Jahren bewährt und einen wichtigen 


Beitrag zur gelingenden Integration von Ge-


flüchteten geleistet. Sie gilt es beizubehalten 


und langfristig zu fördern. Die gewachsenen 


Strukturen dürfen trotz der aktuell sinkenden 


Asylbewerberzahlen nicht einfach aufgelöst 


werden. Vielmehr erlauben sie nun eine bes-


sere und individuellere Unterstützung der be-


reits in Deutschland befindlichen Geflüchteten. 


Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass 


die geschaffenen Angebote auch tatsächlich für 


alle Geflüchteten zugänglich sind: Insbesondere 


bei der medizinischen Versorgung fehlen nie-


derschwellige Angebote in den Gemeinden, wo 


Geflüchtete ohne vorherige Terminvereinba-


rung hingehen können. Bei Sprach- und Integra-


tionskursen muss mehr Rücksicht auf die Be-


lange von bereits arbeitenden Geflüchteten      


oder Geflüchteten mit Kindern genommen wer-


den. Bei der Bildung müssen Geflüchtete unter-


stützt werden, die einen höheren Bildungsab-


schluss an einem Gymnasium oder einer Uni-


versität anstreben. 


9.  KEIN BAYERISCHER SONDERWEG 


Asylpolitik ist vorrangig eigentlich Bundespoli-


tik. Eigentlich, denn auf Verwaltungsebene wird 


in Bayern das Bundesrecht so restriktiv wie in 


keinem anderen Bundesland angewendet. Viele 


asylrechtliche Verschärfungen werden in Bay-


ern durch besonders rigorose Durchführungs-


anweisungen an die bayerischen Asylbehörden 


nochmals verschärft – und an und für sich 


flüchtlingsfreundliches und integrationsför-


derndes Bundesrecht läuft durch entspre-
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chende Anweisungen durch die bayerische Re-


gierung vielfach ins Leere. Bayern hat innerhalb 


Deutschlands einen Sonderweg bei dem Um-


gang mit Asylbewerber*innen, anerkannten 


Flüchtlingen und Geduldeten eingeschlagen. 


Dieser Sonderweg ist aber leider eine Sackgasse 


für die Integration von Geflüchteten. Er muss 


daher beendet werden. 


WIR UNTERSTÜTZEN DIE   


NEUN FORDERUNGEN 
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INHALTSÜBERSICHT 


Grußwort 


Forderungen zu den Themenfeldern 


SPRACHE & BILDUNG                       SEITE 9 


1. Kostenlose Sprach- und Orientierungskurse für 
alle Asylbewerber*innen 


2. Keine Einschränkungen der Schulpflicht in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen, Ausreise- und 
Transitzentren 


3. Mehr DaZ-Lehrkräfte an den Schulen und in 
den Übergangsklassen 


4. Mehr Sprachangebote für Analphabeten und 
Fortgeschrittene 


5. Lernräume in den Unterkünften 


6. Bessere Binnendifferenzierung in den Kursen 
und Klassen 


7. Mobilität erhöhen und unbürokratische Fahrt-
kostenerstattung 


8. Zugang zu Gymnasien und Universitäten er-
leichtern  


9. Flächendeckende Angebote der frühkindlichen 
Erziehung und Betreuung  


10. Mehr Sprachangebote für Erwachsene 


ARBEIT & AUSBILDUNG          SEITE 11 


11. Faktische und rechtliche Arbeitsverbote ab-
schaffen 


12. Aufenthaltssicherheit während der Ausbildung  


13. Transparente Vergabe von Arbeitserlaubnissen  


14. Beschleunigung der Genehmigungsverfahren 


15. Mehr Zeit für die Berufsorientierung und den 
Spracherwerb 


16. Kontinuierliche Unterstützung während der 
Ausbildung 


17. Vereinfachte Anerkennung von Berufs- und Bil-
dungsabschlüssen  


18. Mehr Unterstützung für arbeitende Flüchtlinge 


19. Hilfe für die Arbeitgeber 


20. Bessere Verzahnung und Abstimmung der An-
gebote 


WOHNEN & UNTERBRINGUNG         SEITE 14 


21. Keine dauerhafte Kasernierung von Asylbewer-
ber*innen 


22. Dezentrale und gut erreichbare Asylbewerbe-
runterkünfte 


23. Umverteilungen und Auszug erleichtern 


24. Sachleistungsprinzip abschaffen 


25. Überbelegung verhindern und Raum zum Le-
ben schaffen 


26. Schutz vulnerabler Gruppen gewährleisten 


27. Abschiebehaft verbieten 


28. Mehr Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge  


29. Einheitliche Qualitätsstandards für Asylbewer-
berunterkünfte 


30. Hilfe bei der Wohnungssuche 


GESELLSCHAFTLICHE TE ILHABE &              


INTEGRATION                                 SEITE 17 


31. Langjährigen Geduldeten eine Perspektive er-
öffnen 


32. Anerkannten Flüchtlingen Sicherheit geben  


33. Ehrenamt stärken und fördern  


34. Vergünstigte Tickets für Kultur- und Freizeitver-
anstaltungen sowie den Nahverkehr 


35. Einheitliche Kinder- und Jugendhilfe: Keine „Ju-
gendhilfe light“ für umF 


36. Rassismus benennen und politisch motivierte 
Gewalt verfolgen 


37. Dezentrale und private Unterbringung fokus-
sieren 


38. Neuen Umgangston finden  


39. Flüchtlinge politisch ermächtigen  


40. Keine Leitkultur, sondern eine gemeinsame 
Kultur entdecken 


GESUNDHEIT            SEITE 19 


41. Vollwertige medizinische Versorgung von Asyl-
bewerber*innen und Geduldeten 


42. Gesundheitskarte für Asylbewerber*innen 


43. Niederschwellige Gesundheitsangebote in den 
Unterkünften und Gemeinden schaffen  


44. Zugang zu ärztlichen Gutachten erleichtern 


45. Psychische Erkrankungen ernstnehmen und 
mehr Therapieplätze schaffen 


46. Kosten für Sprachmittler*innen erstatten 


47. Unsicherheiten bei der Kostenerstattung behe-
ben 


48. Schwangere und vulnerable Gruppen besser 
schützen 


49. Stressfaktoren minimieren 
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WICHTIGER HINWEIS 


Die 60 Forderungen zur Landtagswahl 2018 


richten sich an alle in Bayern zur Wahl ste-


henden Parteien, alle Landtagsabgeord-


nete, politischen Mandatsträger*innen und 


alle Entscheidungsträger*innen in bayeri-


schen Asylbehörden. Sie beruhen auf den 


jahrelangen Erfahrungen bayerischer Asyl-


organisationen, privater Initiativen und Hel-


ferkreise. Nicht alle Forderungen können 


ohne Zustimmung des Bundesgesetzgebers 


umgesetzt werden. Doch alle Forderungen 


kann die bayerische Regierung im Bundes-


rat und Bundestag unterstützen. Ein Um-


denken im Umgang mit Geflüchteten fängt 


außerdem nicht erst bei der Gesetzgebung 


an – sie beginnt bei jedem Einzelnen, in der 


behördlichen Entscheidungspraxis und bei 


der konkreten Umsetzung der asylrechtli-


chen Vorgaben. 


50. Ärzt*innen unterstützen 


ASYLVERFAHREN           SEITE 23 


51. Ergebnisoffenes und faires Asylverfahren 


52. Ausreichend viele und unabhängige Asylsozial-
arbeiter*ìnnen 


53. Kostenlose Asylverfahrensberatung für alle 


54. Kompetente Sprachmittler*innen und BAMF-
Mitarbeiter*innen 


55. Personengleichheit von anhörender und ent-
scheidender Person 


56. Schutz des Kirchenasyls 


57. Keine Dublin-Überstellungen in die Ungewiss-
heit 


58. Keine Abschiebungen nach Afghanistan und in 
sonstige Kriegs- und Krisengebiete 


59. Schutz von vulnerablen Gruppen 


60. Familien schützen 
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GRUSSWORT 
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SPRACHE & BILDUNG 


1.  KOSTENLOSE SPRACH- UND ORIEN-


TIERUNGSKURSE FÜR ALLE ASYLBE-


WERBER*INNEN 


Integrationskurse leisten einen wichtigen Bei-


trag bei der Vermittlung von Deutschkenntnis-


sen und zur ersten Orientierung in Deutschland. 


Während des Asylverfahrens können die Kurse 


allerdings nur von Asylbewerber*innen mit ei-


ner sog. „guten Bleibeperspektive“ besucht 


werden. Alle anderen Asylbewerber*innen 


müssen den Ausgang ihres teilweise viele Mo-


nate bis Jahre dauernden Asylverfahrens ab-


warten – eine Zeit, in welcher die Personen viel-


fach zum Nichtstun verdammt sind. Damit alle 


Asylbewerber*innen so früh wie möglich 


Deutsch lernen können, müssen die Integrati-


ons- und Orientierungskurse für alle Asylbewer-


ber*innen von Anfang und kostenlos geöffnet 


werden - egal, aus welchem Land sie stammen.  


2.  KEINE EINSCHRÄNKUNG DER SCHUL-


PFLICHT IN DEN ERSTAUFNAHME-


EINRICHTUNGEN, AUSREISE- UND 


TRANSITZENTREN 


Die Beschulung von (berufs-)schulpflichtigen 


Asylbewerber*innen in den bayerischen Erst-


aufnahmeeinrichtungen, Ausreise- und Transit-


zentren ist auf das Mindeste reduziert. Sie ent-


spricht im Hinblick auf Umfang und Qualität 


nicht den vergleichbaren Angeboten in den öf-


fentlichen Berufsintegrations- und Übergangs-


klassen. Das Menschenrecht auf Bildung kennt 


keine Abstufungen: Unabhängig vom individu-


ellen Herkunftsland muss Asylbewerber*innen 


der Besuch einer öffentlichen Schule tatsächlich 


und so früh wie möglich nach der Ankunft er-


möglicht werden – egal, ob sich die Person ak-


tuell in einer Erstaufnahmeeinrichtung oder ei-


nem der grundsätzlich abzulehnenden Transit- 


oder Ausreisezentren befindet. 


3.  MEHR DAZ-LEHRKRÄFTE AN DEN 


SCHULEN UND IN DEN ÜBERGANGS-


KLASSEN 


Lehrkräfte mit einem DaZ-Studium sind beson-


ders geeignet, geflüchteten Schüler*innen 


Deutsch als Zweitsprache zu unterrichten. For-


male und bürokratische Hürden erschweren al-


lerdings DaZ-Absolvent*innen den Zugang zu 


öffentlichen Schulen. Da auch in Zukunft Schü-


ler*innen mit Migrations- und Fluchthinter-


grund in allen bayerischen Klassen sitzen wer-


den, muss die Aufnahme von DaZ-Lehrkräften 


in den öffentlichen Dienst erleichtert werden. 


DaZ-Lehrkräfte, die weiterhin in befristeten Ar-


beitsverhältnissen oder auf Honorarbasis an 


Schulen und in Integrationskursen arbeiten, 


sind wie vergleichbare Lehrkräfte an den öffent-


lichen Schulen zu bezahlen. 


4.  MEHR SPRACHANGEBOTE FÜR AN-


ALPHABET*INNEN UND FORTGE-


SCHRITTENE 


Für nicht alphabetisierte Asylbewerber*innen 


bedarf es zusätzlicher flächendeckender Alpha-


bethisierungsangebote, da Analphabet*innen 


auch nach Besuch der staatlichen Angebote 


häufig weiteren Förderbedarf haben und der 


Wechsel in die allgemeinen Deutschkurse ver-


früht ist. Gleichzeitig müssen für erfolgreiche 


Absolvent*innen der Integrationskurse zusätzli-


che Anschlussangebote geschaffen werden, um 


die erworbenen Deutschkenntnisse auszu-


bauen und zu vertiefen. Insbesondere bedarf es 


zusätzlicher berufsfachbezogener Sprachkurse, 


welche ohne zeitliche Verzögerung und unab-


hängig von der individuellen Bleibeperspektive 


an die vorhergegangenen Kurse anschließen. 


5.  LERNRÄUME IN DEN UNTERKÜNF-


TEN ZUR VERFÜGUNG STELLEN 


Für den schulischen Erfolg wichtig sind ruhige 


Räume, in welchen (berufs-)schulpflichtige Ge-


flüchtete den Unterricht vor- und nachbereiten 


können. Gleiches gilt für diejenigen, welchen ei-
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nen Integrationskurs oder sonstige Bildungsan-


gebote besuchen. Konzentriertes Lernen ist in 


den häufig mehrfachbelegten Schlafräumen in 


den Asylbewerberunterkünften nicht möglich. 


Erforderlich ist daher grundsätzlich eine dezent-


rale und bevorzugt private Unterbringung von 


Geflüchteten, welche ein konzentrierteres Ler-


nen fördert. Solange dies nicht möglich ist, müs-


sen in den Asylbewerberunterkünften ausrei-


chend Lern- und Ruheräume für die Asylbewe-


ber*innen mitsamt ausreichend Schreibtischen 


und Sitzgelegenheiten zur Verfügung gestellt 


werden. 


6.  BESSERE BINNENDIFFERENZIERUNG 


IN DEN KURSEN UND KLASSEN 


Die Vorbildung von Geflüchteten ist äußerst he-


terogen. Trotzdem werden Geflüchtete in den 


staatlichen Bildungsangeboten in der Regel ge-


meinsam unterrichtet, ohne auf individuelle 


Vorkenntnisse ausreichend Rücksicht zu neh-


men. Um vorzeitige Kursabbrüche und die Un-


ter- oder Überforderung der Geflüchteten zu 


verhindern, ist eine stärkere Binnendifferenzie-


rung innerhalb der Integrationskurse, den Über-


gangsklassen und den Berufsintegrationsklas-


sen notwendig. Wo pädagogisch erforderlich, 


müssen Kleingruppen angeboten werden kön-


nen. Einheitliche Kompetenzfeststellungsver-


fahren können dabei helfen, eine leistungsge-


rechte Einordnung zu Beginn des Bildungsange-


bots zu ermöglichen.  


7.  MOBILITÄT ERHÖHEN UND UNBÜ-


ROKRATISCHE FAHRTKOSTENER-


STATTUNG 


Das Gros der Geflüchteten gelangt mit öffentli-


chen Verkehrsmitteln zu ihrer Bildungseinrich-


tung. Damit Bildung nicht am Geld scheitert, 


müssen alle Geflüchteten in Schule und Betrieb 


Anspruch auf Ersatz ihrer Fahrtkosten haben – 


schnell und unbürokratisch. Ebenso sollten die 


Fahrtkosten für ehrenamtliche oder kommu-


nale Integrationsmaßnahmen erstattet werden. 


Wo wiederum eine öffentliche Anbindung gänz-


lich fehlt oder sehr lückenhaft ist, müssen die 


Gemeinden und Städte dafür Sorge tragen, dass 


Asylbewerber*innen rechtzeitig und zuverlässig 


zu den Bildungsangeboten gelangen. 


8.  ZUGANG ZU GYMNASIEN UND UNI-


VERSITÄTEN ERLEICHTERN 


Die Mehrheit der (berufs-)schulpflichtigen Asyl-


bewerber*innen besucht aktuell eine Mittel-


schule oder eine Berufsintegrationsklasse. Im 


Schuljahr 2016/2017 befanden sich beispiels-


weise 7.285 Personen in den Übergangsklassen 


an den bayerischen Mittelschulen. Nur wenige 


hingegen gingen auf eine Realschule (292) oder 


auf das Gymnasium (205). Der Staat muss Men-


schen mit Fluchthintergrund durch Stipendien 


und zusätzliche Unterstützungsangebote ge-


zielt fördern, damit diese auch die Chance auf 


einen höheren Bildungsabschluss haben. Um 


insb. den Zugang zu Universitäten zu erleich-


tern, müssen zügige, kostenlose und tatsächlich 


zugängliche Anerkennungsverfahren bestehen-


der Qualifikationen eingeführt werden: Denn 


für Geflüchtete ist es häufig schwer, die erfor-


derlichen Zeugnisse für die Studienaufnahme 


vorzulegen, da diese auf der Flucht verlorenge-


gangen sind oder sich noch im Heimatland be-


finden. Entsprechende Anerkennungsverfahren 


können hier Abhilfe schaffen. 


9.  FLÄCHENDECKENDE ANGE BOTE DER 


FRÜHKINDLICHEN ERZIEHUNG UND 


BETREUUNG 


Geflüchtete mit Kleinkindern können nicht an 


Integrations- und Bildungsmaßnahmen teilneh-


men, wenn es keine Betreuungsangebote für 


ihre Kinder zwischen 0 und 6 Jahren gibt. Erfor-


derlich sind daher flächendeckende und effek-


tiv durchgesetzte Betreuungsangebote für 


Flüchtlingskinder. Ergänzend dazu muss es 


mehr familienfreundliche Bildungsangebote für 


Mütter und Väter geben, damit Integration und 


Familie Hand in Hand gehen können. 
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10.  MEHR SPRACHANGEBOTE FÜR ER-


WACHSENE 


Asylbewerber*innen über 21 Jahre sind nicht 


mehr berufsschulpflichtig und dürfen daher in 


der Regel nicht mehr eine Berufsintegrations-


klasse besuchen. Deutsch können sie nur im 


Rahmen der staatlichen Integrationskurse ler-


nen, falls sie eine sog. „gute Bleibeperspektive“ 


haben. Für alle anderen Asylbewerber gibt es 


auf staatlicher Ebene nur wenige Programme 


für den Spracherwerb. Doch auch über 21jäh-


rige Asylbewerber*innen benötigen eine Per-


spektive in Deutschland. Auch für sie müssen 


bereits während des Asylverfahrens und da-


nach Angebote für den Deutscherwerb geschaf-


fen werden – unabhängig von der Bleibeper-


spektive oder dem Aufenthaltsstatus. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ARBEIT & AUSBILDUNG 


 


„Seitdem das bayerische Innenministerium 2016 die 


Ausländerbehörden angewiesen hat, wie die asyl-


rechtlichen Bestimmungen zur Arbeitsmarktintegra-


tion anzuwenden sind, ist meine Arbeit als Anwältin 


deutlich schwieriger geworden. Davor war es ver-


gleichsweise leicht, eine Arbeitsgenehmigung für ei-


nen Asylbewerber zu erhalten, wenn der Arbeits- o-


der Ausbildungsvertrag vorlagen. Heute wird meis-


tens verlangt, dass der Asylbewerber außerdem 


Identitätspapiere vorlegt. Das ist aber aus prakti-


schen Gründen oft nicht möglich. Ohnehin regelt das 


Gesetz klar, welche Mitwirkungspflichten ein Asyl-


bewerber hat. Da heißt es, man müsse die vorhan-


denen Papiere abgeben. Nicht heißt es allerdings, 


man müsse neue beschaffen. Man verlangt also von 


den Asylbewerbern, zur Botschaft von jenem Land 


zu gehen, aus welchem man gerade geflohen ist. 


Überhaupt hat man das Gefühl, dass jede bayeri-


sche Ausländerbehörde die Gesetze nach eigenem 


Gusto auslegt. Das ist auch kein Wunder, denn die 


Weisungen des Innenministeriums sind selbst für er-


fahrene Asylrechtsanwälte nicht ohne Weiteres zu 


verstehen. Vor allem auf dem Land können die Land-


räte ihre politischen Vorstellungen und Ambitionen 


besonders deutlich den nachgeordneten Ausländer-


behörden diktieren. In den Städten ist es oft etwas 


besser, weil die Wirtschaft dort stärkeren Einfluss 


hat und ja händeringend Arbeitskräfte sucht. Ein of-


fensichtliches Beispiel für eine rechtswidrige Praxis 


ist das reihenweise Einkassieren von Arbeitserlaub-


nissen, wenn ein Asylbewerber vom BAMF abge-


lehnt wurde und nun dagegen vor Gericht klagt. Die 


Rücknahme der Arbeitserlaubnis ist eigentlich noch 


nicht möglich, da das Asylverfahren bis zum Ge-


richtsurteil noch nicht rechtskräftig beendet ist. Die 


Ausländerbehörden interessiert das aber wenig. Kla-


gen müssen die Behörden nicht befürchten, dazu 


fehlt es an ausreichend Anwälten und Geld bei den 


Asylbewerbern. Wird mal eine Dienstaufsichtsbe-


schwerde gegen einzelne Beamte eingelegt, bleibt 


das folgenlos. Selbst bei Asylbewerbern aus den 


TOP-five Herkunftsländern mit guter Bleibeperspek-


tive ist es mittlerweile nicht mehr sicher, dass diese 


eine Arbeitserlaubnis erhalten. Eigentlich sind es nur 


noch Syrer und Menschen aus Eritrea, wo man ver-


gleichsweise sicher eine Arbeitserlaubnis erhält. Bei 
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allen anderen ist es ein immer häufiger erfolgloser 


Kampf um das Recht, arbeiten zu dürfen. Wer hinge-


gen bereits eine Duldung hat, braucht schon sehr 


viel Glück und viel Unterstützung vom Arbeitgeber, 


um noch eine Ausbildung machen zu dürfen. Ein 


krasses Beispiel ist auch die 3plus2 Regelung: Ur-


sprünglich stammte die Idee dafür aus Bayern: 


Wenn eine geduldete Person eine Ausbildung 


macht, soll sie und der Arbeitgeber Planungssicher-


heit haben. Doch heute wird das entsprechende 


Bundesgesetz in Bayern so restriktiv ausgelegt, dass 


es nahezu unmöglich ist, eine derartige Duldung zu 


erhalten. Unterm Strich muss ich heute einfach für 


Kleinigkeiten kämpfen, die früher selbstverständlich 


waren.“ (Anna Toth, Rechtsanwältin aus München) 


11.  FAKTISCHE UND RECHTLICHE AR-


BEITSVERBOTE ABSCHAFFEN 


Die sog. „Bleibeperspektive“ darf bei der 


Vergabe von Arbeitserlaubnissen, beruflichen 


Maßnahmen und sonstigen Förderleistungen 


keine Rolle spielen. Arbeitsverbote für Perso-


nen aus sicheren Herkunftsländern und sol-


chen, die ihre Identifikationspapiere nicht bei-


bringen können, sind ebenso abzulehnen. Die 


Investition in die berufliche Bildung ist stets 


sinnvoll – unabhängig davon, wie lange eine 


Person tatsächlich in Deutschland bleibt. Spä-


testens bei der Rückkehr profitieren das Hei-


matland und die zurückkehrende Person von ih-


ren in Deutschland erworbenen Qualifikatio-


nen. Wer daher arbeiten möchte und eine Ar-


beit oder Ausbildung in Aussicht hat, soll tat-


sächlich die Möglichkeit dazu haben. Um den 


Arbeitgebern und Geflüchteten Planungssicher-


heit zu geben, müssen erteilte Arbeits- und Aus-


bildungsgenehmigungen auch dann noch gel-


ten, wenn der Asylantrag abgelehnt wurde. 


Denn auch nach der Ablehnung bleiben Ge-


flüchtete in der Regel noch viele Monate bis 


Jahre in Deutschland. Diese Zeit gilt es zu nut-


zen – für die Zeit in Deutschland oder für das 


spätere Fußfassen im Heimatland. 


 


12.  AUFENTHALTSSICHERHEIT WÄH-


REND DER AUSBILDUNG 


Wer nicht weiß, was morgen passiert, kann sich 


nicht auf die Ausbildung konzentrieren. Und ein 


Arbeitgeber, der nicht weiß, wo der Azubi oder 


Angestellte in vier Wochen ist, schreckt vor ei-


ner Anstellung zurück. Geflüchtete in der Aus-


bildung und in beruflichen Qualifizierungsmaß-


nahmen brauchen daher eine sichere Aufent-


haltsperspektive. Ein wichtiger Schritt dorthin 


ist die effektive Durchsetzung der sog. 3plus2 


Regelung: Diese sollte Geduldeten und Ausbil-


dungsbetrieben ursprünglich Planungs- und 


Aufenthaltssicherheit geben. Tatsächlich wird 


die Regelung in Bayern so restriktiv angewendet 


wie in keinem anderen deutschen Bundesland. 


Die Folge: Nur wenige Geduldete konnten die 


Regelung bisher in Anspruch nehmen. Das ar-


beitgeber- und flüchtlingsfreundliche Gesetz 


muss deshalb so ausgelegt werden, wie der 


Bundesgesetzgeber es ursprünglich im Sinn 


hatte – und nicht wie die bayerische Landespo-


litik es sich wünscht. Grundsätzlich sollen Ge-


flüchtete mit einer begonnenen oder in Aus-


sicht stehenden Ausbildung in Deutschland blei-


ben dürfen.  


13.  TRANSPARENTE VERGABE  VON AR-


BEITSERLAUBNISSEN 


Zwischen den bayerischen Ausländerbehörden 


gibt es große Unterschiede bei der Vergabe von 


Arbeits- und Ausbildungserlaubnissen. Un-


durchsichtige Vergabekriterien, lange Wartezei-


ten, unklare Zuständigkeiten und willkürlich an-


mutende Behördenentscheidungen entmuti-


gen und frustrieren Asylbewerber*innen, Ar-


beitgeber und ehrenamtliche wie hauptamtli-


che Unterstützer*innen. Der Rechtsstaat gebie-


tet nachvollziehbare und sachgerechte Ent-


scheidungen – und keine Entscheidungen ge-


mäß der politischen Einstellung des verantwort-


lichen Beamten. Regelmäßige Stichprobenkon-


trollen von Einzelentscheidungen können be-


hördlicher Willkür Einhalt gebieten.  
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14.  BESCHLEUNIGUNG DER GENEHMI-


GUNGSVERFAHREN 


Arbeitgeber benötigen eine schnelle Rückmel-


dung, ob die geflüchtete Person eine Arbeit o-


der Ausbildung aufnehmen darf. Häufig ist die 


Arbeitsstelle bereits besetzt, wenn endlich die 


Arbeitserlaubnis vorliegt. Ebenso kann eine 


Ausbildungserlaubnis erst dann beantragt wer-


den, wenn der fertige Ausbildungsvertrag be-


reits vorliegt – ein für die Ausbildungsbetriebe 


mit großer Unsicherheit behaftetes Vorgehen. 


Die Genehmigungsverfahren müssen beschleu-


nigt werden und unnötige Hürden wie die Vor-


rangprüfung vollständig und flächendeckend 


abgeschafft werden. Für die Beantragung einer 


Arbeits- oder Ausbildungserlaubnis muss die 


formlose Zusage des zukünftigen Arbeitsgebers 


ausreichend sein. Ansonsten scheitern Chancen 


an Formalien.  


15.  MEHR ZEIT FÜR DIE BERUFSORIEN-


TIERUNG UND DEN SPRACHERWERB 


Nach zweijährigem Besuch der Berufsintegrati-


onsklassen sind nicht alle Geflüchtete im glei-


chen Maß ausbildungsreif. Die Sorge um den ei-


genen Aufenthalt, eine falsche Selbsteinschät-


zung oder finanzieller Druck drängen Geflüch-


tete manchmal in eine Ausbildung, die nach kur-


zer Zeit wieder abgebrochen wird. Geflüchtete 


brauchen mehr Zeit und weniger Druck bei der 


Ausbildung und Jobsuche. Eine dreijährige Re-


gelbeschulung in den Vorbereitungsklassen an 


den Berufsschulen sind daher erforderlich. Nur 


so werden zukünftig mehr Ausbildungen begon-


nen, die tatsächlich zu den Geflüchteten passen 


und dann auch abgeschlossen werden.   


16.  KONTINUIERLICHE UNTERSTÜTZUNG 


WÄHREND DER AUSBILDUNG 


Zahlreiche erfolgreiche Praxisbeispiele belegen, 


dass Geflüchtete mit der erforderlichen Unter-


stützung während der Ausbildung diese eher 


abschließen als ohne zusätzliche Angebote. 


Häufig fehlen vor allem berufsbezogene Sprach-


kenntnisse und begleitende Nachhilfeange-


bote. Ausbildungsbegleitende Hilfen und finan-


zielle Unterstützung müssen daher flächende-


ckend und für alle Geflüchtete unabhängig vom 


Aufenthaltsstatus und der Bleibeperspektive 


gewährt werden.  


17.  VEREINFACHTE ANERKENNUNG VON 


BERUFS- UND BILDUNGSABSCHLÜS-


SEN 


Die Anerkennung von bestehenden Schul-, Aus-


bildungs- und Berufszeugnissen ist langwierig 


und vielfach können bestehende Kenntnisse 


und Fähigkeiten nicht angemessen erfasst wer-


den. Die fehlende Wertschätzung vorhandener 


Qualifikationen demotiviert Geflüchtete und 


lässt Potentiale brachliegen. Bestehende Aner-


kennungsverfahren müssen daher für alle Ge-


flüchtete kostenlos sein und ausgeweitet, be-


schleunigt, entbürokratisiert und vereinfacht 


werden. 


18.  MEHR UNTERSTÜTZUNG FÜR BE-


REITS ARBEITENDE FLÜCHTLINGE 


Arbeitende Geflüchtete haben regelmäßig kei-


nen Anspruch auf weiterführende Deutsch-


kurse. Gerade für Geflüchtete in einfachen Hel-


fertätigkeiten sind aber kostenlose und flexible 


Sprachkurse in den Abendstunden wichtig, um 


den Aufstieg in Fachberufe zu schaffen. Außer-


dem müssen ältere Flüchtlinge gezielt gefördert 


werden, um den Anschluss an den Arbeitsmarkt 


nicht zu verpassen. Spezielle Bildungs- und För-


derangebote für arbeitende Geflüchtete müs-


sen entwickelt werden, die mit der Berufstätig-


keit vereinbar sind und den beruflichen Aufstieg 


ermöglichen. 


19.  HILFE FÜR DIE ARBEITGEBER 


In den vergangenen Jahren haben mehrere tau-


send Geflüchtete in Bayern eine Arbeit oder 


Ausbildung gefunden. Unzählige Arbeitgeber 


haben so einen wichtigen Beitrag zur Integra-


tion von Geflüchteten geleistet, indem sie die-
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sen eine Chance boten. Doch nicht wenige Ar-


beitgeber sind mit den rechtlichen Vorgaben 


bei der Anstellung von Asylbewerber*innen 


und Geduldeten überfordert. Außerdem wissen 


viele Arbeitgeber nicht, wie sie reagieren müs-


sen, wenn der geflüchtete Azubi oder Auszubil-


dende plötzlich von einer Abschiebung bedroht 


ist. Bestehende Beratungsangebote für Arbeit-


geber etwa der Wirtschaftskammern müssen 


daher erhalten und flächendeckend ausgebaut 


werden.  Arbeitgeber dürfen bei der Einstellung 


und Beschäftigung von Geflüchteten nicht al-


leine gelassen werden. 


20.  BESSERE VERZAHNUNG UND AB-


STIMMUNG DER ANGEBOTE 


Unterschiedliche Träger bieten mittlerweile 


eine Vielzahl an kommunalen, staatlichen und 


privaten Maßnahmen der Arbeitsmarktintegra-


tion an. Wünschenswert sind eine bessere Ver-


zahnung der Einzelmaßnahen und der stetige 


Erfahrungsaustausch zwischen den lokalen und 


regionalen Maßnahmenträgern. Eine verbes-


serte Abstimmung verhindert das Entstehen 


von langen Wartezeiten zwischen den Einzel-


maßnahmen, erleichtert die Auswahl geeigne-


ter Integrationsinstrumente für die Geflüchte-


ten, vermeidet Bürokratie und doppelte Wege. 


Außerdem hilft der gemeinsame Erfahrungs-


austausch, die Angebote stetig zu verbessern 


und aus Fehlern zu lernen. Erforderlich sind da-


her Foren und Netzwerke, in welchen die unter-


schiedlichen Akteure sich regelmäßig austau-


schen können und ggf. gemeinsame Strukturen 


entwickeln. Die öffentliche Hand muss das Ent-


stehen und die Aufrechterhaltung entsprechen-


der Netzwerke unterstützen und fördern.  


 


 


 


 


WOHNEN &                   


UNTERBRINGUNG 


21.  KEINE DAUERHAFTE KASERNIERUNG 


VON ASYLBEWERBER*INN EN 


Die aktuellen bayerischen Transit- und Ausrei-


sezentren sowie die geplanten bundesweiten 


Ankerzentren sind Orte der Ausgrenzung, Ent-


mündigung und persönlichen Erniedrigung. In-


tegration kann nicht gelingen, wenn hunderte 


von Menschen über Monate hinweg in von der 


Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft abgekapsel-


ten Lagern leben. Sprachunterricht und Beschu-


lung sind dort auf ein Minimum reduziert. An-


waltliche Betreuung und sonstige Unterstüt-


zungsangebote sind fast nicht oder nur sehr ein-


geschränkt vorhanden. Ein friedliches Miteinan-


der kann nicht funktionieren, wenn eine sprich-


wörtliche Mauer zwischen Asylbewerber*innen 


und der Aufnahmegesellschaft gebaut wird. 


Vielmehr sind Konflikte vorprogrammiert. Der-


artige Lager sind daher strikt abzulehnen. In den 


sonstigen Erstaufnahmeeinrichtungen ist die 


maximale Verweildauer von derzeit maximal 


sechs Monate auf vier Wochen zu begrenzen, 


um Asylbewerber*innen nicht unnötig lange in 


Massenunterkünften unterzubringen. 


22.  DEZENTRALE UND GUT ERREICH-


BARE ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE 


Zahlreiche Asylbewerberunterkünfte befinden 


sich in abgelegenen ländlichen Regionen. Selbst 


wenn es öffentliche Verkehrsmittel gibt, fehlt 


oft das erforderliche Geld für die Fahrtickets. 


Gleichzeitig werden Asylbewerber*innen in den 


Städten regelmäßig zentral und geballt in gro-


ßen Gemeinschaftsunterkünften einquartiert. 


Das Ziel muss die gleichmäßige, dezentrale und 


gut an den öffentlichen Verkehr angebundene 


Verteilung der Asylbewerber*innen sein. So 


werden Konflikte mit der Nachbarschaft ver-


mieden und die Asylbewerber*innen können 


sich besser in ihre Umgebung integrieren. Die 
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Regelunterbringung darf also nicht die Gemein-


schaftsunterkunft sein, sondern eine dezentrale 


Unterbringung. 


23.  UMVERTEILUNGEN UND AUSZUG ER-


LEICHTERN 


Aus familiären, gesundheitlichen oder berufli-


chen Gründen kann es erforderlich sein, dass 


Asylbewerber*innen die Unterkunft wechseln. 


Manchmal finden Asylbewerber*innen aber 


auch zwischenzeitlich bei Freunden oder ehren-


amtlichen Unterstützern eine Bleibe. Umvertei-


lungs- und Auszugsanträge sind aber während 


des laufenden Asylverfahrens häufig langwierig 


und selten von Erfolg gekrönt. Bürokratische 


Hürden verhindern so, dass Asylbewerber*in-


nen sich um ihre Familienmitglieder kümmern, 


einer Arbeit nachgehen oder schlichtweg bei 


Freunden leben können. Abgelehnte Asylbe-


werber*innen wiederum müssen weiterhin in 


einer Asylbewerberunterkunft leben. Sie haben 


kein Recht darüber zu entscheiden, wo sie le-


ben möchten. Für die Betroffenen heißt das 


konkret: Über Jahre hinweg kein eigenes Zim-


mer, gemeinsame sanitäre Anlagen, keine eige-


nen Kochgelegenheiten und ständig wech-


selnde Mitbewohner*innen. Gerade für lang-


jährige Geduldete, die mittlerweile arbeiten, 


Freunde gefunden haben und genug Geld für 


eine eigene Wohnung haben, ist das eine unbil-


lige Härte. Geduldeten Personen muss daher 


der Auszug grundsätzlich und nicht nur in Aus-


nahmefällen erlaubt werden. 


24.  SACHLEISTUNGSPRINZIP ABSCHAF-


FEN 


In den Erstaufnahmeeinrichtungen erhalten 


Asylbewerber nur ein geringes Taschengeld. Die 


Deckung des Lebensbedarfs erfolgt größtenteils 


durch zentral verteilte Sachleistungen. Immer 


häufiger wird auch in den Anschlussunterkünf-


ten ein Teil der den Asylbewerbern zustehen-


den Leistungen in Form von Sachleistungen er-


bracht. Essens- und Hygienepakete sind aber 


nicht nur teuer – sie sind auch ineffizient, men-


schenunwürdig und bevormundend. Asylbe-


werber*innen sollen das Recht haben, frei dar-


über zu entscheiden, was sie essen möchten 


und wofür sie ihr weniges Geld ausgeben. Das 


Sachleistungsprinzip ist daher grundsätzlich ab-


zulehnen, sowohl in den Erstaufnahmeeinrich-


tungen wie auch in den Anschlussunterbringun-


gen. 


25.  ÜBERBELEGUNGEN VERHINDERN 


UND RAUM ZUM LEBEN SCHAFFEN 


Obschon die Zeiten von zu Notquartieren um-


funktionierten Sporthallen vorbei sind: Immer 


noch leben viele Asylbewerber*innen zu dritt, 


viert oder deutlich mehreren in einem einzigen 


Zimmer. Mehrköpfige Familien teilen sich nicht 


selten lediglich einen Raum. Es fehlt an Pri-


vatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten. Viele 


Asylbewerber*innen klagen über Schlaflosig-


keit. Geflüchtete brauchen wie alle anderen 


Menschen ausreichenden Raum für Schlaf, 


Rückzug und Ruhe. Zu Notzeiten eröffnete Asyl-


bewerberunterkünfte sollten daher grundsätz-


lich nicht geschlossen werden. Stattdessen soll-


ten die hier lebenden Geflüchteten großzügiger 


auf die bestehenden Unterkünfte verteilt wer-


den. Außerdem müssen in den Asylbewerbe-


runterkünften ausreichend Kochgelegenheiten 


geschaffen werden, damit Geflüchtete prob-


lemlos und in Ruhe ihr eigenes Essen kochen 


können.   


26.  SCHUTZ VULNERABLER GRUPPEN 


GEWÄHRLEISTEN 


Nur in wenigen Asylbewerberunterkünften gibt 


es ein tatsächlich funktionierendes Schutzkon-


zept für vulnerable Gruppen. Gerade für Fami-


lien, alleinstehende Frauen und Kinder sollte die 


Möglichkeit der räumlich getrennten Unterbrin-


gung bestehen. Doch auch für gebrechliche 


Asylbewerber*innen oder mit körperlichen Be-


hinderungen müssen bedürfnisgerechte Unter-


bringungen geschaffen werden.   
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27.  ABSCHIEBEHAFT VERBIE TEN 


In den vergangenen vier Jahren wurden immer 


mehr abgelehnte Asylbewerber*innen in Bay-


ern in Abschiebehaft genommen. Während 


2015 noch 341 Personen für durchschnittlich 18 


Tage in Abschiebehaft saßen, waren es 2017 be-


reits 925 Personen für durchschnittlich 30 Tage. 


Die in Abschiebehaft sitzenden Personen teilen 


sich teilweise zu fünft eine Zelle. Sie haben kei-


nen geregelten Tagesablauf und harren wie 


Straftäter ihrer zwangsweisen Abschiebung. Ein 


abgelehnter Asylantrag ist keine Straftat – ab-


gelehnte Asylbewerber dürfen daher auch nicht 


wie Straftäter in Gefängnisse gesperrt werden.  


28.  MEHR WOHNUNGEN FÜR ANER-


KANNTE FLÜCHTLINGE 


Für anerkannte Flüchtlinge steht der Woh-


nungsmarkt prinzipiell offen – prinzipiell, denn 


tatsächlich ist es für die meisten Flüchtlinge un-


möglich, eine geeignete Wohnung zu finden. Da 


es in Bayern an Sozialwohnungen mangelt, 


bleibt für Flüchtlinge oft nur der private Woh-


nungsmarkt. Doch die Bewilligungsgrenzen des 


Jobcenters für Mietwohnungen sind viel zu 


niedrig, damit Flüchtlinge auf dem hart um-


kämpften bayerischen Wohnungsmarkt beste-


hen könnten. Nicht erst seit den gestiegenen 


Asylantragszahlen bedeutet das also: Bayern 


braucht flächendeckend mehr bezahlbaren 


Wohnraum mit garantierten Kontingenten für 


Flüchtlinge. 


29.  EINHEITLICHE QUALITÄTSSTAN-


DARDS FÜR ASYLBEWERBERUNTER-


KÜNFTE 


Die Qualität der Asylbewerberunterkünfte vari-


iert stark. Von baufälligen, heruntergekomme-


nen alten Gasthöfen bis hin zu neugebauten 


und barrierefreien Wohnhäusern. Berichte 


über rassistische Vermieter*innen gibt es 


ebenso wie über engagiertes und zuvorkom-


mendes Wachpersonal. In vielen Asylbewerbe-


runterkünften sind die hygienischen Zustände 


katastrophal; in anderen gibt es funktionie-


rende Putzpläne. Klar ist: Die Behörden müssen 


durch regelmäßige Kontrollen und etwaige 


Sanktionen sicherstellen, dass menschenwür-


dige Unterbringungsstandards bei Belegung, 


Sauberkeit und Hauspersonal eingehalten wer-


den.  


30.  HILFE BEI DER WOHNUN GSSUCHE 


Für anerkannte Flüchtlinge ist es schwer, eine 


eigene Wohnung zu finden. Doch selbst wenn 


Vermieter*innen Flüchtlinge unterstützen 


möchten, ist es noch ein langer Weg bis hin zur 


Mietvertragsunterzeichnung. Vermieter*innen 


wünschen sich häufig deutschsprachige und gut 


erreichbare Ansprechpersonen, welche bei der 


Abwicklung des Mietverhältnisses helfen. Be-


stehende Angebote, welche Flüchtlinge in den 


Wohnungsmarkt erfolgreich vermitteln, müs-


sen weiterhin finanziert und zusätzliche flä-


chendeckend geschaffen werden. Ferner muss 


die neu geschaffene Wohnsitzauflage für aner-


kannte Flüchtlinge wieder abgeschafft werden, 


da diese die Wohnungssuche unnötig erschwert 


und deren integrationspolitischen Vorteile äu-


ßerst fraglich sind. 
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GESELLSCHAFTLICHE TEIL-


HABE & INTEGRATION 


31.  LANGJÄHRIGEN GEDULDETEN EINE 


PERSPEKTIVE ERÖFFNEN  


In Deutschland leben mehrere Tausend Perso-


nen mit Duldung seit teilweise über acht Jahren. 


Für langjährige Geduldete schaffte der Bundes-


gesetzgeber 2015 daher mehrere sog. Bleibe-


rechtsregelungen. Gut integrierten Personen 


mit langjähriger Duldung soll demnach eine si-


chere Aufenthaltsperspektive eröffnet werden. 


Tatsächlich werden die im Ermessen der Be-


hörde stehenden Bleiberechtsregelungen in 


Bayern nahezu nicht umgesetzt. Von der neuen 


Bleiberechtsregelung §25b AufenthG profitier-


ten beispielsweise seit deren Inkrafttreten Ende 


2015 gerade einmal 230 geduldete Personen in 


Bayern. Ausländerbehörden müssen langjäh-


rige Geduldete über die Chancen der vielfach 


unbekannten Bleiberechtsregelungen aufklären 


und von Amts wegen prüfen, ob eine langjäh-


rige geduldete Person mittlerweile Anspruch 


auf einen Aufenthaltstitel hat – und diesen Auf-


enthaltstitel dann auch tatsächlich verleihen, 


wenn die Erteilungsvoraussetzungen vorliegen. 


32.  ANERKANNTEN FLÜCHTLINGEN SI-


CHERHEIT GEBEN 


Anerkannte Flüchtlinge erhalten zunächst eine 


befristete Aufenthaltserlaubnis. Nach in der Re-


gel fünf Jahren (in Ausnahmefällen nach drei 


Jahren) können sie eine unbefristete Niederlas-


sungserlaubnis erhalten. Tatsächlich besitzt 


aber nur ein kleiner Teil der langjährig aner-


kannten Flüchtlinge eine solche Niederlas-


sungserlaubnis. Während die gesetzlichen Vo-


raussetzungen zum Erhalt einer Niederlas-


sungserlaubnis insgesamt verschärft wurden, 


werden die neuen gesetzlichen Voraussetzun-


gen zudem auf Behördenebene sehr restriktiv 


ausgelegt. Erforderlich ist daher eine kulantere 


Auslegung insb. zur Sicherung des Lebensunter-


haltes und den erforderlichen Sprachkenntnis-


sen. Andernfalls wird langjährigen Flüchtlingen 


das Recht auf einen gesicherten und unbefriste-


ten Aufenthalt verwehrt.   


33.  EHRENAMT STÄRKEN UND FÖRDERN 


Ehrenamtliche verfügen über lokale Netzwerke 


und wertvolles praktisches Wissen. Sie bauen 


eine Brücke zwischen Geflüchteten und Zivilge-


sellschaft. Damit Ehrenamt auch weiterhin 


funktioniert und die Hilfe ihre Empfänger er-


reicht, haben sich hauptamtliche Ehrenamtsko-


ordinator*innen als hilfreich erwiesen. Sie hel-


fen bei der Vernetzung von Ehrenamtlichen und 


bieten individuelle Unterstützung und Fortbil-


dungen an. Bestehende Koordinationsstruktu-


ren müssen daher verstetigt und je nach Bedarf 


flächendeckend ausgeweitet werden.  


34.  VERGÜNSTIGTE TICKETS FÜR KUL-


TUR- UND FREIZEITVER-               


ANSTALTUNGEN SOWIE DEN NAH-


VERKEHR 


Geflüchtete verfügen selten über das nötige 


Kleingeld, um ins Kino, ins Museum, eine Disko-


thek oder auf sonstige Veranstaltungen zu ge-


hen. Vergünstigungen und Gutscheine gibt es. 


Doch sind diese nicht für alle Geflüchteten er-


hältlich und oft nur mit großem bürokratischem 


Aufwand. Gleiches gilt für Fahrtickets des öf-


fentlichen Verkehrs. So, wie es etwa vergüns-


tige Tarife für Studierende gibt, sollten auch 


Asylbewerber*innen unbürokratisch und unter-


schiedslos Unterstützung für alltägliche Frei-


zeitangebote und den öffentlichen Nahverkehr 


erhalten.  


35.  EINHEITLICHE KINDER- UND JU-


GENDHILFE: KEINE JUGENDHILFE 


„LIGHT“  FÜR UMF 


Art und Umfang der Kinder- und Jugendhilfe 


dürfen nicht vom Aufenthaltsstatus bzw. der 


Herkunft des Jugendlichen abhängig gemacht 


werden. Eine „Jugendhilfe light“ für insb. unbe-


gleitete minderjährige Flüchtlinge ist daher 







 


 


18 


60 FORDERUNGEN ZUR LANDTAGSWAHL|Für eine bayerische Asylpolitik mit Zukunft und Anstand 


strikt abzulehnen. Vielmehr müssen die Leistun-


gen der Jugendhilfe bedarfsorientiert und ein-


heitlich für alle Jugendliche erteilt und bewilligt 


werden. Die Entscheidungskompetenz für die 


Leistungserteilung muss ausschließlich bei den 


zuständigen Jugendämtern liegen, da diese am 


besten wissen, welche Unterstützung die Ju-


gendlichen benötigen. Die Ende 2017 beschlos-


senen Gesetzesänderungen zur Einschränkung 


der Kinder- und Jugendhilfe an ausländische 


Personen sind daher zurückzunehmen. Viel-


mehr müssen die Leistungen der Kinder- und Ju-


gendhilfe wie zuvor einheitlich und bedarfsori-


entiert von den Jungendämtern bewilligt wer-


den dürfen. 


36.  RASSISMUS BENENNEN UND POLI-


TISCH MOTIVIERTE GEWALT VER-


FOLGEN 


Rechtsextreme Gewalt hat in Bayern deutlich 


zugenommen. 2017 wurden alleine 94 Angriffe 


auf Flüchtlingsunterkünfte und 113 rechtsext-


remistisch motivierte Angriffe gegen Flücht-


linge und Flüchtlingshelfer*innen registriert. 


Die polizeiliche Aufklärungsquote bei rechter 


Gewalt gegen Flüchtlinge liegt dabei deutlich 


unter der allgemeinen Aufklärungsquote. Au-


ßerdem berichten viele Flüchtlinge von rassisti-


schem Verhalten im Alltag, in den Unterkünften 


und bei Behördengängen. Gleichermaßen gibt 


es unter den Geflüchteten selbst rassistische 


Vorurteile. Für Personen, die regelmäßig mit 


Geflüchteten arbeiten, müssen daher Schulun-


gen zum Thema Rassismus verpflichtend sein. 


Geflüchtete sollten außerdem bald nach ihrer 


Ankunft für rassistisches und verletzendes Ver-


halten sensibilisiert und Fehlverhalten konse-


quent geahndet werden. Sobald rassistisches 


Verhalten die Strafbarkeitsschwelle überschrei-


tet, müssen die Ermittlungsbehörden konse-


quent ermitteln. 


 


 


37.  DEZENTRALE UND PRIVATE UNTER-


BRINGUNG FOKUSSIEREN  


Die Unterbringung von Asylbewerber*innen in 


abgelegenen Massenunterkünften mit teilweise 


über hundert Bewohner*innen erschwert die 


Integration der Geflüchteten in die Aufnahme-


gesellschaft. Kleine und dezentrale Unterbrin-


gungsformen in privaten Wohnungen oder 


Wohngemeinschaften erleichtern es den Ge-


flüchteten, im Alltag mit den Personen vor Ort 


in Kontakt zu kommen und beiderseitigen Vor-


behalten und Sorgen zu begegnen. Anstatt in 


immer größere Unterkünfte zu investieren, 


sollte die Devise die gleichmäßige und kleintei-


lige Unterbringung von Geflüchteten sein.  


38.  NEUEN UMGANGSTON FINDEN 


Die Willkommenskultur 2015 ist vorbei. Politi-


ker*innen überbieten sich in ihren martiali-


schen Forderungen zur Asylpolitik. Flüchtlinge 


werden immer häufiger ausschließlich als Ge-


fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 


betrachtet. Dass Flüchtlinge aber meist einen 


guten Grund für ihre lebensgefährliche Flucht 


haben, gerät dabei in Vergessenheit. Genauso 


wie die Chancen, die sich für Deutschland auf-


tun. Am Umgang mit Schutzsuchenden zeigt 


sich die Menschlichkeit einer Gesellschaft. Et-


was mehr Mäßigung und Bedacht in der Wort-


wahl und mehr Demut vor den individuellen 


Schicksalen würde daher vielen öffentlichen 


und privaten Personen gut zu Gesichte stehen.   


39.  FLÜCHTLINGE POLITISCH ERMÄCHTI-


GEN 


Mehr als eine Million Geflüchtete leben mittler-


weile in Deutschland. Viel wird über Flüchtlinge 


geredet, doch selten mit Flüchtlingen. Obschon 


viele Geflüchtete schon seit vielen Jahren in 


Deutschland leben, haben sie als EU-Ausländer 


kein politisches Stimmrecht – weder auf kom-


munaler noch auf Landes- oder Bundesebene. 


Die Integrationsbeiräte auf kommunaler Ebene 


müssen daher konsequent um Geflüchtete wer-
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ben. Bestehende Selbstorganisation von Flücht-


lingen müssen systematisch unterstützt, geför-


dert und in politische Entscheidungsprozesse 


einbezogen werden.     


40.  KEINE LEITKULTUR, SONDERN EINE 


GEMEINSAME KULTUR ENTDECKEN 


Viele Asylbewerber*innen stammen aus Län-


dern ohne funktionierenden Rechtsstaat und 


mit traditionell-religiös geprägten Gemein-


schaften. Nicht alle Asylbewerber*innen dürfen 


jedoch einen Integrationskurs besuchen, in wel-


chem sie die Gepflogenheiten Deutschlands 


kennenlernen. In den Erstaufnahmeeinrichtun-


gen sollten daher verbindliche Informationsver-


anstaltungen angeboten werden. Dabei soll 


nicht eine vermeintliche bayerische „Leitkultur“ 


propagiert werden. Es müssen Verhaltenswei-


sen vorgelebt und praktiziert werden, wie kul-


turelle Vielfalt gelingen kann, ohne dass die 


Werte des deutschen Grundgesetztes verletzt 


werden.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


GESUNDHEIT 
 


„Viele der körperlichen Beschwerden haben in Wirk-


lichkeit psychische Ursachen. Eine erhebliche Zahl 


der Asylbewerber ist bereits traumatisiert, wenn sie 


nach Deutschland gelangen. Andere werden erst 


hier krank. Die Unterbringung in Massenunterkünf-


ten, die Ungewissheit über den eigenen Aufenthalt, 


behördlich verordnetes Nichtstun, Anfeindungen 


und Schikanen gehen nicht an allen Geflüchteten 


spurlos vorbei. Selbst wenn ein Geflüchteter dann 


feststellt, dass etwas nicht in Ordnung ist und Hilfe 


benötigt wird, ist es noch ein langer Weg bis zu ei-


nem Arzt: Der Geflüchtete muss zum Sozialamt, dort 


einen Krankenschein beantragen, nach dessen Be-


willigung einen passenden Arzt finden, einen Termin 


vereinbaren und dann, nach mehreren Wochen 


Wartezeit, irgendwie dorthin gelangen – machen sie 


das einmal, wenn sie kein Deutsch sprechen und 


keine Ahnung von den Versorgungsstrukturen in 


Deutschland haben. Oder wenn sie akute Schmerzen 


haben. Das ist auch der Grund, warum manchmal 


wegen Kleinigkeiten der Notarzt gerufen wird – die 


Geflüchteten wissen einfach nicht, wo sie Hilfe fin-


den und sind verzweifelt. Doch auch viele Ärzte wis-


sen nicht, welche Leistungen Asylbewerbern zu-


stehen und welche Kosten sie daher sicher erstattet 


bekommen. Das schreckt manchen Arzt ab, Asylbe-


werber zu behandeln. Oder die Ärzte wollen schlicht-


weg keine Asylbewerber aufnehmen, weil das auf-


grund der Sprachbarriere oft viel mehr Zeit in An-


spruch nimmt als die Behandlung von einheimischen 


Patienten. Viele Krankheiten werden dann oft gar 


nicht erkannt oder behandelt, weil die Versorgungs-


wege einfach zu lang sind. Vor kurzem erst behan-


delte ich eine hochschwangere Asylbewerberin, die 


noch keine einzige Vorsorgeuntersuchung bekom-


men hatte. In den Gemeinschaftsunterkünften gibt 


es in der Regel keinerlei medizinische Versorgung. 


Manchmal leben dort mehrere hundert Menschen, 


welche dann von den umliegenden Hausärzten ver-


sorgt werden müssen. Dass das nicht klappt, kann 


man sich denken, gerade auf dem Land. Es braucht 


einfach viel mehr niederschwellige und gut erreich-


bare medizinische Angebote, wo Geflüchtete mit Be-


schwerden ohne vorherige Terminvereinbarung hin-


gehen können. Dort muss man dann klären, was 


fehlt und wer helfen kann. Das müssen nicht einmal 


notwendig Ärzte sein, die das machen. Vielen Ge-


flüchteten fehlt einfach ein Verständnis dafür, was 


eine „Krankheit“ ist und wo sie Hilfe erhalten kön-


nen. Das aktuelle Gesundheitssystem erlaubt es 
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letztlich nicht, dass kranken Geflüchteten rechtzeitig 


und angemessen geholfen wird.“ (Freizugeben, Arzt 


aus Würzburg) 


41.  VOLLWERTIGE MEDIZINISCHE VER-


SORGUNG VON ASYLBEWERBER*IN-


NEN UND GEDULDETEN 


Asylbewerber*innen und Geduldete haben nur 


Anspruch auf die Behandlung von akuten 


Schmerzzuständen. Chronische Leiden können 


nicht oder nur nach erheblichem bürokrati-


schem Aufwand behandelt werden. Unbehan-


delte und verschleppte chronische Leiden mün-


den aber in der Regel in akuten Erkrankungen, 


deren Behandlung dann für die Betroffenen un-


nötig schmerzhaft und für das Gesundheitssys-


tem unnötig teuer ist. Die Diskriminierung von 


Menschen nach ihrer Herkunft bei der medizi-


nischen Versorgung ist eines wohlhabenden 


Landes wie Deutschland unwürdig. Jedem in 


Deutschland lebenden Menschen muss gehol-


fen werden. Asylbewerber*innen und Gedul-


dete müssen daher all jene Leistungen erhalten, 


die medizinisch geboten sind.  


42.  GESUNDHEITSKARTE FÜR ASYLBE-


WERBER 


Bevor Asylbewerber*innen einen Arzt aufsu-


chen dürfen, müssen sie beim zuständigen So-


zialamt einen Krankenschein beantragen. Dort 


entscheiden dann in der Regel Verwaltungsbe-


amte und ggf. Amtsärzt*innen darüber, ob eine 


Behandlung erforderlich ist. Erst nach Erteilung 


eines Krankenscheines dürfen die Asylbewer-


ber*innen einen Arzttermin vereinbaren. Die-


ser Vorgang dauert nicht nur zu lange – erfah-


rungsgemäß ist die Entscheidungspraxis der So-


zialämter bei der Bewilligung von medizinischen 


Leistungen sehr unterschiedlich. Eine Gesund-


heitskarte, welche alle Asylbewerber*innen von 


Anbeginn erhalten und die zum Aufsuchen ei-


nes Arztes berechtigt, würde eine zügige Hilfe 


gewährleisten und die Bewilligung von Leistun-


gen nicht von dem jeweiligen Verwaltungsbe-


amten abhängig machen. Dass die Gesundheits-


karte funktioniert, beweist deren Verbreitung in 


nahezu allen anderen Bundesländern. 


43.  NIEDERSCHWELLIGE GESUNDHEITS-


ANGEBOTE IN DEN UNTERKÜNFTEN 


UND GEMEINDEN SCHAFFEN 


Der Gang zum Arzt für Asylbewerber*innen ist 


kompliziert: Zunächst muss ein Krankenschein 


beantragt werden, dann ein passender Arzt ge-


funden werden. Ebenso sind viele Asylbewer-


ber*innen in ihrer Mobilität eingeschränkt und 


können nicht ohne Weiteres einen Termin bei 


einem entfernt gelegenen (Fach-)Arzt wahrneh-


men. Manchmal fehlt auch einfach das Ver-


ständnis dafür, ab wann eine Krankheit eine 


Krankheit ist und behandelt werden muss. Viele 


körperliche und psychische Leiden werden bei 


der Erstuntersuchung nach der erstmaligen Re-


gistrierung nicht erkannt, da diese vorrangig in-


fektiöse Erkrankung ausschließen soll. Nieder-


schwellige Gesundheitsangebote in den Unter-


künften und Gemeinden ohne vorherige Ter-


minvereinbarung können eine erste Hilfe leis-


ten, bestehende Erkrankungen aufdecken und 


bei Bedarf die Vermittlung zu den Ärzten er-


leichtern.  


44.  ZUGANG ZU ÄRZTLICHEN GUTACH-


TEN ERLEICHTERN 


Abgelehnte kranke Asylbewerber*innen dürfen 


dann nicht abgeschoben werden, wenn auf-


grund fehlender Behandlungsmöglichkeiten im 


Zielland eine erhebliche Gefahr für die abzu-


schiebende Person droht. Während die gesetz-


lichen Hürden für ein krankheitsbedingtes Ab-


schiebeverbot ohnehin erhöht wurden, wird in 


Bayern das restriktive Gesetz auf Verwaltungs-


ebene nochmals verschärft: Nur bestimmte 


Fach*ärztinnen dürfen entsprechende Gutach-


ten ausstellen. Die Vergütung dafür ist so nied-


rig, dass die Qualität der Gutachten in der Regel 


nicht ausreicht, um ein Abschiebeverbot zu be-


gründen. Die zugelassenen Fachärzt*innen sind 


gleichzeitig derart überlastet, dass es immer 
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schwieriger wird, angemessene Gutachten frist-


gerecht zu erhalten. Gerade Geduldeten mit ei-


ner posttraumatischen Belastungsstörung wäre 


sehr geholfen, wenn – wie bis 2015 –  psycholo-


gische Psychotherapeut*innen entsprechende 


Gutachten erstellen dürften – und nicht nur 


Psychiater*innen. 


45.  PSYCHISCHE ERKRANKUN GEN 


ERNSTNEHMEN UND MEHR THERA-


PIEPLÄTZE SCHAFFEN 


Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge leiden 


rund ein Drittel der Geflüchteten an einer post-


traumatischen Belastungsstörung (PTB). Schlaf-


störungen, Angstzustände, Apathie und Teil-


nahmslosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten 


und eine erhöhte Reizbarkeit sind mögliche 


Symptome. Trotz der unter Wissenschaftler*in-


nen unbestrittenen Schwere der Erkrankung 


und die weite Verbreitung unter Geflüchteten, 


wird PTB von den Behörden vielfach als uner-


hebliches Leiden bagatellisiert. Die Folge: Im-


mer schwerer wird es für Betroffene, eine Psy-


chotherapie bewilligt zu bekommen. Und selbst 


wenn dies gelingt, reichen die verfügbaren The-


rapieplätze bei Weitem nicht aus, um eine an-


gemessen Behandlung der Geflüchteten zu ge-


währleisten. Der Freistaat muss daher den Zu-


gang zu psychotherapeutischen Angeboten er-


leichtern und mehr Therapieplätze zur Verfü-


gung stellen. 


46.  KOSTEN FÜR SPRACHMITTLER*IN-


NEN ERSTATTEN 


Die Sprachbarriere zwischen Arzt und Patienten 


erschwert eine erfolgreiche Behandlung. In der 


Vergangenheit haben sich daher muttersprach-


liche Ärzt*innen als sehr hilfreich erwiesen, um 


das erforderliche Vertrauensverhältnis zwi-


schen behandelnder Person und Patienten auf-


zubauen und eine zutreffende Diagnose zu stel-


len. Wo muttersprachliche Ärzt*innen fehlen, 


können Dolmetscher*innen zwischen Arzt und 


Patienten vermitteln. Die Kosten für Dolmet-


scher*innen werden aber in der Regel nicht 


übernommen. Ohne die sichere Kostenerstat-


tung für Dolmetscher*innen laufen Flüchtlinge 


und Asylbewerber*innen Gefahr, für Ärzt*in-


nen als Patienten immer unattraktiver zu wer-


den und nicht angemessen behandelt zu wer-


den. Neben der Erstattung der Dolmetscherkos-


ten müssen weiterhin solche Projekte gefördert 


werden, welche mittels Telefon- oder Online-


dienste eine Übersetzung ohne physische Prä-


senz des Sprachmittlers ermöglichen. 


47.  UNSICHERHEITEN BEI DER KOSTEN-


ERSTATTUNG BEHEBEN 


Solange sich eine schutzsuchende Person im 


Asylverfahren befindet oder eine Duldung be-


sitzt, erhält sie eingeschränkte medizinische 


Leistungen gemäß den Vorschriften des 


AsylbLG. Sobald die Person sozialversicherungs-


pflichtig zu arbeiten beginnt, wird sie in die ge-


setzliche Krankenkasse aufgenommen. Fällt 


eine Person aufgrund von erneuter Arbeitslo-


sigkeit oder aufgrund des negativen Ausgangs 


des Asylverfahrens in den Anwendungsbereich 


des AsylbLG zurück, muss der Wechsel des Kos-


tenträgers dem behandelnden Arzt mitgeteilt 


und etwaige während der Arbeit begonnene 


Behandlungen erneut bewilligt werden. Dieser 


Kostenträgerwechsel führt einerseits zu Unsi-


cherheiten bei den behandelnden Einrichtun-


gen, da die Kostenerstattung nicht immer si-


chergestellt ist; andererseits besteht die Ge-


fahr, dass begonnene Behandlungen abgebro-


chen werden müssen, da sie nicht vom AsylbLG 


umfasst sind. Der Wechsel des Kostenträgers 


darf nicht mit Nachteilen für die Behandelten 


und Behandelnden verbunden sein. Entspre-


chende Regelungen müssen dies sicherstellen. 


48.  SCHWANGERE UND VULNERABLE 


GRUPPEN BESSER SCHÜTZEN  


Die lückenhafte Versorgung von Asylbewer-


ber*innen führt dazu, dass Schwangere und an-


dere vulnerable Gruppen häufig nicht angemes-


sen medizinisch versorgt werden. Gerade die 


kontinuierliche Betreuung von Schwangeren 
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durch Hebammen und regelmäßige Vorsorge-


untersuchungen sucht man in den meisten Ge-


meinden vergeblich. Nur wenige Asylbe-         


werberunterkünfte sind barrierefrei, um den 


Bedürfnissen von gebrechlichen Asylbewer-


ber*innen oder solchen mit körperlichen Behin-


derungen angemessen Rechnung zu tragen. Der 


Freistaat muss die Identifikation und den Schutz 


von vulnerablen Gruppen im Asylverfahren ge-


währleisten und ausreichend Unterkünften 


schaffen, wo vulnerable Gruppen besser be-


treut werden können. 


49.  STRESSFAKTOREN MINIMIEREN 


Die Zahl der Suizidversuche unter Asylbewer-


ber*innen hat in den vergangenen Jahren signi-


fikant zugenommen. Auch wenn wissenschaftli-


che Studien fehlen, erscheint der Zusammen-


hang zwischen der auf Abschreckung, Ausgren-


zung und Erniedrigung beruhenden bayeri-


schen Asylpolitik und den gestiegenen Selbst-


mordversuchen naheliegend. Wissenschaftlich 


unstrittig ist, dass ein stabiles Umfeld, eine per-


sönliche Perspektive und eine regelmäßige Be-


schäftigung der individuellen Gesundheit zu-


träglich sind. So gab es früher in Bayern Auslän-


derbehörden, die in Einzelfällen an psychisch 


erkrankte Geflüchtete Arbeitserlaubnisse erteil-


ten, um einen strukturierten Tagesablauf zu er-


möglichen. Ein Umdenken in der bayerischen 


Asylpolitik ist deshalb erforderlich, um das tau-


sendfache psychische Erkranken von Geflüchte-


ten zu verhindern.  


50.  ÄRZT*INNEN UNTERSTÜTZEN  


Nach wie vor wissen viele Ärzt*innen nicht, wel-


che Behandlungen Geflüchteten zustehen und 


welche nicht. Etwaige Unsicherheiten gehen im 


Zweifel zulasten der Geflüchteten, da die be-


handelnde Person Sorge hat, auf ihren Kosten 


sitzen zu bleiben. Ebenso ist die Behandlung 


von Geflüchteten aufgrund der Sprachbarriere 


für Ärzt*innen häufig zeitintensiver. Zusätzlich 


können kulturell bedingte Missverständnisse 


eine Behandlung erschweren. Ärzt*innen müs-


sen systematisch darüber aufgeklärt werden, 


auf welche medizinischen Leistungen Geflüch-


tete einen Anspruch haben. Ferner müssen 


Fortbildung konzipiert und angeboten werden, 


um die Ärzteschaft bei der Versorgung von Ge-


flüchteten zu unterstützen.  
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ASYLVERFAHREN 


 


„An sich ist es begrüßenswert, dass die meisten Asyl-


verfahren heute deutlich schneller gehen als früher. 


Das darf aber nicht auf Kosten der Qualität gehen. 


Teilweise sitzen Personen wenige Tage nach der Ein-


reise im BAMF und werden dort am gleichen Tag zu-


nächst zu ihrer Fluchtroute und dann zu den eigent-


lichen Fluchtgründen befragt. Viele wissen gar nicht, 


worum es bei der Anhörung wirklich geht. Manche 


sind auch gar nicht psychisch in der Lage, unmittel-


bar im Anschluss an die Fluchtstrapazen stunden-


lang befragt zu werden. Es fehlt einfach die nötige 


Vorbereitung, damit die Schutzsuchenden qualifi-


ziert über ihr Schicksal berichten können. Hilfreich ist 


es dann auch nicht, dass die Qualität der Dolmet-


scher häufig sehr schlecht ist. Das BAMF stellt de 


facto keine Anforderungen an die Dolmetscher. Ich 


habe schon Dolmetscher erlebt, die nur radebre-


chend Deutsch sprechen konnten. Die Geflüchteten 


trauen sich oft nicht, Fehler im Anhörungsprotokoll 


zu monieren. Sie sind froh, überhaupt angehört zu 


werden und wollen die anhörende Person nicht ver-


ärgern. Weil es im Asylverfahren so schnell gehen 


muss, passieren dann natürlich Fehler. Die landen 


vor Gericht, was das Verfahren wieder in die Länge 


zieht. Erforderlich wäre es, dass die Asylbewerber 


von Anfang an einen rechtlichen Beistand zur Seite 


gestellt bekommen. In den Niederlanden passiert 


das schon. Dort gibt es zwar auch große Aufnahme-


einrichtungen wie in Deutschland. Doch die Bera-


tung und Unterstützung der Asylbewerber hängt 


nicht davon ab, ob sich zufällig ein kompetenter Eh-


renamtlicher findet oder genug Geld für einen An-


walt vorhanden ist. Die jetzigen Asylsozialarbeiter in 


den Unterkünften können eine angemessene Bera-


tung einfach nicht leisten. Der Zugang zu speziali-


sierten Anwälten wird aber immer schwieriger. Es 


gibt nicht genug davon. Und das Geld dafür haben 


auch nicht alle. Prozesskostenhilfe wird nur selten 


von den Gerichten bewilligt. Und aus strategischen 


Gründen trauen sich viele Anwälte erst gar nicht, die 


Gerichte mit entsprechenden Anträgen zu behelli-


gen. Im Ergebnis werden nur die wenigsten Asylbe-


werber angemessen im Verfahren rechtlich vertre-


ten. Besonders schlimm ist es in den Ausreisreise- 


und Transitzentren. Dort erhalten die Bewohner kei-


nerlei Geldleistungen. Sie können sich also auch kei-


nen Anwalt leisten. Und selbst wenn irgendwo Geld 


vorhanden ist, haben die Anwälte keinen geregelten 


Zugang zu den Bewohnern. Von einer funktionieren-


den Verfahrensbegleitung würden aber alle profitie-


ren: Die Entscheidungen des BAMF wären vermut-


lich sauberer und weniger fehlerhaft. Und die Akzep-


tanz für die Entscheidungen des BAMF unter den 


Flüchtlingen wäre auch größer, wenn die Asylbewer-


ber das Gefühl haben, wirklich ernstgenommen zu 


werden und gut vorbereitet zu sein.“ (Maria Kalin, 


Rechtsanwältin aus Passau) 


51.  ERGEBNISOFFENES UND FAIRES 


ASYLVERFAHREN 


Die Anerkennungspraxis für Länder wie Syrien 


und Afghanistan hat sich in den vergangenen 


Monaten deutlich verändert – leider zum 


Schlechten für die Asylbewerber*innen. Immer 


seltener wird der starke Flüchtlingsschutz ge-


währt. Während beispielsweise bis August 2016 


Syrer*innen nahezu ausnahmslos als GFK-


Flüchtlinge anerkannt wurden, erhalten sie 


heute fast ausschließlich den schwächeren sub-


sidiären Schutz. Die Sicherheitslage in Syrien 


und vielen anderen Ländern bleibt jedoch un-


verändert schlecht. Eine schematische Ent-


scheidungspraxis nach dem Herkunftsland darf 


nicht stattfinden. Das individuelle Schicksal und 


nicht die politische Stimmungslage oder zwei-


felhafte Länderberichte des Auswärtigen Amtes 


muss maßgeblich für die Beurteilung sein, ob je-


mand in Deutschland bleiben darf oder nicht. 


Das gebieten das Recht auf ein faires Asylver-


fahren und der Gedanke der Einzelfallgerechtig-


keit. Alle Asylbewerber*innen haben ungeach-


tet ihrer Herkunft das Recht auf die sorgfältige 


und unvoreingenommene Prüfung ihres Asylan-


trages.  


52.  AUSREICHEND VIELE UND UNAB-


HÄNGIGE ASYLSOZIALARBEITER*IN-


NEN 


Seit 2018 gilt eine neue Richtlinie für die Bera-


tung von Geflüchteten. Während bereits der 


frühere Betreuungsschlüssel von 1:100 in den 
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Erstaufnahmeeinrichtungen und 1:150 in den 


Gemeinschaftsunterkünften nicht ausreichend 


für eine angemessene Beratung war, enthält die 


neue Richtlinie keinen verbindlichen Betreu-


ungsschlüssel. Ein Verhältnis von mindestens 


1:50 in allen Asylbewerberunterkünften stellt 


aber das erforderliche Minimum dar. Außer-


dem müssen Einschüchterungen und Drohun-


gen mit dem Abbau von Stellen gegenüber den 


mit der Beratung beauftragten Wohlfahrtsträ-


gern durch die Bayerische Regierung aufhören: 


Wer Asylbewerber*innen mit „schlechter Blei-


beperspektive“ und geduldete Personen über 


ihre rechtlichen Möglichkeiten berät, handelt 


nicht gesetzeswidrig – ganz im Gegenteil gebie-


tet es der Rechtsstaat, auch Schutzsuchenden 


den Gang vor das Gericht zu ermöglichen und 


sie umfassend über Rechtsschutzmöglichkeiten 


zu informieren. Da die seit 2018 geltende Bera-


tungs- und Integrationsrichtlinie keine ange-


messene, unabhängige und umfassende Bera-


tung von Asylbeweber*innen mit „schlechter 


Bleibeperspektive“ und geduldeten Personen 


erlaubt, ist die Richtlinie vollständig aufzuheben 


und durch eine mit den Wohlfahrtsträgern ab-


gestimmte zu ersetzen.  


53.  KOSTENLOSE ASYLVERFAHRENSBE-


RATUNG FÜR ALLE  


Das Asylverfahren ist für Asylbewerber*innen 


existentiell: Der Ausgang entscheidet darüber, 


ob jemand in Deutschland bleiben darf. Und das 


Asylverfahren ist komplex – gerade für diejeni-


gen, die wenig oder kein Deutsch verstehen. 


Außerdem sind die Klagefristen im Asylverfah-


ren kürzer als in gewöhnlichen Verwaltungs-


streitigkeiten. Kompetente und schnelle an-


waltliche Unterstützung ist daher unerlässlich. 


Doch nur ein kleiner Teil der Asylbewerber*in-


nen kann sich diese leisten. Asylbewerber*in-


nen muss daher von Anfang an ein rechtlicher 


Beistand zur Seite gestellt werden. Anwält*in-


nen und sonstige Berater*innen müssen außer-


dem einen geregelten und verbindlichen Zu-


gang zu den Asylbewerber*innen erhalten. Ge-


rade in den Transit- und Ausreisezentren muss 


gewährleistet sein, dass Asylbewerber*innen 


vor Ort besucht werden können. Prozesskos-


tenhilfe muss ferner unabhängig von den Er-


folgsaussichten der Klage stets gewährt wer-


den. Da Asylbewerber*innen aufgrund der 


Sprachbarriere und weiterer Belastungen ge-


genüber den Asylbehörden und Gerichten 


strukturell unterlegen sind, ist ihre Unterstüt-


zung ein Gebot der Rechtsschutzgleichheit. Er-


gänzend müssen unabhängige Beratungsstellen 


flächendeckend angeboten und bestehende 


weiterhin durch die öffentliche Hand unter-


stützt werden.   


54.  KOMPETENTE SPRACHMITTLER*IN-


NEN UND BAMF-MITARBEITER*IN-


NEN 


Dolmetscher*innen sollen das in der BAMF-An-


hörung Gesagte zutreffend und neutral über-


setzten. Tatsächlich gibt es zahlreiche Berichte 


von Dolmetscher*innen, welche den Asylbe-


werber*innen während der Anhörung falsche 


Verfahrenshinweise geben und sie inhaltlich be-


einflussen. Vielfach sprechen die Sprachmitt-


ler*innen zudem nicht den jeweiligen Dialekt 


der angehörten Person oder geben das Gesagte 


verkürzt wieder. Dolmetscher*innen im BAMF 


müssen sorgfältig ausgewählt und regelmäßig 


qualifiziert werden. Sie müssen beide Sprachen 


fließend beherrschen. Regelmäßige durch ex-


terne Expert*innen durchgeführte Qualitäts-


kontrollen und verbindliche Standards müssen 


das sicherstellen. Gleiches muss für das mit 


Asylangelegenheiten betraute BAMF-Personal 


gelten: Aufgrund des rapiden Personalaufbaus 


erhielten viele Mitarbeiter*innen eine nur we-


nige Wochen dauernde Einarbeitung. Regelmä-


ßige Schulungen und externe Kontrollen müs-


sen insb. die fachliche und persönliche Eignung 


der anhörenden und entscheidenden Personen 


gewährleisten. Vor allem müssen die anhören-


den BAMF-Mitarbeiter*innen Asylbewer-


ber*innen auf etwaige Widersprüche hinwei-


sen, eigenständig Beweise erheben und eigen-


initiativ auf die vollständige Darlegung des indi-
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viduellen Schicksals hinwirken. Das Asylverfah-


ren ist für den Rechtsstaat zu wichtig, um es 


schlecht geschultem, überarbeitetem und un-


ter Zeitdruck stehendem Personal anzuver-


trauen. Das BAMF muss sich deshalb einer um-


fassenden sowie regelmäßigen Evaluation der 


internen Prozesse durch eine unabhängige 


Stelle unterwerfen. 


55.  PERSONENGLEICHHEIT VON ANHÖ-


RENDER UND ENTSCHEIDENDER 


PERSON 


Die Person, welche über viele Stunden hinweg 


die schutzsuchende Person zu ihrer Fluchtge-


schichte befragt, ist in der Regel nicht identisch 


mit jener Person, die später über eine Anerken-


nung entscheidet. Alleine auf Grundlage des 


Anhörungsprotokolls wird dann eine Entschei-


dung getroffen. Dieses Verfahren ist nicht nur 


unnötig kompliziert und kostspielig. Das Proto-


koll ist häufig unvollständig und fehlerhaft. Es 


enthält meist keine Angaben zum persönlichen 


Eindruck und emotionalen Regungen – Dinge, 


welche die individuelle Fluchtgeschichte im be-


sonderen Maße glaubhaft machen. Anhörende 


und entscheidende Person müssen daher iden-


tisch sein. Wenn von der angehörten Person ge-


wünscht, müssen Tonbandaufnahmen des Ge-


sprächs zulässig sein. Asylbewerber*innen dür-


fen nicht unter Druck gesetzt werden, dass Pro-


tokoll im Anschluss zu unterschreiben. Außer-


dem müssen entscheidungserhebliche Tatsa-


chen, welche in der Anhörung nicht vorge-


bracht oder protokolliert wurden, später im Ge-


richtsverfahren dennoch berücksichtigt werden 


können. Da die derzeitigen verfahrensrechtli-


chen Missstände im BAMF offensichtlich sind, 


darf nicht darauf vertraut werden, dass eine An-


hörung mit der gebotenen Sorgfalt geführt und 


alles Vorgebrachte zutreffend protokolliert 


wurde.  


56.  SCHUTZ DES KIRCHENASYLS 


Für einige Schutzsuchende ist der Gang ins Kir-


chenasyl die letzte Option. Entscheidet sich eine 


Kirchengemeinde dazu, einem in Not geratenen 


Menschen Schutz zu gewähren, muss diese Ent-


scheidung von den Behörden akzeptiert wer-


den. Die Einschüchterung von Kirchenvertre-


ter*innen und die Androhung von Anzeigen 


müssen aufhören. Wer die im umstrittenen 


bayerischen Integrationsgesetz proklamierte 


christlich-jüdische Leitkultur ernst nimmt, darf 


bei dem Gebot der Nächstenliebe nicht nach 


der Herkunft des Hilfsbedürftigen unterschei-


den.  


57.  KEINE DUBLIN-ÜBERSTELLUNGEN IN 


DIE UNGEWISSHEIT 


Wird eine Person in einen anderen EU-Mit-


gliedsstaat abgeschoben, muss dort ihre Sicher-


heit und ein Existenzminimum gewährleistet 


sein. Obschon Menschenrechtsorganisationen 


Dublin-Überstellungen nach Ungarn, Kroatien, 


Bulgarien und Italien regelmäßig kritisieren, 


werden in Bayern untergebrachte Asylbewer-


ber*innen weiterhin dorthin überstellt. Alleine 


2017 wurden beispielsweise 453 Asylbewer-


ber*innen aus Bayern nach Italien abgescho-


ben. Asylbewerber*innen sehenden Auges der 


Obdach- und Schutzlosigkeit auszusetzen, ver-


stößt gegen das Gebot der Menschlichkeit. 


Dublin-Überstellungen nach Ungarn, Kroatien, 


Bulgarien und Italien sind daher nur dann zuläs-


sig, wenn für die abgeschobene Person zwei-


felsfrei keine Gefahr im Zielland besteht und 


eine menschenwürdige Versorgung und Unter-


bringung gewährleistet sind. Soweit Zweifel be-


stehen, müssen diese zugunsten der abzuschie-


benden Person gehen.    


58.  KEINE ABSCHIEBUNGEN NACH AF-


GHANISTAN UND IN SONSTIGE 


KRIEGS- UND KRISENGEBIETEN 


Obschon der UNHCR, amnesty international 


und andere internationale Menschenrechtsor-


ganisationen einhellig von Terror, willkürlicher 


Gewalt, Verfolgung und regelmäßigen Selbst-


mordanschlägen in Afghanistan berichten, wer-
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den nach wie vor Menschen dorthin abgescho-


ben. 2017 wurden alleine 51 Afghanen aus Bay-


ern zwangsweise zurückgeschickt. Solange die 


Sicherheitslage in einem Land nicht mit Gewiss-


heit von unabhängigen Menschenrechtsorgani-


sationen als unbedenklich qualifiziert wird, sind 


Abschiebungen strikt und pauschal abzulehnen 


– unabhängig davon, ob in einzelnen Landesre-


gionen die Lage vermeintlich „sicher“ ist. 


Grundsätzlich sind Abschiebungen in alle Kri-


senregionen zu unterlassen, wenn eine indivi-


duelle Gefahr für Leib und Leben im Falle der 


Heimkehr nicht ausgeschlossen werden kann. 


Auch bei den sog. „sicheren Herkunftsstaaten“ 


muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden, ob 


der abgelehnten Person dort möglicherweise 


Gefahr droht.  


59.  SCHUTZ VON VULNERABLEN GRUP-


PEN 


 (Unbegleitete) Minderjährige, allein reisende 


oder alleinerziehende Frauen, Familien mit min-


derjährigen Kindern, Menschen mit Behinde-


rung, traumatisierte Personen oder Opfer 


schwerer psychischer oder physischer Gewalt 


müssen in besonderem Maße im Asylverfahren 


geschützt werden. Erforderlich sind hierfür ge-


eignete Mechanismen, welche vulnerable Per-


sonen schnellstmöglich nach der Einreise iden-


tifizieren. Geeignete, bei Bedarf separierte Un-


terkünfte mit angemessener Versorgung sind 


für vulnerable Gruppen in ausreichendem 


Maße zur Verfügung zu stellen. Bei unbegleite-


ten Minderjährigen, Opfern geschlechtsspezifi-


scher Gewalt und traumatisierten Personen 


müssen verpflichtend Sonderbeauftragte im 


Asylverfahren beigeschaltet werden. Bei unbe-


gleiteten Minderjährigen sind ferner gezielte 


Verschleppungen des Asylverfahrens durch das 


BAMF zum Zwecke der Aushebelung des Famili-


ennachzuges zu unterlassen. Vielmehr sind 


Asylanträge von umF priorisiert zu bearbeiten. 


Außerdem dürfen die Vormünder von unbeglei-


teten Minderjährigen nicht dazu gedrängt wer-


den, ohne weitere Prüfung einen Asylantrag im 


Namen des unbegleiteten Minderjährigen zu 


stellen. Vielmehr muss im Einzelfall stets ge-


prüft werden, ob die Asylantragstellung für das 


Mündel interessengerecht ist. Dublin-Überstel-


lungen und Abschiebungen dürfen nur in abso-


luten Ausnahmefällen und unter strenger Befol-


gung der unionsrechtlichen Schutzvorschriften 


erfolgen. Die Reisefähigkeit muss zweifelsfrei 


durch unabhängige Gutachten bestätigt wor-


den sein. Die Versorgungs-, Beratungs- und Un-


terbringungssituation im Zielland darf zweifels-


frei zu keiner Gefährdung der betroffenen Per-


son führen. Insbesondere muss eine angemes-


sene und tatsächlich zugängliche medizinische 


Versorgung vorhanden sein und keine sonsti-


gen Gefahren dürfen durch staatliche oder 


nicht-staatliche Akteure drohen. Bestehen 


Zweifel, so müssen diese stets zugunsten der 


betroffenen Person gehen. 


60.  FAMILIEN SCHÜTZEN 


Lange Zeit galt es als selbstverständlich, dass 


Flüchtlinge ihre nahen Familienangehörigen aus 


dem Herkunftsland in den Zufluchtsort nachho-


len dürfen. Eine Selbstverständlichkeit, auf die 


anerkannte Flüchtlinge nach wie vor ein subjek-


tives Recht haben. Anderes gilt bei der wach-


senden Gruppe der subsidiär Schutzberechtig-


ten: Hier sollen monatliche Kontingente den 


Nachzug beschränken. Zum Schutze der Famili-


eneinheit ist die willkürliche Festsetzung von 


monatlichen Kontingenten aber strikt abzu-


lehnen. Außerdem müssen die Botschaften in 


den Herkunftsländern personell besser ausge-


stattet werden, um die Anträge auf Familien- 


und Ehegattennachzug schneller bearbeiten zu 


können. Andernfalls wird das Recht auf Fami-


lien- und Ehegattennachzug durch die teilweise 


deutlich länger als ein Jahr dauernden Verfah-


ren faktisch ausgehebelt. Gleichermaßen müs-


sen die Verfahren, um auseinandergerissene 


Familien innerhalb Deutschlands und Europas 


zusammenzuführen, deutlich beschleunigt wer-


den. 
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2 50 Forderungen der Rechtsberaterkonferenz


Zum vierten Mal seit 1999 legt die Rechts-
beraterkonferenz der Wohlfahrtsverbände 
eine Sammlung von Empfehlungen zum 
Asyl- und Aufenthaltsrecht vor. Die »50 
Forderungen« fußen auf unserer langjäh-
rigen Erfahrung als Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte im Mi grationsrecht. 
Sie benennen die aus unserer Sicht dring-
lichsten Änderungsbedarfe im Sinne einer 
am Grundgesetz und den Menschenrech-
ten ausgerichteten, zukunftsorientierten 
Rechtsgestaltung. 


Das Flüchtlings- und Migrationsrecht 
ist in den vergangenen Jahren in lange 
nicht gekannter Weise zum Zankapfel in 
der politischen Arena geworden. Die De-
batte verlief dabei über weite Strecken auf 
Sicherheitsbedenken eingeengt und war 
von rassistischen und fremdenfeindlichen 
Untertönen durchzogen. Bei der Bundes-
tagswahl 2017 ist es erstmals seit 60 Jahren 
einer Partei gelungen, ins Parlament ge-
wählt zu werden, die völkische und rechts-
radikale Positionen vertritt.


In dieser Situation appellieren wir an 
alle demokratischen Parteien, zu einer 
sachlichen Auseinandersetzung zurückzu-
kehren. Deutschland muss in Europa seine 
humanitäre Verpflichtung für den Flücht-
lingsschutz ernst nehmen. Die konstrukti-
ve Gestaltung von Migrations- und Integ-
rationsprozessen ist eine Zukunftsaufgabe, 
die sich mit populistischen Ausfällen nicht 
verträgt.


Drei Aspekte erscheinen uns dabei – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – als be-
sonders wichtig: ein faires, um gründliche 
Sachaufklärung bemühtes Asylverfahren, 


die Förderung und Anerkennung von In-
tegration und eine an den Menschenrech-
ten orientierte Gestaltung des Aufenthalts-
rechts.


1. Faire und gründliche Asylver‑
fahren


•	 Faire Asylverfahren setzen den Zugang 
zum Territorium voraus. Entgegen der 
politischen Tendenz zur Abschottung 
Europas sollten daher sichere und legale 
Einreisewege eröffnet und das Instru-
ment des Resettlements stärker genutzt 
werden.


•	 Die unabhängige Beratung und sachkun-
dige Vertretung von Schutzsuchenden 
muss in allen Stadien des Asylverfahrens 
sichergestellt werden (Forderung 13).


•	 Die extreme Beschleunigung der Verfah-
ren beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) hat zu gravierenden 
Qualitätsmängeln geführt, abzulesen an 
der hohen Quote erfolgreicher Klagen 
gegen ablehnende Entscheidungen. Wir 
fordern die Rückkehr zu rechtsstaatli-
chen Verfahren mit gründlicher Sach-
verhaltsaufklärung sowie Transparenz 
und Sorgfalt bei der Beurteilung der 
Gefahrenlage in den Herkunftsländern 
(Forderungen 8, 9, 10).


•	 Die Aufnahmebedingungen während 
des Asylverfahrens stellen für viele 
Schutzsuchende eine unzumutbare Be-
lastung dar, die ihre psychische Ge-
sundheit beeinträchtigt. Wir fordern 
den Verzicht auf Ausreisezentren und 
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langfristigen Wohnzwang in großen 
Gemeinschaftsunterkünften sowie die 
Streichung des diskriminierenden Asyl-
bewerberleistungsgesetzes. Es müssen 
endlich Verfahren etabliert werden, die 
die Erkennung und Beachtung eines be-
sonderen Schutzbedarfs gewährleisten 
(Forderungen 4, 5, 7, 44, 46, 47). 


•	 Die extrem kurzen Rechtsmittelfristen 
im Asylrecht sind an die normalen Fris-
ten in verwaltungsgerichtlichen Verfah-
ren anzugleichen. Der Berufungsgrund 
der »ernstlichen Zweifel an der Richtig-
keit des Urteils« muss auch ins Asylrecht 
eingeführt werden, wie der Petitionsaus-
schuss des Deutschen Bundestages es 
empfohlen hat (Forderung 2).


2. Integration fördern und Integ‑
ration anerkennen


•	 Der Zugang zu Integrationsangeboten 
wie Sprachkursen, beruflicher Förde-
rung und einer Arbeitserlaubnis sollte 
frühzeitig nach der Einreise eröffnet wer-
den. Die Bindung an eine anhand von 
Asylanerkennungsquoten des BAMF 
vermutete »gute Bleibeperspektive« ist 
kontraproduktiv und blendet aus, dass 
wesentlich mehr Geflüchtete langfristig 
in der Bundesrepublik bleiben (Forde-
rungen 40, 49).


•	 Der Zugang von Geflüchteten zu Leis-
tungen des BAföG und der Berufsaus-
bildungsbeihilfe ist unübersichtlich und 
teils inkonsequent geregelt. Wir treten 
für eine einheitliche und großzügige Ge-
währleistung ein (Forderung 50).


•	 Die bisherige Bilanz der Bleiberechtsre-
gelungen für langjährig Geduldete bleibt 
dürftig. Der Zugang zur »Ausbildungs-


duldung« wird in manchen Bundeslän-
dern gezielt erschwert. Wir fordern eine 
Anpassung der gesetzlichen Regelungen 
und eine Erleichterung der Beschäfti-
gungserlaubnis für Auszubildende, um 
eine konsequente Anwendung der Vor-
schriften entsprechend ihrer Intention 
zu gewährleisten (Forderung 20).


•	 Die integrationspolitisch kontrapro-
duktive Wohnsitzauflage für anerkannte 
Schutzberechtigte ist zu streichen (For-
derung 6).


3. An den Menschenrechten aus‑
gerichtetes Aufenthaltsrecht


•	 Das Verbot des Familiennachzugs zu 
subsidiär Geschützten muss aufgehoben 
werden. Auch die Familienzusammen-
führung von Geflüchteten innerhalb 
Europas nach den Regeln der Dub-
lin-III-Verordnung muss erleichtert und 
beschleunigt werden (Forderung 25).


•	 Wir treten dafür ein, den Opfern rechter 
Gewalt ein Bleiberecht in Deutschland 
zu gewähren (Forderung 29).


Wir rufen die Bundesregierung dazu auf, 
sich dieser Themen anzunehmen und ihre 
konkrete Flüchtlings- und Migrationspoli-
tik an diesen Leitlinien auszurichten.
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6 50 Forderungen der Rechtsberaterkonferenz


Seit 1999 tritt die Rechtsberaterkonferenz 
in größeren zeitlichen Abständen mit ihren 
Forderungen zum Migrationsrecht an die 
Öffentlichkeit, bisher zuletzt im Juli 2010. 
Inzwischen erfolgten zahlreiche Rechtsän-
derungen sowohl auf europäischer als auch 
auf deutscher Ebene. 


Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien 
die wesentlichsten genannt: Die deutschen 
Vorbehalte zur Kinderrechtskonvention 
wurden zurückgenommen (13.7.2010); es 
kam zum Zwangsheiratsbekämpfungsgesetz 
vom 23.6.2011, zum 2. Richtlinienumset-
zungsgesetz vom 22.11.2011 (Umsetzung 
insbesondere der EU-Rückführungsricht-
linie), zu den Umsetzungsgesetzen zur 
EU-Daueraufenthaltsrichtlinie (7.6.2013) 
sowie zur EU-Qualifikationsrichtlinie 
(5.7.2013), zum Gesetz zur Verbesserung 
der Rechtsstellung von asylsuchenden und 
geduldeten Ausländern (23.12.2014) und 
zum Gesetz zur Neubestimmung des Blei-
berechts und der Aufenthaltsbeendigung 
(27.7.2015). Unter dem Eindruck zuneh-
mender Flüchtlingszahlen beschloss der 
Gesetzgeber in rascher Folge das Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetz bzw. »Asyl-
paket I« (24.10.2015), das Gesetz zur 
Verbesserung der Betreuung ausländischer 
Jugendlicher (28.10.2015), das Datenaus-
tauschverbesserungsgesetz (5.2.2016), das 
Gesetz zur Einführung beschleunigter Asyl-
verfahren, kurz »Asylpaket II« (17.3.2016), 
das Integrationsgesetz (6.8.2016) und das 
Gesetz zur besseren Durchsetzung der Aus-
reisepflicht und zur Überprüfung von Va-


terschaftsanerkennungen durch die Auslän-
derbehörden (29.7.2017). 


Parallel wurden zahlreiche Verordnungen 
und Richtlinien der Europäischen Union 
(Dublin III-Verordnung, EURODAC-Ver-
ordnung, Qualifikationsrichtlinie, Aufnah-
mebedingungenrichtlinie, Asylverfahrens-
richtlinie) novelliert. Diese »stürmische« 
Rechtsentwicklung macht eine Neuauflage 
unserer Forderungen erforderlich, denn 
viele der Rechtsänderungen erscheinen aus 
menschen- und europarechtlicher Perspek-
tive problematisch.


Festzustellen ist, dass einige unserer For-
derungen, die wir 1999 erstmals in dieser 
Form erhoben und seitdem gemeinsam 
mit zahlreichen anderen Akteuren der Zi-
vilgesellschaft vertreten haben, inzwischen 
erfüllt wurden, z. B. auf völkerrechtlicher 
Ebene die Aufhebung der deutschen Vor-
behalte zur Kinderrechtskonvention. Im 
Asylrecht sind hier zu nennen: 


•	 Die Abschaffung des Bundesbeauftrag-
ten für Asylangelegenheiten, 


•	 die Einführung des subsidiären Schutz-
status (§ 4 AsylG), 


•	 die großzügigere Gestaltung des Famili-
enasyls, 


•	 die Aufhebung des generellen Arbeits-
verbotes für Asylbewerber (nach den ers-
ten drei Aufenthaltsmonaten) und 


•	 die Einführung eines Eilrechtsschutz-
verfahrens auch in Dublin-Fällen (§ 34a 
AsylG). 


Vorwort
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Wichtige Änderungen im Aufenthaltsrecht 
betrafen 


•	 die bundesweite Einführung von Härte-
fallkommissionen als gesetzliche Pflicht-
aufgabe und 


•	 die Schaffung von gesetzlichen Bleibe-
rechtsregelungen in den §§ 25a und 25b 
AufenthG. 


Mit der Einführung des Optionsmodells 
erfolgte eine wesentliche Modernisierung 
des Staatsangehörigkeitsrechts. 


Im Sozialrecht ist die Vereinheitlichung 
der Gewährung von Eltern- und von Kin-
dergeld zumindest an bestimmte Gruppen 
von Drittstaatsangehörigen anzusprechen.


Leider harrt aber der überwiegende Teil 
unserer Forderungen immer noch der ge-
setzgeberischen Umsetzung (z. B. die Ab-
schaffung des Flughafenverfahrens). Auch 
hat Deutschland die EU-Richtlinie zu den 
Mindestbedingungen der Aufnahme für 
Geflüchtete sowie die EU-Asylverfahrens-
richtlinie bis heute nicht vollständig um-
gesetzt (trotz eines Gesetzentwurfs im Jahr 
2015) und beabsichtigt auch nicht, dies in 
absehbarer Zeit noch zu tun. Mithin gilt 
der Text beider Richtlinien inzwischen als 
in Deutschland unmittelbar anwendbares 
Recht. Auch das war im Rahmen der Neu-
auflage zu berücksichtigen. 


Kaum hatte die Kanzlerin im Septem-
ber 2015 angesichts des Zustroms von Ge-
flüchteten über die »Westbalkanroute« ihr 
Credo »wir schaffen das« kundgetan und 
die Publizistik die »Willkommenskultur« 
in Deutschland ausgerufen, begann ein ge-
setzgeberischer »roll back«. Die Asylpake-
te I und II vom Oktober 2015 und März 
2016, das »Datenaustauschverbesserungs-


gesetz« vom Februar 2016 oder das sog. 
»Integrationsgesetz« vom August 2016 und 
vielfältige weitere gesetzgeberische Ände-
rungen verschlechtern den Status sowohl 
von Geflüchteten während des Verfahrens 
in Deutschland als auch von Schutzbe-
rechtigten nach der Anerkennung (z. B. in 
Gestalt der Wohnsitzauflage für anerkann-
te Geflüchtete, § 12a AufenthG, oder des 
temporären Ausschlusses von der Familien-
zusammenführung für subsidiär Schutzbe-
rechtigte gemäß § 104 Abs. 13 AufenthG). 


Auf europäischer Ebene wurde kei-
ne ernstzunehmende Einigung über eine 
solidarische Verantwortungsteilung für 
Schutzsuchende erreicht. Das Ziel, insge-
samt 160.000 Schutzsuchende aus Italien 
und Griechenland in andere EU-Staaten 
zu verbringen, wurde weit verfehlt. Die 
gravierenden Schwächen, die das »Dub-
lin-System« für einen effektiven Flücht-
lingsschutz bedeutet, wurden nicht beho-
ben. Unter der irreführenden Überschrift 
eines »Schutzes der Außengrenzen« wurde 
und wird dagegen zielstrebig daran gearbei-
tet, weiträumig Fluchtwege nach Europa zu 
versperren. Die schon vom damaligen Bun-
desinnenminister Otto Schily angedachten 
Auffanglager in Nordafrika geistern wieder 
durch die Debatte; angesichts der eklatant 
menschenrechtswidrigen Lage in Libyen 
überlegt man nun, Schutzsuchende schon 
in Niger und Mali abzufangen. Im »Khar-
toum-Prozess« werden zudem Despoten 
des afrikanischen Kontinents zu Partnern 
in der Unterbrechung von Fluchtrouten 
aufgerüstet.


Viel wurde seit Herbst 2015 über eine 
»Flüchtlingskrise« gesprochen und ge-
schrieben, obgleich es sich um eine Verwal-
tungskrise handelte, nämlich den Umstand, 
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möglich. Tatsächlich dauerte im Schnitt 
ein Asylverfahren 2016 bei den Verwal-
tungsgerichten sieben Monate, was bedeu-
tet, dass zahlreiche Verfahren insbesondere 
komplizierterer Art deutlich länger dauern, 
während insbesondere Verfahren aus den 
Staaten des Westbalkans in kürzerer Frist 
abgeschlossen wurden.


Dringend erforderlich erscheint daher, 
erneut Forderungen an die Politik zu stel-
len. Dabei werden wir nicht unrealistisch 
im Hinblick auf die Umsetzungsmöglich-
keiten. Wir halten es als Anwältinnen und 
Anwälte, die in diesem Bereich engagiert 
und langjährig tätig sind, für unsere Pflicht, 
auf unzureichende Politik und Gesetzge-
bung mit Nachdruck hinzuweisen.


dass, obwohl der Flüchtlingsstrom bereits 
ab Anfang 2015 absehbar war, die kom-
munalen Verwaltungen in Deutschland 
bei seinem Einsetzen ebenso unvorbereitet 
waren wie das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge. Auf diese offensichtliche 
Überlastung der Verwaltungen von Bund 
(insbes. BAMF), Ländern und Kommunen 
reagierte der Bundesgesetzgeber hektisch 
mit Scheinlösungen, die sich ausschließ-
lich an innenpolitischen Diskussionen und 
Vorgaben orientierten, statt am Schutz von 
Schutzbedürftigen. Das Fachwissen der 
Zivilgesellschaft wurde dabei vollständig 
ignoriert.


Das im Herbst 2016 veröffentlichte 
Memorandum für eine Verbesserung der 
Qualität der Entscheidungen des BAMF 
zeigt an zahlreichen Beispielen die schlech-
te Qualität von Asylentscheidungen auf. 
Häufig kommt es zu Fehlern oder werden 
schlicht und einfach Textbausteine anei-
nandergereiht. Die mangelhafte Qualität 
von Entscheidungen geht zu Lasten der 
Zuflucht suchenden Menschen. Sorgfalt 
bei der Entscheidung hin oder her, notfalls 
können es ja die Gerichte wieder richten. 
Dort allerdings sind weder genug Richter 
vorhanden, noch sind die immer wieder 
geforderten »Schnellverfahren« überhaupt 


Hinweis


Die Verfasserinnen und Verfasser 
haben sich um geschlechterge-
rechte Sprache bemüht. Soweit 
dies zugunsten der einfacheren 
Lesbarkeit nicht immer durchge-
halten werden konnte, bitten wir 
um Nachsicht.
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1.  »Flughafenverfahren« er‑
satzlos streichen


Die Prüfung von Asylanträgen an Landes-
grenzen ist nach europäischem Recht auf-
grund von Art. 43 der EU-Asylverfahrens-
richtlinie1 zulässig. Jedoch richtet sich die 
Regelung vorrangig an die Außengrenzstaa-
ten der EU. Für Deutschland besteht keine 
Verpflichtung zur Umsetzung. Nach der 
Richtlinie können günstigere Bestimmun-
gen beibehalten werden. Das Flughafen-
verfahren (§ 18a AsylG) war Teil des Asyl-
kompromisses von 1993 und wurde 1996 
durch das Bundesverfassungsgericht für 
verfassungsgemäß erklärt. Das Gericht hat 
verlangt, dass im Flughafenverfahren effek-
tiver Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG 
durch eine Asylberatung gewährleistet sein 
muss. 


Den Fallzahlen nach verliert das Flug-
hafenverfahren seit Jahren an Bedeutung. 
2014 kamen noch 643 Schutzsuchende an 
deutschen Flughäfen an, im Jahr 2015 wa-
ren es noch 627, 2016 nur noch 273 und 
im ersten Halbjahr 2017 noch 204. Als »of-
fensichtlich unbegründet« abgelehnt wurde 
jeweils nur ein Bruchteil der Anträge2. Der 
Mehrzahl der Antragsteller wurde letztlich 
die Einreise erlaubt, ihre Anträge wurden 
im regulären Verfahren weitergeführt.


1 Richtlinie 2013/32/EU, Amtsblatt der Europäi-
schen Union vom 29.6.2013, L 180/60. 


2 2014: 56 Anträge; 2015: 74 Anträge; 2016: 68 An-
träge; 1. Hj. 2017: 72 Anträge. Quellen: Bundes-
tags-Drucksachen 18/3850, 18/11262, 18/12623, 
18/13551.


Unabhängig von diesen empirischen 
Befunden ist das Flughafenverfahren im 
Hinblick auf die Verfahrensrechte hoch-
problematisch. Anwältinnen und Anwälte 
haben faktisch keinen adäquaten Zugang 
zu ihren Mandantinnen und Mandanten, 
da sie mit ihnen oft erst nach der Anhörung 
durch das BAMF in Kontakt kommen und 
die Zeit für die Schaffung eines Vertrauens-
verhältnisses nicht vorhanden ist. Auch die 
Asylberatung steht unter massivem zeitli-
chen Druck bei der Aufgabe, Geflüchteten 
die Bedingungen des deutschen Asylrechts 
zu erläutern.


Dementsprechend kommt es zu Fehl-
entscheidungen. PRO ASYL hat bereits 
2012 in einem Gutachten festgestellt, dass 
die Bescheide des BAMF am Flughafen oft 
fehlerhaft sind und Menschen trotz rele-
vanter Fluchtgründe abgeschoben wurden.


Die Sondersituation am Flughafen und 
das vorgeschriebene Schnellverfahren ber-
gen das realistische Risiko, den »echten 
politischen Flüchtling« und besonders 
schutzbedürftige Personen wie Folterop-
fer, Minderjährige und chronisch Kranke, 
von vornherein schutzlos zu stellen. Die 
Unterbringung von Schutzsuchenden in 
haftähnlicher Weise garantiert kein faires 
Asylverfahren. 


Die deutsche Rechtsprechung negiert 
weiterhin, dass auch das Festhalten im 
Transitbereich eine Freiheitsentziehung 
darstellt.3 Die kurzen Rechtsmittelfristen 


3 Vgl. zuletzt BGH, Beschluss vom 16.3.2017 – V 
ZB 170/16 –, in Missachtung der Entscheidun-


I.  Forderungen im Bereich des  
Flüchtlingsrechts
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verhindern zudem eine effektive Rechts-
wahrnehmung. Das Flughafenverfahren ist 
daher abzuschaffen.


2.  Die Rechtsmittelfristen und 
‑voraussetzungen im Asyl‑
verfahren harmonisieren


Einzig im Asylverfahren gibt es Klage- und 
Antragsfristen von einer, höchstens zwei 
Wochen. Dieses Sonderrecht gegen Asylsu-
chende ist zu ändern und mit den üblichen 
(Monats-)Fristen der Verwaltungsgerichts-
ordnung zu harmonisieren. Insbesondere 
im vorläufigen Rechtsschutzverfahren ist 
es dem sprach- und rechtsunkundigen Ge-
flüchteten oft nicht möglich, innerhalb der 
Wochenfrist qualifizierte Beratung zu fin-
den. Auch die Rechtsmittelmöglichkeiten 
sind im Asylverfahren eingeschränkt. So 
ist der in der VwGO genannte Berufungs-
zulassungsgrund »ernstlicher Zweifel« im 
Asylverfahren nicht vorgesehen. Auch hier 
muss eine Angleichung geschaffen werden, 
um im Sinne eines verbesserten Flücht-
lingsschutzes ein ausreichendes Korrektiv 
zu erhalten.


Ende 2014 wurde auf Initiative der 
Rechtsberaterkonferenz eine Petition an 
den Deutschen Bundestag gerichtet mit 
dem Ziel, den Katalog der Berufungszulas-
sungsgründe des § 78 Abs. 3 AsylG um den 
Zulassungsgrund der »ernstlichen Zweifel 
an der Richtigkeit des Urteils«, welcher 
im übrigen Verwaltungsrecht gemäß § 124 
Abs. 2 VwGO Anwendung findet, zu erwei-


gen des EGMR vom 25.6.1996 – 1976/92, Amuur 
gg. Frankreich –, vom 24.1.2008 – 29787/03 u. a., 
Riad u. a. gg. Belgien – sowie vom 14.2.2008 – 
12338/02, Hussain gg. Rumänien.


tern. Diese Petition unterzeichneten etwa 
200 Anwaltskolleginnen und -kollegen. 
Der Petitionsausschuss des Bundestages hat 
mit Beschluss vom 22.9.2016 anerkannt, 
dass zu dieser Frage gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf besteht, und wegen der 
Komplexität des Themas eine nähere Un-
tersuchung der Vor- und Nachteile der von 
der Rechtsberaterkonferenz vorgeschlage-
nen Neuregelung unter Berücksichtigung 
der Vorgaben der EU-Qualifikationsricht-
linie für erforderlich erachtet.4


Dass ein Antrag auf Zulassung der Be-
rufung gegen ein verwaltungsgerichtliches 
Urteil ohne Begründung abgelehnt werden 
darf (§ 78 Abs. 5 S. 1 AsylG), entspricht 
nicht rechtsstaatlichen Grundsätzen. § 78 
Abs. 5 S.1 2. Halbs. AsylG ist daher zu 
streichen.


Weist das erstinstanzliche Gericht die 
Klage als »offensichtlich unbegründet« ab, 
ist kein weiteres Rechtsmittel gegeben. 
Dies verletzt den Grundsatz, dass Urteile 
der Eingangsinstanz einer Kontrolle sowohl 
in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hin-
sicht unterliegen.


3.  Schutz für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge 
verbessern


a. Unbegleitete Minderjährige zählen zu 
den als besonders schutzwürdig einge-
stuften Personengruppen im Sinne der 
geltenden EU-Aufnahmerichtlinie, de-


4 Richtlinie 2011/95/EU, Amtsblatt der Europäi-
schen Union vom 20.12.2011, L 337/9; vgl. auch 
Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses vom 
23.9.2016, Prot. 18/67 zur Petition 1-18-06-266-
015918. 
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ren Art. 23 und 24 für (begleitete und 
unbegleitete) Minderjährige seit dem 
20.7.2015 in Deutschland unmittelbar 
gelten.5 Die dort genannten besonderen 
Aufnahme- und Verfahrensbestimmun-
gen wurden bisher weder in den asyl- 
und aufenthaltsrechtlichen Bestimmun-
gen noch im SGB VIII uneingeschränkt 
beachtet.


§ 42f Abs. 2 SGB VIII ist ersatzlos zu 
streichen. Eine verlässliche Altersfeststel-
lung ist durch ärztliche Untersuchungs-
methoden nicht zu erreichen, was ins-
besondere für Röntgenuntersuchungen 
gilt.6 Auch ergänzende bildgebende 
Verfahren führen zu keinen verlässlichen 
Ergebnissen. 


Einzuführen ist vielmehr ein Clea-
ringverfahren entsprechend den Emp-
fehlungen des UN-Ausschusses für die 
Rechte des Kindes.7


Lehnt ein unbegleiteter Minderjäh-
riger aus nachvollziehbaren religiösen 


5 Art. 23 und 24 der Aufnahmerichtlinie, Richtlinie 
2013/33/EU, Amtsblatt der Europäischen Union 
vom 29.6.2013, L 180/96.


6 Für das durch Handröntgen ermittelte Knochen-
alter beträgt die doppelte Standardabweichung bei 
16–20-jährigen etwa 28 Monate (vgl. Deutsches 
Ärzteblatt, 2014, A 786 ff)


7 »[A]ge assessment […] should not only take into 
account the physical appearance of the individual, 
but also his or her psychological maturity. Moreo-
ver, the assessment must be conducted in a scien-
tific, safe, child and gender-sensitive and fair man-
ner, avoiding any risk of violation of the physical 
integrity of the child; giving due respect to human 
dignity; and, in the event of remaining uncertain-
ty, should accord the individual the benefit of the 
doubt such that if there is a possibility that the in-
dividual is a child, she or he should be treated as 
such«; Committee on the Rights of the Child, Gen-
eral Comment No. 6 (2005): Treatment of Unac-
companied and Separated Children Outside Their 
Country of Origin, S. 11.


oder kulturell bedingten Gründen eine 
ärztliche Untersuchung ab, darf dies 
nicht zur Annahme der Volljährigkeit 
und damit verbundener Beendigung der 
Inobhutnahme führen. 


b. Rechtsmittel gegen die Ablehnung oder 
Beendigung einer Inobhutnahme müs-
sen aufschiebende Wirkung haben.


In behördlichen oder gerichtlichen 
Rechtsmittelverfahren ist dem Betroffe-
nen ein Ergänzungspfleger beizuordnen, 
der über fundierte Kenntnisse im Ju-
gendhilfe- und Migrationsrecht verfügt. 


c. Unbegleitete Minderjährige dürfen we-
der in Gemeinschaftsunterkünften noch 
im Flughafenverfahren untergebracht 
werden, Abschiebungshaft (bisher in 
§ 62a Abs. 3 AufenthG ausdrücklich als 
eingeschränkt zulässig erwähnt) ist aus-
zuschließen.


d. Werden Jugendliche während des Ver-
fahrens volljährig, ist sicherzustellen, 
dass die asyl- und aufenthaltsrechtlichen 
Verfahren auf der Grundlage des zuvor 
geltenden Minderjährigenschutzes fort-
gesetzt werden, also kein Übergang in 
das Erwachsenenverfahren erfolgt und 
räumliche Zuweisungen bestehen blei-
ben.


e. Sowohl im Asyl- als auch im Aufent-
haltsgesetz ist explizit zu regeln, dass das 
Kindeswohl entsprechend Art. 3 KRK8 
vorrangig zu beachten ist.


8 Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Kin-
derrechtskonvention) vom 20.11.1989.
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f. Asylverfahren von unbegleiteten Min-
derjährigen müssen priorisiert bearbeitet 
werden. Die derzeitige verbreitete Praxis 
des Bundesamtes, deren Anträge nicht 
vorrangig zu bearbeiten, hat in der Ver-
gangenheit in einer Vielzahl von Verfah-
ren dazu geführt, dass im Falle der Zu-
erkennung des Flüchtlingsschutzes ein 
Familiennachzug von Eltern und min-
derjährigen Geschwistern nicht mehr 
möglich war.


g. Leben im Ausland neben den Eltern 
noch minderjährige Geschwister des 
Anerkannten, darf deren Nachzug 
nicht vom Vorhandensein ausreichen-
den Wohnraums und Lebensunterhalts 
abhängig gemacht werden – anders, als 
in der Weisung des Auswärtigen Amtes 
vom 20. März 2017 vorgegeben. Diese 
Behördenpraxis hat in der Vergangen-
heit dazu geführt, dass zunächst nur 
einem Elternteil der Nachzug möglich 
wurde. Der andere Elternteil und die 
Geschwister durften erst geraume Zeit 
später nachreisen. In anderen Fällen 
wurde nur noch ein Nachzug nach allge-
meinen aufenthaltsrechtlichen Bestim-
mungen ermöglicht, da zwischenzeitlich 
der in Deutschland Lebende volljährig 
geworden war.


h. Zu fordern ist, dass es bei Antragstellung 
im Rahmen des § 36 Abs. 1 AufenthG 
(Nachzug der Eltern zum minderjähri-
gen Flüchtling) für die rechtliche Beur-
teilung der Nachzugsvoraussetzungen, 
insbesondere für die Minderjährigkeit, 
auf den Zeitpunkt der Antragstellung 
ankommt, da zum einen die Bearbei-
tungszeiten bei den Botschaften (in 
Fällen syrischer Flüchtlinge) exorbitant 


sind, zum anderen der Weg über das 
Eilverfahren, welches naturgemäß erst 
bei bevorstehendem Fristablauf auf den 
Weg gebracht wird, bzw. wegen fehlen-
der Anerkennung des Minderjährigen 
nicht früher auf den Weg gebracht wer-
den kann, dadurch von der Ausnahme 
zum Normalfall wird. Für die Zeit nach 
Eintritt der Volljährigkeit des unbeglei-
teten Minderjährigen bedarf es einer 
analogen Regelung zu den §§ 31 Abs. 1, 
34 Abs. 2 AufenthG, die den Eltern den 
Erhalt ihres Aufenthaltsrechts sichert.


4.  Gemeinschaftsunterkünfte 
als Regelunterbringung 
abschaffen – Übergang in 
individuellen Wohnraum 
fördern


Die regelhafte Verpflichtung von Geflüch-
teten, in Gemeinschaftsunterkünften zu le-
ben, stellt für diese in der Praxis eine erheb-
liche Belastung dar. Durch die willkürliche 
Unterbringung mit fremden Menschen auf 
engstem Raum kommt es zu Spannungen, 
häufig auch zu Auseinandersetzungen und 
sexuellen Übergriffen auf Kinder und al-
leinstehende Frauen, leider auch durch Si-
cherheitskräfte, die in den Einrichtungen 
beschäftigt sind. Nach Expertenschätzung 
leiden bis zu 50 % der Geflüchteten unter 
psychischen Erkrankungen, z. B. infolge 
traumatisierender Erlebnisse. Sie leiden in 
besonderer Weise unter den Lebensbedin-
gungen in Sammelunterkünften.


Das gesetzgeberische Ziel, Geflüch-
tete während des Asylverfahrens ständig 
erreichen zu können, lässt sich heute mit 
technischen Mitteln umsetzen (z. B. In-
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formation über Termine via SMS, wie bei 
den Jobcentern längst üblich). Hält man 
dennoch zusätzlich auch die physische Er-
reichbarkeit für erforderlich, so wird diese 
durch den Aufenthalt in der Erstaufnah-
meeinrichtung bzw. den neu geschaffenen 
Ankunftszentren während der ersten Mo-
nate des Asylverfahrens hinreichend ge-
währleistet. Im Anschluss daran ist es den 
Geflüchteten freizustellen, eigenständig 
Wohnraum anzumieten. In der Regel ist 
die Unterbringung in den von den Asyl-
suchenden selbst gesuchten Unterkünften 
(Wohnungsmarkt, Verwandte) preisgünsti-
ger und fördert zudem die Selbstständigkeit 
und frühzeitige Integration. § 53 AsylG ist 
daher zu streichen.


In Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) 
und Ankunftszentren stellen sich die glei-
chen Probleme wie in Gemeinschaftsun-
terkünften der Folgeunterbringung; wegen 
der zahlreichen Personen, die in solchen 
Einrichtungen leben müssen, in noch ver-
schärfter Form. Zusätzlich gilt hier wäh-
rend der gesamten Aufenthaltsdauer ein 
Arbeitsverbot – ein deutliches Integrations-
hindernis.


Wir fordern, die maximale Dauer der 
Zuweisung in die EAE von derzeit sechs 
Monaten auf vier Wochen zu reduzieren. 
Tatsächlich läuft das Verfahren in diesen 
Einrichtungen ohnehin bereits jetzt weit 
schneller ab; die ersten Stufen im Asyl-
verfahren sind meist binnen weniger Tage 
durchlaufen. 


Gefördert werden muss demgegenüber 
der Übergang in individuellen Wohnraum. 
Dabei sind auch im Zuge der länderüber-
greifenden Verteilung und bei der landes-
internen Zuweisung von Asylbewerbern 
personenbezogene Unterkunftszusagen zu 
berücksichtigen.


Tausende der neu angekommenen 
Flüchtlinge besaßen und besitzen bereits 
Bezugspersonen – Verwandte, Freunde und 
Bekannte – in Deutschland, die bereit wa-
ren und sind, die neu angekommenen in 
eigenen Wohnungen aufzunehmen oder 
ihnen Wohnraum im nachbarschaftlichen 
Umfeld zu vermitteln. Derartige Woh-
nungsangebote werden nach der gegen-
wärtigen Verteilungspraxis grundsätzlich 
negiert. Volljährige Kinder dürfen nicht 
bei ihren Eltern, Geschwister nicht bei 
Geschwistern, Cousins nicht bei Cousins 
leben. Häufig sind Verteilungen in andere 
Bundesländer. Auch bei der landesinternen 
Zuweisung gibt es keinen Anspruch auf 
Zuweisung in eine Kommune oder einen 
Landkreis, in dem die Bezugspersonen mit 
ihrem Wohnungsangebot leben.


5.  Kein dauerhafter Wohn‑
zwang in Erstaufnahmeein‑
richtungen 


Mit dem »Asylpaket  I«9 und dem Gesetz 
zur Festlegung der Westbalkanstaaten als 
»sichere« Herkunftsländer10 wurden erheb-
liche Beschränkungen für Schutzsuchende 
aus diesen Ländern eingeführt. So sind sie 
für die gesamte Dauer des Verfahrens und 
im Fall einer Ablehnung bis zum Verlassen 
des Landes verpflichtet, in der Erstaufnah-
meeinrichtung zu wohnen. Damit einher 
geht ein Beschäftigungs- und Ausbildungs-


9 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) sowie Verordnung 
zum Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 
24.10.2015 (BGBl. I S. 1789).


10 Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere 
Herkunftsstaaten v. 31.10.2014 (BGBl. I S. 1649). 
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verbot, in manchen Bundesländern erfolgt 
keine reguläre Beschulung von Kindern.


Bereits die Erweiterung der Liste »si-
cherer« Herkunftsländer um die jugos-
lawischen Nachfolgestaaten erfolgte me-
thodisch höchst zweifelhaft. Berichte von 
Nichtregierungsorganisationen zu gra-
vierenden Menschenrechtsverletzungen, 
insbesondere gegenüber der Minderheit 
der Roma, blieben unbeachtet; stattdes-
sen wurde die »Sicherheit« der betroffenen 
Staaten quasi aus den marginalen Anerken-
nungsquoten beim BAMF abgeleitet, die 
aber ihrerseits mit den gleichen Fehlern 
behaftet waren.


Die Deklaration weiterer Länder als »si-
cher«, namentlich der Maghrebstaaten Tu-
nesien, Marokko und Algerien, scheiterte 
zwar vorläufig. Mit dem »Gesetz zur bes-
seren Durchsetzung der Ausreisepflicht«11 
wurde den Bundesländern aber die Er-
mächtigung erteilt, Asylsuchende aus wei-
teren Ländern mit einer Wohnpflicht zu 
belegen. Dies dürfte vor allem auf Schutz-
suchende aus den genannten drei Staaten 
zielen, könnte aber grundsätzlich alle Asyl-
suchenden treffen.


Der Zwang für bestimmte Gruppen, 
dauerhaft in der Erstaufnahme zu verblei-
ben, verbunden mit dem permanenten 
Druck, das Land zu verlassen, belastet die 
fragile Situation in diesen Einrichtungen, 
in denen unterschiedlichste Gruppen auf-
einandertreffen, mit unnötigen Konflikten. 
Aufnahmeeinrichtungen dürfen nicht zu 
faktischen Ausreisezentren umfunktio-
niert werden. Die Verweigerung jeglicher 
In te gra tionsangebote gegenüber nach der 
Staatsangehörigkeit selektierter Gruppen 


11 Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht vom 20.7.2017 (BGBl. I, S. 2780).


ist willkürlich und insbesondere da, wo 
Kinder und Jugendliche betroffen sind, 
nicht sachgerecht. Die Regelungen zum 
dauerhaften Wohnzwang in der Erstauf-
nahmeeinrichtung sind daher zu streichen.


Die zwingende dauerhafte Zuweisung 
von Menschen aus sogenannten »siche-
ren« Herkunftsländern in die EAE bis zum 
Abschluss aller Verfahren (§ 47 Abs. 1a 
AufenthG) und die Möglichkeit der Län-
der, einen dauerhaften EAE-Verbleib auch 
für alle anderen Asylsuchenden anzuord-
nen (§ 47 Abs. 1b AufenthG), sind umge-
hend zu streichen.


6.  Wohnsitzauflage für 
Schutzberechtigte streichen


Das »Integrationsgesetz«12 führte mit dem 
neu eingefügten § 12a AufenthG befris-
tet Wohnsitzregelungen für die folgenden 
Gruppen ein:


•	 Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlin-
ge und subsidiär Schutzberechtigte, die 
zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 
6. August 2019 anerkannt werden; 


•	 Personen, bei denen ein Abschiebungs-
verbot festgestellt wird, und denen des-
wegen im oben genannten Zeitraum 
erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 3 AufenthG erteilt wird;


•	 Personen, die im Rahmen von Resettle-
ment oder Aufnahmeprogrammen auf-
genommen werden und die deswegen 


12 Integrationsgesetz vom 31.7.2016 (BGBl. I, 
S. 1939) sowie Verordnung zum Integrationsgesetz 
vom 31.7.2016 (BGBl. I, S. 1950); dazu vertiefend: 
Lehrian und Mantel: Neuerungen durch das Inte-
grationsgesetz, Asylmagazin 9/2016, S. 290–294.
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im oben genannten Zeitraum erstma-
lig eine Aufenthaltserlaubnis nach § 22 
oder § 23 AufenthG erhalten. 


In Ergänzung zu den o. g. Regelungen stellt 
§ 23 Abs. 5 SGB XII klar, dass die Sozial-
hilfeleistungen nur vom öffentlichen Trä-
ger des Ortes zu erbringen sind, dem die 
betroffene Person zugewiesen ist. Zieht 
sie ohne Genehmigung in einen anderen 
Ort um, ist ihr dort regelmäßig nur eine 
Beihilfe für die Rückreise zum Ort ihrer 
Zuweisung zu gewähren. Wer die Wohn-
sitzverpflichtung verletzt, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit gemäß § 98 Abs. 3 Nr. 2a 
und 2b AufenthG. In der Begründung zum 
Gesetz hat die Bundesregierung zwar aus-
geführt, diese Regelung sei mit den euro-
parechtlichen Vorgaben und der Rechtspre-
chung des EuGH vereinbar,13 weil nicht die 
Verteilung von Sozialhilfelasten, sondern 
Integrationsgesichtspunkte den Kern der 
Regelung bilden sollen. 


Es bleiben aber erhebliche Zweifel, 
ob insoweit eine unzulässige Ungleich-
behandlung von subsidiär Geschützten 
hinsichtlich ihrer Freizügigkeit besteht. 
Ausdrücklich hat der EuGH geurteilt,14 
subsidiär Geschützten sei unter denselben 
Bedingungen wie Deutschen Sozialhilfe zu 
gewähren (nur nicht unbedingt in gleicher 
Höhe).15 Eine Wohnsitzauflage dürfe ihnen 
gegenüber nur verfügt werden, wenn dies 
zum einen ihre Integration erleichtere und 
sie sich zum anderen nicht in einer Situati-
on befänden, die in Bezug auf das Ziel der 


13 BT-Drs. 18/8615 vom 31.5.2016, S. 43f.; EuGH, 
Urteil vom 1.3.2016 – C-443/14; C-444/14, Alo 
und Osso gg. Deutschland –, NVwZ 2016, 445 = 
Asylmagazin 3/2016, S. 82ff, asyl.net: M23635.


14 EuGH, Urteil vom 1.3.2016, a. a. O. (Fn. 13).
15 Ebd., Rn. 48–49.


Integration mit anderen, nicht von einer 
solchen Auflage betroffenen Migranten-
gruppen vergleichbar sei. Insbesondere hat 
der EuGH einer Wohnsitzauflage eine Ab-
sage erteilt, die nur den Zweck einer gleich-
mäßigen Verteilung der Soziallasten auf die 
Länder und Kommunen verfolgt. Ebendies 
war aber nach herrschender Lesart bis 2016 
der Zweck aufenthaltsrechtlicher Wohn-
sitzauflagen gegen Personen mit humanitä-
rer Aufenthaltserlaubnis. Es bestehen daher 
gravierende Zweifel an der Zulässigkeit der 
jetzt geregelten Auflage, zumal nicht plau-
sibel ist, wie die nunmehr in den Vorder-
grund geschobene Integration durch eine 
solche Auflage befördert werden soll.


7.  Verfahren für Personen mit 
besonderem Schutzbedarf 
fair gestalten und Bleibe‑
recht sichern 


Der besonderen Situation von Personen-
gruppen mit besonderem Schutzbedarf – 
also z. B. unbegleiteten Minderjährigen, al-
lein reisenden Frauen, allein erziehenden 
Frauen, Familien mit minderjährigen Kin-
dern, älteren Menschen, Menschen mit Be-
hinderungen, psychisch Kranken und Op-
fern schwerer physischer und psychischer 
Gewalt – muss stärker als bisher Rechnung 
getragen werden. Art. 25 der EU-Aufnah-
merichtlinie16 ist in deutsches Recht umzu-
setzen. 


Klarzustellen ist, dass erst im weiteren 
Verlauf des Asylverfahrens (z. B. Gerichts-


16 Art. 25 der Richtlinie 2013/33/EU, a. a. O. (Fn. 5), 
legt die Mindeststandards für den Umgang mit Op-
fern von Folter und Gewalt fest.
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verfahren) vorgebrachte Tatsachen nicht als 
»gesteigertes Vorbringen« abgewertet wer-
den dürfen. 


Bei dieser Personengruppe sind Behör-
den und Gerichte zu verpflichten, Stellung-
nahmen unabhängiger Gutachter zur Trau-
matisierung einzuholen.


Gesetzlich ist zu regeln, dass bei Gel-
tendmachung von Traumatisierung oder 
geschlechtsspezifischer Verfolgung sowie 
bei minderjährigen Asylsuchenden sofort 
verpflichtend ein »Sonderbeauftragter« 
beim BAMF einzusetzen ist. 


Das in Art. 22 Aufnahmerichtlinie vor-
gesehene Verfahren zur Ermittlung und 
Beurteilung besonderer Bedürfnisse schutz-
bedürftiger Personen bei der Aufnahme ist 
kurzfristig zu entwickeln (der Auftrag an 
den Gesetzgeber dazu besteht seit 2003!), 
um zu beurteilen, ob bei einem/er Antrag-
steller/in besondere Bedürfnisse bei der 
Aufnahme vorliegen, welcher Art diese sind 
und welche Unterstützung erforderlich ist. 
Diese Beurteilung ist innerhalb einer ange-
messenen Frist – nicht länger als zwei Wo-
chen nach Eingang eines Antrages/Gesuchs 
auf internationalen Schutz – in die Wege zu 
leiten und sollte in das Asylverfahren einbe-
zogen werden. Den ermittelten besonderen 
Bedürfnissen bei der Aufnahme ist auch 
dann Rechnung zu tragen, wenn sie erst 
in einer späteren Phase des Asylverfahrens 
zutage treten.


Gefolterte und misshandelte Schutzsu-
chende und Opfer geschlechtsspezifischer 
Verfolgung dürfen nicht zur Rückkehr in 
den Heimatstaat gezwungen werden, auch 
wenn dort zwischenzeitlich andere Ver-
hältnisse herrschen. Dies ist ein Gebot der 
Menschlichkeit. Die Gefahr der Retrauma-
tisierung bei zwangsweiser Rückführung ist 
wissenschaftlich zweifelsfrei belegt.


Auch nach Wegfall der ursprünglichen 
Verfolgungsgefahr ist im Rahmen eines 
Widerrufsverfahrens für diesen Personen-
kreis sowie für alle vorverfolgt Ausgereisten 
ohne Ausnahme ein abgesenkter Wahr-
scheinlichkeitsmaßstab der Prüfung zu-
grunde zu legen.


8. Herkunftsländer‑Leitsätze 
(HKL) nachprüfbar  
gestalten


»Ziel der Herkunftsländerleitsätze des 
BAMF ist die Unterstützung der Ent-
scheidungstätigkeit sowie die Information 
der Fachreferate des Bundesamts mit stets 
aktuellen herkunftsländerbezogenen Aus-
arbeitungen, Leitsätzen und Textbaustei-
nen. Im Analysereferat wird die Situation 
in den Herkunfts- und Transitstaaten mit 
Hilfe aller zugänglichen Quellen erarbei-
tet. Zu diesen Quellen gehört auch das 
Verbindungspersonal, das das Bundesamt 
an deutschen Botschaften in ausgewählten 
asylrelevanten Herkunftsländern einsetzt. 
Im Referat Länderanalysen werden Län-
derinformationen sowie Ausarbeitungen zu 
asyl-, migrations- und integrationspolitisch 
relevanten Themen erstellt« – so das BAMF 
in seiner Broschüre »Das deutsche Asylver-
fahren ausführlich erklärt« (S. 23).


Offenbar erfolgt die Zusammenstellung 
der Informationen jedoch bisher im We-
sentlichen ohne Nutzung der Informatio-
nen der Zivilgesellschaft. Unsere Forderung 
daher: Die Leitsätze sind unter Beteiligung 
von Personen und Institutionen zu erstel-
len, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind 
(Menschenrechtsorganisationen, Flücht-
lingshilfsorganisationen etc.) und der 
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(Fach-)Öffentlichkeit ohne Einschränkun-
gen zugänglich zu machen. Dies gilt auch 
für die Dienstanweisungen des Bundesam-
tes, die der Öffentlichkeit immer noch nur 
teilweise bekannt sind.17 Nur ein solcher 
Umgang wäre Ausdruck eines fairen und 
transparenten Asylverfahrens.


9. Berichterstattung des  
Auswärtigen Amtes fair 
und überprüfbar gestalten 


Lageberichte und Einzelauskünfte des AA 
werden fast immer in Asylverfahren heran-
gezogen. Die Offenlegung der Informati-
onsquellen wird durch die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts verhindert. 
Die Praxis zeigt, dass solche Verlautbarun-
gen oftmals von außenpolitischen Rück-
sichtnahmen geprägt sind und nicht selten 
unrichtige Tatsachenbehauptungen enthal-
ten.


Wir fordern, dass das Auswärtige Amt 
ein Gremium zur Bearbeitung/Überwa-
chung der Auskunftspraxis des Auswärti-
gen Amtes beruft, in dem Menschenrechts-
vereinigungen maßgeblich mitwirken. Es 
muss die Möglichkeit geschaffen werden, 
durch Befragungen der Verfasser der Aus-
künfte Hintergründe und Quellen zu er-
halten. Eine pauschale Berufung auf Ver-
traulichkeit ist dabei nicht hinzunehmen.


17 https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/ 
2015/12/DA-Asyl.pdf.


10.  Sachaufklärungspflicht 
des BAMF konkretisie‑
ren und verbessern


Gegen die Pflicht zur umfassenden Sach-
verhaltsaufklärung wird beim BAMF noch 
immer verstoßen. Gesetzgeberische Maß-
nahmen bleiben daher angezeigt: Trotz der 
Regelung in § 24 Abs. 1 AsylG, wonach das 
BAMF zur Aufklärung des Sachverhaltes 
und zur Erhebung der erforderlichen Be-
weise verpflichtet ist, ist dies bisher noch 
nicht gängige Praxis. Insbesondere werden 
Zweifel und Widersprüchlichkeiten oft 
nicht durch Nachfrage vom Sachbearbei-
ter Asyl/Einzelentscheider aufgeklärt und 
der/die Betroffene wird erst im Bescheid 
damit konfrontiert.


Es ist daher im AsylG klarzustellen, dass 
es Pflicht des BAMF ist, bei Zweifeln durch 
Nachfrage Klarheit zu schaffen, angebliche 
Widersprüche vorzuhalten, nach Beweis-
mitteln zu fragen und Beweise zu erheben. 
Dem Amtsermittlungsgrundsatz muss hier 
zu tragender Bedeutung verholfen werden.


Die Verwaltungspraxis muss dahin-
gehend umgestellt werden, dass Wider-
sprüche, die nicht vorgehalten wurden, 
im Bescheid auch nicht zu Lasten des/der 
Asylsuchenden verwendet werden dürfen.


Die Personenidentität von anhörendem 
und entscheidendem Sachbearbeiter ist in 
jedem Fall sicherzustellen.18


Asylsuchenden muss in der Anhörung 
eine zusammenhängende Darstellung der 
Gründe für ihren Asylantrag ermöglicht 
werden. Die Befragung muss insgesamt un-
voreingenommen und verständnisvoll sein. 


18 Vgl. Pro Asyl u. a., Memorandum für faire und 
sorgfältige Asylverfahren in Deutschland, Novem-
ber 2016, S. 8.
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Der dem Asylantrag zugrundeliegende 
Sachverhalt ist vom BAMF vollumfänglich 
aufzuklären. Anhörende haben zur Ermitt-
lung aller wesentlichen Tatsachen leitende 
(Nach-) Fragen zu stellen. 


Das BAMF hat alle erforderlichen Be-
weise zu erheben und aktuelle Herkunfts-
landinformationen zu berücksichtigen. 


Die Reisewegbefragung darf die Er-
mittlung der wesentlichen Tatsachen nicht 
überlagern und sollte – sofern sie über-
haupt relevant für das Fluchtgeschehen 
ist – erst am Ende der Anhörung erfolgen. 
Aus unglaubhaften Darlegungen zum Rei-
seweg darf nicht auf die Unglaubhaftigkeit 
des Vortrags zum Verfolgungsschicksal ge-
schlossen werden.


Nur speziell ausgebildete, qualifizier-
te SprachmittlerInnen, die sich in beiden 
Sprachen fließend und fehlerfrei ausdrü-
cken können, sollen im Asylverfahren 
eingesetzt werden. Es ist strikt darauf zu 
achten, dass sie ihrer Aufgabe inhaltlich 
neutral nachkommen.


Die Anhörung soll vollständig wörtlich 
protokolliert werden. Hierzu sollten Ton-
aufnahmen gefertigt und für den weiteren 
Verfahrensverlauf zur Verfügung gestellt 
werden.


Auf Anhörungen in Form von »Video-
konferenzen«, zu denen Sprachmittler 
und/oder Entscheider nur zugeschaltet 
werden, ohne persönlich anwesend zu sein, 
ist zu verzichten. 


Nach der Anhörung hat verpflichtend 
eine Rückübersetzung zu erfolgen und 
Asylsuchende müssen die Gelegenheit ha-
ben, die protokollierten Angaben zu über-
prüfen. Sie dürfen dabei nicht bedrängt 
werden, dies »schnell« zu tun. Auf die An-
tragstellenden darf kein Druck ausgeübt 
werden, das Protokoll zu unterzeichnen 


und damit dessen Richtigkeit zu bestäti-
gen, insbesondere dann nicht, wenn keine 
Gelegenheit zur gründlichen Rücküber-
setzung bestand. Kritisch zu sehen ist die 
nicht selten mangelnde Sprachkompetenz 
und fachliche Qualifikation der »Sprach-
mittler«. Wir fordern, dass ausschließlich 
ausgebildete Dolmetscher in den Anhö-
rungen eingesetzt werden. Darüber hinaus 
sollte den Asylsuchenden vor Erlass eines 
ablehnenden Bescheides eine erneute Mög-
lichkeit zur Stellungnahme eingeräumt 
werden. Deswegen ist nach der Anhörung 
beim BAMF und vor Erlass eines negati-
ven Bescheides ein Verfahren gem. § 28 
VwVfG durchzuführen. 


Macht der Antragsteller gesundheitliche 
Abschiebungshindernisse geltend und hält 
das BAMF die hierzu vorgelegten ärztlichen 
und therapeutischen Stellungnahmen für 
nicht hinreichend aussagekräftig, so ist eine 
Verpflichtung des BAMF gesetzlich zu re-
geln, den Antragsteller hierauf substantiiert 
hinzuweisen und ihm vor einer Entschei-
dung Gelegenheit zur Vorlage ergänzender 
Auskünfte zu geben sowie erforderlichen-
falls eigene Gutachten einzuholen.


11. Auf »Sprachanalysen« 
verzichten


Zur Feststellung des Herkunftsstaates greift 
das BAMF in etlichen Fällen auf »Sprach-
analysen« anonymer Gutachter zurück;19 


19 Süddeutsche Zeitung vom 7.10.16: »Das BAMF 
gab zwischen 2011 und 2014 jährlich zwischen 600 
und 700 Sprachanalysen in Auftrag. Die Zahl sank 
2015 auf 411 Aufträge. Asyl-Erstanträge haben 
sich dagegen 2015 im Vergleich zu 2011 fast ver-
zehnfacht. Die Pressestelle des BAMF erklärt dazu, 
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mittlerweile werden solche Analysen sogar 
automatisiert mit entsprechender Software 
vorgenommen. Hierauf fußend nimmt das 
BAMF oftmals Unglaubhaftigkeit der An-
gaben der Antragstellenden an. Sachkun-
dige Wissenschaftler sind sich jedoch weit-
gehend darüber einig, dass Sprachanalysen 
nur in seltensten Fällen geeignet sind, eine 
verlässliche Grundlage für Entscheidun-
gen zum Herkunftsstaat von Geflüchteten 
zu bilden. Dies gilt gerade für afrikanische 
Staaten, in denen zahlreiche Sprachen und 
Dialekte in mehreren Staaten gesprochen 
werden und nationale Grenzen insoweit 
unbeachtlich werden lassen. Deswegen ist 
§ 16 Abs. 1 Satz 3–5 AsylG zu streichen. 


12.  Kompetenzen der Be‑
auftragten für Migra‑
tion, Flüchtlinge und 
Integration erweitern


Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration 
hat – entgegen ihrem offiziellen Titel – kei-
ne originäre Zuständigkeit für Flüchtlinge 
und für das Asylverfahren. Sie sollte eine 
solche erhalten. Der Aufgabenkatalog in 
§ 93 AufenthG ist aus Gründen des Sach-
zusammenhanges entsprechend um eine 
ausdrückliche Kompetenzzuweisung für 
flüchtlingsrechtliche Fragen zu ergänzen.


eine Sprachanalyse werde nur durchgeführt, wenn 
erhebliche Zweifel an den Herkunftsangaben der 
Antragsteller bestünden.« Daher bedeutet eine 
steigende Anzahl an Asylantragsstellern nicht zwin-
gend einen Anstieg an Sprach- und Textanalysen. 


13.  Sachkundige Beratung 
und Vertretung Schutz‑
suchender materiell und 
personell sicherstellen 


Unabhängige Beratung und sachkundige 
Vertretung mit entsprechender fachlicher 
Expertise sind für Schutzsuchende unbe-
dingt erforderlich. Dies betrifft sowohl das 
gesamte Verfahren vor dem BAMF, insbe-
sondere die Vorbereitung auf die Anhörung, 
als auch das Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht. Dabei muss auch ein effek-
tiver Zugang zu Beratung und Vertretung 
gewährleistet sein. Dies ist nicht der Fall, 
wenn erste wichtige Verfahrensschritte wie 
Antragstellung, das persönliche Gespräch 
im Dublin-Verfahren und die Anhörung in 
enger Taktung in Ankunftszentren durch-
geführt werden, zu denen Anwältinnen 
und Anwälte keinen Zutritt erhalten und 
in denen auch keine anderen geeigneten 
Beratungsangebote vorgehalten werden. In 
ihrem Entwurf einer Asylverfahrensverord-
nung sieht auch die EU-Kommission den 
»Zugang zu Rechtsberatung und -vertre-
tung angesichts der knapperen Fristen in 
allen Verfahrensstufen als erforderlich […]
an, damit die Antragsteller ihre Rechte in 
vollem Umfang ausüben können«.20


In gerichtlichen Verfahren muss Pro-
zesskostenhilfe gewährt werden unabhän-
gig von der Erfolgsaussicht des Verfahrens. 
Eine Abweichung von den Vorgaben der 
Verfahrensrichtlinie zugunsten der Schutz-
suchenden ist insoweit zulässig.21 Die Be-
wertung, ob Erfolgsaussicht besteht, hängt 


20 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Ver-
ordnung zur Einführung eines gemeinsamen Ver-
fahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in 
der Union, COM (2016) 467 final, S. 15.


21 Art. 5 der Richtlinie 2013/32/EU, a. a. O. (Fn. 1).
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oft von Detailwissen ab und braucht an-
gesichts oft sehr spezieller Fragestellungen 
hohe Expertise. Die Beratung muss zudem 
unter erheblichem Zeitdruck erfolgen. 
Diese besonderen Bedingungen machen es 
erforderlich, anders als in anderen Verfah-
ren, in denen es um die Gewährung von 
Prozesskostenhilfe geht, auf das Kriterium 
der »Erfolgsaussicht« zu verzichten. 


Wegen der besonderen Bedeutung eines 
Verfahrens auf Flüchtlingsanerkennung, 
wegen der kurzen Fristen im Verfahren und 
wegen der fast immer bestehenden Über-
forderung von Schutzsuchenden ist durch 
das Gesetz festzulegen, dass jeder Asylsu-
chende, der einen Anwalt nicht bezahlen 
kann, Anspruch auf kostenfreie Beiord-
nung eines Rechtsanwaltes im vorgerichtli-
chen (und zwar auch schon vor der Anhö-
rung) und im gerichtlichen Verfahren hat. 
Die Vorschriften und die Gebührensätze 
des Beratungshilfegesetzes bei außerge-
richtlicher Tätigkeit sowie die Gebühren 
nach den Grundsätzen der Prozesskosten-
hilfe im gerichtlichen Verfahren sind hier-
für in keinem Fall ausreichend.


14.  Fluchtgründe sind un‑
teilbar


§ 28 Abs. 2 AsylG sieht vor, dass subjektive 
Nachfluchtgründe in der Regel in einem 
Asylfolgeverfahren nicht zur Feststellung 
der Flüchtlingseigenschaft führen sollen. 
Dies verstößt nach Ansicht des UNHCR 
und nach unserer Ansicht gegen die Genfer 
Flüchtlingskonvention.


Die GFK unterscheidet nicht zwischen 
Vor- und Nachfluchtgründen, sondern 


geht davon aus, dass Personen, deren Leben 
oder Freiheit aus einem der in der Konven-
tion genannten Gründe gefährdet ist, ge-
schützt werden müssen. § 28 Abs. 2 AsylG 
ist deswegen ersatzlos zu streichen.


15. Verletzung von Mit‑
wirkungspflichten darf 
nicht zum Ausschluss 
vom Asylerstverfahren 
führen


Gemäß § 20 Abs.1, § 22 Abs. 3, § 23 Abs. 2 
und § 33 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und Nr. 3 AsylG 
soll ein Verstoß gegen bestimmte Mitwir-
kungspflichten zur Einstellung des Asyl-
verfahrens führen. Der Asylsuchende kann 
zwar unter bestimmten Voraussetzungen 
die Wiederaufnahme des Verfahrens bean-
tragen, dies jedoch nur einmal. Bei einer 
zweiten Einstellung oder einem verspäteten 
Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
soll der Geflüchtete so behandelt werden, 
als habe er einen Folgeantrag gestellt. Dies 
ist verbunden mit der Konsequenz, dass 
tatsächlich bestehende Verfolgungsgründe 
außer Betracht bleiben. Das stellt einen 
Verstoß gegen Art. 28 Abs. 2 der Verfah-
rensrichtlinie22 dar. § 33 Abs. 5 S. 6 AsylG 
ist deswegen ersatzlos zu streichen.


22 Richtlinie 2013/32/EU, a. a. O. (Fn. 1).
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16.  Subjektive Rechte auch 
im Dublin‑Verfahren 
beachten


Der EuGH hat seit 2016 in einer Reihe 
von Entscheidungen klargestellt, dass die 
Zuständigkeitskriterien, Fristen und Ver-
fahrensregeln der Dublin-III-Verordnung 
subjektive Rechte auf korrekte Anwendung 
vermitteln, die von den Asylsuchenden 
eingeklagt werden können.23 Diese Rechte 
sind von BAMF und Verwaltungsgerich-
ten in einer Vielzahl von Fällen missachtet 
worden. Rechtsfehlerhafte Entscheidungen 
des BAMF in diesen Verfahren müssen von 
Amts wegen aufgehoben werden.


Die Dublin-III-Verordnung beinhal-
tet in Art. 16 und 17 zudem Regelungen, 
die eine abweichende Zuständigkeit eines 
EU-Staates z. B. bei Familienbezug zulas-
sen.


Die Ausgestaltung und Handhabung 
dieses »Selbsteintrittsrechtes« erfolgt in 
Deutschland bisher ohne klare und ver-
bindliche Kriterien, z. B. für die Verfahrens-
weise bei Traumatisierten oder psychisch 
kranken Geflüchteten. Dies gilt auch für 
die Fälle, in denen die Durchführung ei-
nes ordnungsgemäßen Asylverfahrens, 
die Gewährung subsidiären Schutzes und 
die Einhaltung der Aufnahme- und Asyl-
verfahrensrichtlinie im anderen EU-Staat 
nicht gewährleistet ist. Das Bundesamt hat 
in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es von 


23 EuGH, Urteil vom 7.6.2016 – C-63/15, 
Ghezelbash gg. Niederlande –, Asylmaga-
zin 7/2016, S. 220ff., asyl.net: M23883; Urteil 
vom 7.6.2016 – C-155/15, Karim gg. Schwe-
den –, asyl.net, M23884; Urteil vom 26.7.2017 
– C-670/16 Mengesteab gg. Deutschland –, Asyl-
magazin 9/2017, S. 357 ff., asyl.net: M25274; Ur-
teil vom 25.10.2017, – C-201/16, Shiri gg. Öster-
reich –, asyl.net: M25607. 


seinem Selbsteintrittsrecht gem. Art. 17 der 
Dublin-III-Verordnung Gebrauch macht. 
Dies ist in einer entsprechenden Dienstan-
weisung zu regeln. 


Im Übrigen ist nach unserer Auffassung 
das »Dublin-System« gescheitert. Die star-
ren Zuständigkeitsregeln sollen Schutzsu-
chende zwingen, lange Jahre in EU-Staaten 
auszuharren, in denen sie keine menschen-
würdigen Lebensbedingungen und damit 
auch keinen effektiven Schutz vorfinden. 
Für die ost- und südosteuropäischen Mit-
gliedstaaten der EU, insbesondere Grie-
chenland und Italien, aber auch für Malta 
und Zypern, hat das System zu einer deut-
lichen Benachteiligung geführt, weil die 
meisten Menschen über ihre Außengrenzen 
in die EU gelangen. 


Zwar wurde von der EU-Kommission 
am 4. Mai 2016 der Entwurf für eine Neu-
fassung (»Dublin IV«) vorgelegt, der einen 
sog. »Fairnessmechanismus« enthalten 
soll, der Aufnahmekapazitäten nach wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit eines Staates 
bemessen soll (und es gleichzeitig ermög-
lichen soll, sich von Aufnahmeverpflich-
tungen freizukaufen). Am Grundprinzip, 
dass das Zufluchtsland nicht frei gewählt 
werden darf, sondern der erste »Gebiets-
kontakt« mit einem Unionsstaat über den 
weiteren Aufenthalt entscheidet, wird aber 
festgehalten und letzte Ermessensspielräu-
me (»Selbsteintrittsrecht«) sollen verringert 
werden, um vorgeblich eine bessere Ver-
einheitlichung des »gemeinsamen europä-
ischen Asylsystems« (GEAS) zu erreichen. 


Zudem soll nach den derzeit diskutierten 
Plänen jeder spätere Zuständigkeitsüber-
gang durch Fristablauf oder Selbsteintritt 
ausgeschlossen werden, außer wenn das 
Asylsystem im zunächst als zuständig ermit-
telten Staat systemische Mängel aufweist. 
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Dies bedeutet einen massiven Einschnitt in 
die subjektiven Rechte der Asylsuchenden 
und ihre Chancen, in angemessener Zeit 
Schutz zu erhalten. Die eigentliche Ursache 
für Binnenwanderungen von Geflüchteten 
in der EU, die äußerst ungleichen Aussich-
ten auf wirksamen Schutz und eine nach-
haltige Lebensperspektive in den verschie-
denen Staaten, bleibt ungelöst. 


Die Kommissionspläne sehen weiter vor, 
dass bisherige Richtlinien in Verordnungen 
umgewandelt werden sollen, um so die Re-
geln für alle Unionsstaaten verbindlicher 
zu machen. Ob und wenn ja, wann diese 
Neuregelungen in Kraft treten werden, ist 
noch unbekannt. Eine bessere Situation für 
die Betroffenen werden sie absehbar nicht 
bewirken. Beschneidung von Rechten und 
Verstärkung von Abwehrmechanismen, so 
lautet vielmehr die politische Grundkons-
tante.


Der derzeit diskutierte Entwurf einer 
Dublin-IV-Verordnung ist zu verwerfen 
und durch eine Regelung zu ersetzen, die 
einen effektiven Zugang zu Schutz gewähr-
leistet.


17.  Überprüfung von Asyl‑
entscheidungen ohne 
Automatismus


In § 73 Abs. 2a AsylG wird bestimmt, dass 
spätestens nach Ablauf von drei Jahren nach 
Unanfechtbarkeit einer positiven Asylent-
scheidung die Voraussetzungen eines Wi-
derrufs oder einer Rücknahme überprüft 
werden müssen. Dieser Automatismus ist 
nicht sinnvoll, er schafft zudem unabseh-
baren neuen Personalbedarf bzw. bindet die 
Arbeitskraft der Einzelentscheider, wäh-


rend andere Verfahren, welche dringend 
entschieden werden müssten, unerledigt 
bleiben. Die Vorschrift ist zu streichen.


18. Beschleunigte  
Verfahren


Das BAMF hat bestimmte Verfahrens-
schritte seit 2015 durch verschiedene 
Maßnahmen extrem beschleunigt und eng 
getaktet. Dies gilt insbesondere für die Re-
gistrierungsphase in den neu geschaffenen 
Ankunftszentren. Es ist zu beobachten, 
dass bereits durch die Organisation der 
Verfahren die unabhängige Rechtsberatung 
und -vertretung unzumutbar erschwert 
wird.24 Schematische Entscheidungen, bei 
denen nach der Staatsangehörigkeit vorsor-
tiert wird, verstellen den Blick auf den Ein-
zelfall.25 Antragstellern wird eine geordnete 
Vorbereitung auf das Asylverfahren und 
die Erfassung seiner wesentlichen Anforde-
rungen faktisch unmöglich gemacht. Wir 
fordern deshalb eine Entzerrung der Ver-
fahren zugunsten der Ermöglichung einer 
effektiven Vorbereitung insbesondere auf 
die Anhörung. 


Der Gesetzgeber hat mit dem »Asylpa-
ket II«26 dem BAMF zudem die explizite 
Möglichkeit eingeräumt, in speziellen Auf-
nahmeeinrichtungen ein »beschleunigtes 
Verfahren« durchzuführen (§ 30a AsylG). 
Die Entscheidung über den Asylantrag soll 
binnen einer Woche ergehen (§ 30a Abs. 2 
AsylG). Ferner ist die Wohnverpflichtung 


24 S. dazu näher Forderung 13.
25 S. dazu näher Forderung 19.
26 Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfah-


ren vom 11.3.2016 (BGBl. I S. 390).







Forderungen im Bereich des Flüchtlingsrechts 23


in einer besonderen Aufnahmeeinrichtung 
(§30a Abs. 3 AsylG) für die Betroffenen 
vorgesehen, verbunden mit erleichterten 
Möglichkeiten der Verfahrenseinstellung. 


Bereits die Tatbestände, die eine Zuwei-
sung zum »beschleunigten Verfahren« er-
lauben, werden geprägt durch unbestimm-
te Rechtsbegriffe (insbes. in den Ziff. 3, 4 
und 5), die ihrerseits auslegungsbedürftig 
und -fähig sind. Vollends rechtsstaatlich 
bedenklich wird dies in Kombination mit 
der extrem kurzen Verfahrensdauer, die 
eine gründliche Vorbereitung des Asyl-
suchenden auf das Verfahren, verbunden 
mit fachkundiger Beratung, ebenso wenig 
erlaubt wie eine sorgfältige Prüfung der 
Fluchtgründe durch das BAMF.


In der Praxis lässt sich bisher feststellen, 
dass das BAMF davon so gut wie keinen 
Gebrauch macht, sondern die eingangs ge-
schilderten anderen Möglichkeiten der Ver-
fahrensbeschleunigung vorzieht. Es handelt 
sich also um Symbolpolitik.


§ 30a AsylG ist daher zu streichen. So-
lange das noch nicht geschehen ist, ist in 
beschleunigten Verfahren eine unabhängi-
ge Verfahrensberatung verpflichtend vorzu-
schreiben. 


19.  Absehen von schemati‑
schen Entscheidungen 
entlang der Staatsange‑
hörigkeit 


Unter dem Eindruck hoher Antragszahlen 
ist das BAMF 2015/16 dazu übergegan-
gen, Asylanträge in sogenannte »Cluster« 
vorzusortieren, nach statistisch erwarteten 
Erfolgschancen. Insbesondere innerhalb 
des Clusters mit Anträgen, die angeblich 


keine hohe Erfolgsaussicht haben, wurde 
eine extreme Verfahrensbeschleunigung 
angestrebt, in der Regel mit dem Ergebnis 
einer Ablehnung. Aber auch bei Nationa-
litäten mit »guter Bleibeperspektive« war 
eine geringe Prüftiefe wahrnehmbar, die 
z. B. bei Syrern ab Anfang 2016 stereotyp 
zur Gewährung nur subsidiären Schutzes 
führte, was in zahlreichen Fällen gerichtlich 
korrigiert wurde. 


Nach Staatsangehörigkeiten schemati-
sierte Entscheidungen verletzen das Gebot 
der Einzelfallgerechtigkeit. Eine extrem be-
schleunigte und damit zwangsläufig ober-
flächliche Prüfung droht zur »self-fulfilling 
prophecy« zu werden. So wird das individu-
elle Recht auf Asyl umgebaut zu einer Kon-
tingentlösung für Angehörige bestimmter 
Nationalitäten oder Gruppen, deren Aus-
wahl und Ausmaß nicht von rechtlichen 
Kategorien, sondern von politischer Steu-
erung ausgeht und abhängt. Gegen solche 
Bestrebungen fordern wir, dass das Einzel-
schicksal der Mittelpunkt sorgfältiger Prü-
fung im Asylverfahren bleiben muss.


20.  Erlangung internatio‑
nalen Schutzes nicht 
erschweren


Asylantragsteller, für die zwar Abschie-
bungsverbote festgestellt wurden, deren 
Antrag im Übrigen jedoch abgelehnt wur-
de, können mit dem Ziel klagen, als Asyl-
berechtigte anerkannt zu werden oder in-
ternationalen Schutz zu erhalten. Schon 
die Feststellung eines Abschiebungsverbots 
führt üblicherweise zur Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 3 
AufenthG. 
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Die Erteilung eines solchen Aufenthalts-
titels ist allerdings nur dann möglich, wenn 
der Betroffene auf die Verfolgung seines 
weitergehenden Anspruchs verzichtet.27 
Infolge dieser Regelung müssen Rechts-
suchende sich entscheiden zwischen der – 
vielfach erfolgversprechenden – Weiterver-
folgung ihrer Ansprüche vor Gericht oder 
der früheren Erlangung eines rechtmäßigen 
Aufenthaltes einschließlich der damit ver-
bundenen Integrationschancen. 


Rechtsstaatlich angemessen wäre es, 
den Schutzsuchenden nicht die Weiterver-
folgung ihrer Ansprüche auf diese Art zu 
erschweren. Dass eine andere Verfahrens-
weise ohne Weiteres möglich ist, wird da-
ran deutlich, dass Personen, welchen der 
subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden 
ist, ihre weitergehenden Ansprüche vor 
Gericht verfolgen können, ohne auf die Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis verzich-
ten zu müssen, da sie einen Anspruch auf 
Erteilung besitzen. Da es sich in beiden Fäl-
len um Geltendmachung eines Anspruchs 
auf Verbesserung des Status handelt, liegt 
strukturell kein Unterschied vor. Dement-
sprechend ist nicht nachvollziehbar, wes-
halb Personen, für die Abschiebungsver-
bote festgestellt wurden, in die Situation 
gebracht werden, zwischen Alternativen zu 
wählen, von denen jede erhebliche Nach-
teile hat. § 10 AufenthG ist dementspre-
chend zu ändern.


27 So die Interpretation von § 10 Abs. 1 AufenthG 
durch das Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 
17.12.2015 – 1 C 31.14 – Asylmagazin 6/2016, 
S. 183 ff., asyl.net, M23517.


21.  Ankunftsnachweis und 
Identitätsklärung vs. 
Datenschutz 


Die Einführung des sogenannten »An-
kunftsnachweises« im »Datenaustauschver-
besserungsgesetz« Anfang 201628 ging ein-
her mit einer massiven Ausweitung der im 
Ausländerzentralregister zu speichernden 
Daten zu jedem einzelnen Asylsuchenden 
und einer ebenso massiven Ausweitung des 
Kreises der zugriffsberechtigten Behörden. 
Erfasst werden nunmehr zu Asylsuchen-
den insbesondere sowohl biometrische Da-
ten (Fingerabdruck, Größe, Augenfarbe) 
als auch Daten zur Identität begleitender 
Personen und zur Durchführung medizi-
nischer Untersuchungen und Impfungen. 
Das Gesetz zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht29 dehnt überdies die 
Befugnis der Ausländerbehörden, zur Klä-
rung der Identität und Staatsangehörigkeit 
auch Datenträger wie Smartphones und 
USB-Sticks auszulesen und dabei Einblick 
in intimste Sachverhalte zu erhalten, auch 
auf das BAMF aus. In Amtshilfe soll das 
BKA solche Daten sogar mit Behörden 
von Nicht-EU-Staaten abgleichen dürfen, 
wenn auch nicht mit denen des Herkunfts-
landes.


Es wird hier in Umrissen das Bild eines 
»gläsernen Asylsuchenden« deutlich, des-
sen Daten einem weitreichenden Zugriff 
der Behörden zugänglich sein sollen, ohne 
dass er hierüber Kontrolle hätte. Die erheb-
lichen Eingriffe, die dies für den Bereich 
der Privat- oder der Intimsphäre mit sich 


28 Gesetz zur Verbesserung der Registrierung und des 
Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtli-
chen Zwecken (Datenaustauschverbesserungsge-
setz) vom 2.2.2016 (BGBl. I S.  130).


29 A. a. O. (Fn. 11).
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bringt, werden wahlweise mit der Effekti-
vität des Verwaltungsverfahrens oder mit 
Sicherheitsaspekten verteidigt. Jedoch liegt 
in Teilbereichen ein offensichtlicher Ver-
stoß gegen Grundsätze des Datenschutzes 
vor. So sind der Grundsatz der Datenspar-
samkeit und auch der verfassungsrechtliche 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz berührt, 
wenn – wie von der Leitung des BAMF 
in den Medien bereits angekündigt – die 
Datenträger eines jeden Asylsuchenden 
ausgelesen werden sollen, ohne Rücksicht 
darauf, ob Zweifel an seiner Identität be-
stehen, und ohne Aussicht, dass über eine 
Einsichtnahme in Telefonnummern etc. 
eine Klärung der Identität erfolgen könnte. 
Das Gesetz lässt eine solche Datenspeiche-
rung auf Vorrat nicht zu. Eine teils auto-
matische Datenweitergabe an einen großen 
Kreis von Behörden, ohne dass dies für den 
Betroffenen nachvollziehbar wäre oder er 
insoweit in die Weitergabe seiner Daten 
eingewilligt hätte und ohne dass geregelt 
wäre, wie die Kontrolle darüber erfolgen 
soll, dass alle Daten auch wieder gelöscht 
werden, wenn sie nicht mehr benötigt wer-
den, verletzt die Grundsätze der Transpa-
renz und Datensparsamkeit.


Asylsuchenden steht kein geringeres 
Recht auf Privatsphäre zu als Einheimi-
schen. Die Eingriffsbefugnisse sind da-
her auf ein verfassungskonformes Maß zu 
reduzieren. Aufgrund der strukturellen 
Benachteiligung von Asylsuchenden ge-
genüber dem Behördenapparat sollte eine 
unabhängige Stelle mit der Kontrolle der 
Datenerhebung, -weitergabe und -verwen-
dung beauftragt werden und ermächtigt 
werden, Löschungsansprüche der Betroffe-
nen geltend zu machen.


22.  Chaos bei Passver‑
wahrung unverzüglich 
beenden


In der Verwaltungskrise der Jahre 2015/16 
kam es zu einer massiven Zahl von Fällen, 
in denen einbehaltene Pässe und sonstige 
Originaldokumente von Asylsuchenden in 
der Verwahrsphäre des BAMF oder bei der 
Weiterleitung an bzw. durch andere Behör-
den verloren gingen. Für die Betroffenen 
bedeutet dies erhebliche Schwierigkeiten, 
z. B. Verzögerungen bei der Ausstellung 
von Aufenthaltstiteln und Unsicherheit so-
wie Kosten der Beschaffung von Ersatz.


Beim BAMF sind die administrativen 
und tatsächlichen Voraussetzungen zu 
schaffen, um dort noch vorhandene Doku-
mente alsbald im Anschluss an positiv ab-
geschlossene Asylverfahren den Betroffenen 
wieder auszuhändigen. Soweit Pässe und 
andere Identitätsdokumente dem BAMF 
im Original vorgelegen haben, ist dafür 
Sorge zu tragen, dass seitens der Auslän-
derbehörden unkompliziert Reiseausweise 
als Ersatzdokumente ausgestellt werden. 
In Fällen, in denen die Betroffenen zur Be-
schaffung von Ersatz verpflichtet bleiben, 
sind die hierfür anfallenden Kosten durch 
die Behörden zu erstatten unter dem Ge-
sichtspunkt einer Amtshaftung.
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23.  Übergang von der Dul‑
dung zum Aufenthalts‑
titel erleichtern


In den ersten beiden Jahren nach Ein-
führung der veränderten Bleiberechts-
regelungen des Aufenthaltsgesetzes vom 
August  2015 haben davon nur wenige 
Menschen profitiert. Bis Mitte 2017 hat-
ten gerade einmal 1.291 Betroffene ein 
Bleiberecht nach § 25b Aufenthaltsgesetz 
erhalten – gegenüber rund 33.000 Men-
schen, die schon zu Jahresanfang seit mehr 
als sechs Jahren geduldet in Deutschland 
lebten.


Insbesondere ist auch die Zahl der Ju-
gendlichen, die von den Bleiberechtsrege-
lungen profitiert hätten, nicht zufrieden-
stellend. Fast 13.000 geduldete Jugendliche 
lebten Anfang 2017 seit mehr als vier Jah-
ren in Deutschland, aber nur 5.005 erhiel-
ten bis Mitte 2017 eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25a Aufenthaltsgesetz.


Die gut gemeinte Reform hat bisher 
nicht die gewünschten Erfolge erbracht. 
Die Voraussetzungen für die Erteilung ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach diesen Be-
stimmungen sind deswegen zu erleichtern, 
insbesondere im Hinblick auf die Interpre-
tation des unbestimmten Rechtsbegriffs 
»überwiegende Sicherung des Lebensun-
terhaltes durch Erwerbstätigkeit« (§ 25b 
Abs. 1 Nr. 3 AufenthG) und die Frage ei-
ner früheren »Identitätstäuschung« (§ 25b 
Abs. 2 Nr. 1 AufenthG). 


Die Neuregelung der sogenannten 
»Ausbildungsduldung« bzw. »3+2-Rege-


lung« (§ 60a Abs. 2 S. 4 ff., § 18a Abs. 1a 
AufenthG) läuft insbesondere in Bayern 
vielfach ins Leere, weil z. B. Geflüchteten 
mit dem Verweis auf eine angeblich man-
gelnde Bleibeperspektive die Aufnahme 
einer Ausbildung bzw. deren Fortsetzung 
nach einer Ablehnung des Asylantrags 
verweigert wird. Aber auch in anderen 
Bundesländern verhindert eine restriktive 
Praxis der Ausländerbehörden bei der Be-
schäftigungserlaubnis, dass Ausbildungs-
verhältnisse begründet und damit Schritte 
zu einer wirtschaftlichen Integration und 
letztlich auch zu einem Bleiberecht unter-
nommen werden können. Dies steht in 
Widerspruch zur deutlichen Intention der 
Vorschrift, nach der bei Vorliegen eines 
Ausbildungsvertrages die Duldung zwin-
gend zu erteilen ist. Wir fordern, dass damit 
korrespondierend in entsprechenden Fällen 
auch die notwendige Beschäftigungserlaub-
nis zwingend erteilt werden muss und dass 
Beschäftigung und Ausbildung in Asyl-
verfahren nicht mit dem Hinweis auf an-
geblich fehlende Bleibeperspektive versagt 
werden dürfen. Zu begrüßen wäre, wenn 
bereits in der Phase der Ausbildung eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt würde.


24.  Ausweisungsschutz für 
langjährig hier Lebende 
verbessern


Langjährig in Deutschland lebende Mig-
ranten sind »Inländer ausländischer Staats-


II.  Forderungen im Bereich des  
Aufenthaltsrechts
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angehörigkeit«. Ihre Lebensperspektive 
liegt in Deutschland, nicht im »Herkunfts-
staat«, der u. U. noch nicht einmal das 
Land der Geburt ist, sondern lediglich das 
Herkunftsland der Eltern. Diese Gegeben-
heiten beachtet das z. Zt. gültige Auswei-
sungsrecht des Aufenthaltsgesetzes nicht 
hinreichend.


Jedenfalls für Personen, die sich mehr 
als die Hälfte ihres Lebens rechtmäßig in 
Deutschland aufgehalten haben, muss ein 
absoluter Ausweisungsschutz gelten. 


Für langjährig in Deutschland lebende 
Personen, die diese Voraussetzung (noch) 
nicht erfüllen, dürfen Ausweisungsgründe 
allein spezialpräventiv ausgerichtet sein, 
wie dies unstreitig u. a. bereits für Uni-
onsbürger und türkische Staatsangehöri-
ge, soweit sie dem Assoziationsabkommen 
EWG/Türkei (vgl. § 53 Abs. 3 AufenthG 
in der Fassung vom 11.3.2016) unterfal-
len, gilt. Denn wenn spezialpräventive 
Erwägungen nicht zur Rechtfertigung der 
Ausweisung ausreichen, ist offensichtlich, 
dass im Falle von »faktischen Inländern« 
der schwerwiegende Eingriff in die Lebens-
planung durch eine Ausweisung mit der 
Begründung, andere Drittstaatsangehörige 
von einem ähnlichen Verhalten abhalten 
zu wollen, unverhältnismäßig ist. Dies gilt 
umso mehr, weil zweifelhaft ist, ob die ent-
sprechenden Ordnungsverfügungen über 
den Kreis der unmittelbar Beteiligten hin-
aus überhaupt Bekanntheit erlangen.


Im Übrigen stellt auch der Wortlaut des 
§ 53 Abs. 1 AufenthG in der seit dem 1. Ja-
nuar 2016 geltenden Fassung auf den Ein-
zelfall ab, sodass davon auszugehen ist, dass 
nach der Gesetzeslage, im Unterschied zur 
Rechtsanwendung durch Ausländerbehör-
den und Verwaltungsgerichte, die Heran-
ziehung generalpräventiver Gründe unzu-


lässig ist. Eine Klarstellung im Gesetz wäre 
hilfreich.


25.  Familienzusammenfüh‑
rung erleichtern


Die Regelungen zum Ehegatten- und Kin-
dernachzug der Bundesrepublik Deutsch-
land bleiben hinter dem völkerrechtlichen 
Standard (Art. 8 EMRK) zurück. In vielen 
Fällen muss der hier lebende Partner erst 
einmal für zwei Jahre eine Aufenthaltser-
laubnis besessen haben (§ 30 Abs. 1 S. 1 
Nr. 3d AufenthG), bevor eine Familienzu-
sammenführung möglich ist. Dies führt zu 
einer unzumutbaren Trennung der Ehe-
partner. Wir fordern, Ehegattennachzug 
grundsätzlich ohne Wartezeit zu ermögli-
chen. 


Eine Verlängerung der Aussetzung des 
Familiennachzugs zu subsidiär Geschütz-
ten über den 16. März 2018 hinaus, wie sie 
teilweise gefordert wird, lehnen wir strikt 
ab. Das Verbot des Familiennachzuges 
ist verfassungsrechtlich und im Blick auf 
Art. 8 EMRK zweifelhaft und integrations-
politisch kontraproduktiv.


Die Familienzusammenführung von 
Geflüchteten im Rahmen des Dublin-Sys-
tems, insbesondere aus Griechenland, läuft 
schleppend. Hier sind die organisatori-
schen und personellen Voraussetzungen für 
eine deutliche Beschleunigung der Verfah-
ren zu schaffen.


Die deutschen Auslandsvertretungen 
sind personell und materiell so auszustat-
ten, dass eine zügige Bearbeitung von Vi-
sumanträgen möglich ist. Wartezeiten von 
mehr als einem Jahr sind nicht hinnehm-
bar, sondern inhuman. Auch zu Inhabern 
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humanitärer Aufenthaltserlaubnisse ist 
der Familiennachzug uneingeschränkt zu 
ermöglichen. § 29 Abs. 3 AufenthG ist er-
satzlos zu streichen. Das Spracherfordernis 
vor der Einreise beim Ehegattennachzug 
ist diskriminierend und familienfeindlich. 
§ 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG ist daher 
ersatzlos zu streichen. 


Die Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts zur Frage der Sprachkennt-
nisse hilft in der Praxis nicht weiter. Eine 
klare gesetzliche Regelung ist notwendig. 


Bisher ist der Nachzug von Kindern 
ab 16  Jahren erschwert. Dies kann sogar 
dazu führen, dass Geschwister getrennt 
werden. Ein dauerhaftes Auseinanderrei-
ßen einer Familie steht jedoch nicht im 
Einklang mit Art. 8 EMRK. Kinder müs-
sen bis zum Erreichen des Volljährigkeits-
alters ungehindert zu ihren Eltern nachzie-
hen können. 


Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur 
Familienzusammenführung setzt grund-
sätzlich die Einreise mit dem erforderli-
chen Visum voraus. Dies führt dazu, dass 
selbst in Anspruchsfällen die Erteilung vom 
Inland aus verweigert und auf das Visum-
verfahren verwiesen wird. Angesichts der 
erheblichen Kosten und der Dauer der Vi-
sumverfahren führt dies oftmals zu nicht 
hinnehmbaren Härten. Ein Visumverstoß 
sollte daher als Ordnungsverstoß angese-
hen werden und nicht zur Versagung des 
Aufenthaltstitels führen dürfen. § 5 Abs. 2 
S. 2 AufenthG ist als zwingende Vorschrift 
zu gestalten.


26.  Regeln für die Aufent‑
haltsverfestigung realis‑
tisch gestalten


Der Erwerb einer (unbefristeten) Niederlas-
sungserlaubnis ist gemäß § 9 AufenthG re-
gelmäßig nur möglich, wenn zuvor 60 Mo-
nate in die Rentenversicherung eingezahlt 
wurde. Die Regelung ist ineffektiv, inso-
weit sie eine übermäßige Beanspruchung 
der Sozialkassen verhindern soll. In der 
Praxis führt fünfjähriges Einzahlen in die 
Rentenversicherung noch zu keinem Ren-
tenanspruch, der im Alter existenzsichernd 
wäre, umso weniger, als Zuwanderern we-
gen des rigiden deutschen Arbeitsmarktes 
häufig nur gering qualifizierte Tätigkeiten 
offenstehen. 


Erreicht wird durch die Regelung nur 
ein längerer Aufschub der Aufenthaltsver-
festigung, der aber integrationspolitisch 
kontraproduktiv ist und auch auf dem Ar-
beitsmarkt nachteilig sein kann. Das Erfor-
dernis sollte daher gestrichen werden. 


Neu gestaltet wurden auch die Regeln 
für die Erlangung einer Niederlassungser-
laubnis im Anschluss an eine humanitäre 
Aufenthaltserlaubnis. Dabei wurde der Zu-
gang für Asylberechtigte und GFK-Flücht-
linge zum unbefristeten Aufenthalt in § 26 
Abs. 3 AufenthG signifikant erschwert: 
Bestand hierauf nach drei Jahren ein An-
spruch, sofern der Schutzstatus nicht wi-
derrufen wurde, so müssen Geflüchtete 
nunmehr erhebliche Integrationsleistun-
gen nachweisen (u. a. weit überwiegende 
Lebensunterhaltssicherung und Sprachni-
veau C1), um früh in einen unbefristeten 
Aufenthalt zu wechseln. Erst nach fünf Jah-
ren werden die Anforderungen abgesenkt, 
auch hier bedarf es aber des Nachweises 
von im Vergleich etwas abgeschwächten 
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Integrationskriterien. Eine voraussetzungs-
lose Aufenthaltsverfestigung ist nicht mehr 
vorgesehen. Auch eine wirksame Härtefall-
regelung ist nicht vorgesehen. Die damit 
verbundene Unsicherheit beeinträchtigt 
erfahrungsgemäß den Integrationsprozess 
nachhaltig.


Auch die Neuregelung des § 26 Abs. 4 
AufenthG, mit welcher für Personen mit 
sonstigem humanitärem Aufenthaltsstatus 
die Voraufenthaltszeit für die Erlangung 
einer Niederlassungserlaubnis von zu-
vor sieben auf heute fünf Jahre herabge-
setzt wurde, kommt dem davon potenziell 
profitierenden Personenkreis letztlich nicht 
zugute, weil auch hier neben dem fünfjäh-
rigen Besitz der Aufenthaltserlaubnis min-
destens 60 Monate Beiträge zur Renten-
versicherung geleistet worden sein müssen. 
Damit können die Betroffenen inbesonde-
re nicht davon profitieren, dass in ihrem 
Fall auch vorangegangene Zeiten eines 
Asylverfahrens angerechnet werden sollen. 
Denn die Aufnahme einer versicherungs-
pflichtigen Tätigkeit erfolgt regelmäßig erst 
erhebliche Zeit nach Einreise/Stellung ei-
nes Asylantrags. Das ist zum einen den ge-
setzlich vorgesehenen Beschränkungen bei 
der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses 
geschuldet (Wartefrist/Erlaubnisvorbehalt/
Zustimmungserfordernis), zum anderen 
den zunächst fehlenden Sprachkenntnis-
sen.


Es handelt es sich bei der Regelung nur 
um eine scheinbare Verbesserung, wel-
che in der Rechtswirklichkeit nicht greift. 
Das Erfordernis der Beitragszahlung in die 
Rentenversicherung ist auch unter diesem 
Blickwinkel anzupassen.


Die Niederlassungserlaubnis ist unter 
einheitlicher Anrechnung sämtlicher Auf-
enthaltszeiten einschließlich der Zeiten 


der Gestattung, Duldung und eines Auf-
enthaltstitels zu erteilen. Derzeit ist dies 
nur eingeschränkt und nur für Zeiten der 
Gestattung möglich. Der Zeitablauf ist 
aber subjektiv immer gleich, unabhängig 
davon, ob es sich um einen – vorüberge-
hend – rechtmäßigen oder lediglich ge-
duldeten Aufenthalt gehandelt hat. Auch 
Integrationsleistungen werden individuell 
unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen 
Status erbracht. Entscheidend ist, dass der 
der Erteilung der Niederlassungserlaub-
nis unmittelbar vorausgehende Zeitraum 
rechtmäßig ist und damit auch eventuelle 
Duldungszeiten »geheilt« sind. 


Dieses muss insbesondere für die An-
rechnung von Aufenthaltszeiten während 
der Minderjährigkeit gelten, denn für das 
Leben von Kindern und Jugendlichen 
spielt der Unterschied zwischen rechtmäßi-
gem und bloß geduldetem Aufenthalt kei-
ne Rolle, intellektuell sind sie altersgemäß 
nicht in der Lage, diesen Unterschied zu 
erfassen und schließlich sind sie aufgrund 
des Umstandes, dass sie rechtlich von ihren 
Eltern vertreten werden, auch nicht in der 
Lage (gewesen), insoweit Veränderungen 
herbeizuführen. Als Regulativ hinsichtlich 
der rechtlichen Qualität der Voraufent-
haltszeiten reichen daher die wirtschaftli-
chen Hürden, welche bei der Aufenthalts-
verfestigung ohnehin zu nehmen sind, 
vollkommen aus.


Für die Differenzierung bei der Aufent-
haltsverfestigung zwischen anerkannten 
Flüchtlingen und subsidiär Geschützten 
ist kein sachlicher Grund erkennbar. So-
fern letztere die geforderten erheblichen 
Aufenthaltszeiten und sonstigen Vorausset-
zungen des § 26 Abs. 3 AufenthG erfüllen, 
ist deren Integration zu bejahen und kein 
Grund für eine Erschwerung der Aufent-
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haltsverfestigung zu erkennen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass es sich bei den Be-
troffenen ebenfalls um Personen handelt, 
welche zur Flucht gezwungen waren. Ein-
zig eine Gleichbehandlung dürfte auch der 
Intention der EU-Qualifikationsrichtlinie30 
entsprechen.


27.  Regelungen zur Ver‑
hinderung von Vater‑
schaftsanerkennungen 
ersatzlos streichen


Zur Bekämpfung angeblicher »Schein-
vaterschaften« führte der Gesetzgeber im 
Sommer 2017 ein Verbot »missbräuch-
licher« Vaterschaftsanerkennungen ein 
(§ 1597a BGB). Als »missbräuchlich« wird 
dabei definiert, dass ein Elternteil und/oder 
das Kind einen aufenthaltsrechtlichen Vor-
teil von der Begründung einer familiären 
Bindung hätte.


Als Indiz für einen solchen Missbrauch 
soll bereits ausreichen, dass eine der be-
teiligten Personen nur über eine Duldung 
verfügt oder aus einem sogenannten »si-
cheren« Herkunftsland stammt und einen 
Asylantrag gestellt hat. In diesen und wei-
teren Fällen sollen Urkundspersonen das 
Beurkundungsverfahren unterbrechen und 
die Ausländerbehörde befassen. Stellt diese 
einen »Missbrauch« fest, soll die Beurkun-
dung endgültig untersagt werden. Ein Ge-
genbeweis soll nur durch den Nachweis der 
leiblichen Vaterschaft möglich sein.


Die Regelung stellt einen untauglichen 
Versuch dar, das bereits 2013 vom Bundes-
verfassungsgericht gekippte Vaterschaftsan-


30 A. a. O. (Fn. 4).


fechtungsrecht von Behörden durch eine 
Umgehungskonstruktion wieder einzu-
führen. Sie birgt das Risiko, dass Aner-
kennungsverfahren unüberschaubar in die 
Länge gezogen werden. Identität und fami-
liäre Zuordnung des Kindes blieben in die-
ser Zeit ungeklärt. Damit sind Grundrechte 
von Kind und Eltern sowie die Rechte nach 
der UN-Kinderrechtskonvention berührt. 
Zugleich steht die Regelung im eklatan-
ten Widerspruch zum Vaterschaftskonzept 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, das gerade 
nicht nach biologischer Abstammung fragt, 
sondern auch die soziale und selbst die 
nur irrtümlich angenommene Vaterschaft 
rechtlich anerkennt. Die Verwendung von 
Begriffen wie »Missbrauch« und »Betrug« 
ist daher sachfremd und demagogisch.


Wir fordern die ersatzlose Streichung 
von § 1597a BGB und § 85a AufenthG.


28.  Begriff der »Sicherung 
des Lebensunterhaltes« 
gesetzlich klarstellen


Die Fähigkeit, die Sicherung des Lebens-
unterhaltes ohne Inanspruchnahme öffent-
licher Mittel zu bestreiten, ist in diversen 
Konstellationen für die Erteilung oder 
Verfestigung des Aufenthalts, den Fami-
liennachzug sowie grundsätzlich für die 
Einbürgerung erforderlich. Nach der aktu-
ellen Rechtsprechung des BVerwG soll sie, 
ausgenommen in Fällen des Familiennach-
zugs im Anwendungsbereich der Famili-
ennachzugs-Richtlinie, grundsätzlich erst 
dann vorliegen, wenn kein Anspruch auf 
Leistungen nach dem SGB II mehr besteht. 
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Diese Anforderungen sind jedoch zu 
hoch. Aufgrund der nach dieser Berech-
nungsmethode zu berücksichtigenden 
Freibeträge können Familien mit mehreren 
Kindern die Hürde »ausreichendes Ein-
kommen« oft nicht nehmen. Zum einen 
steigt die Mietbelastung aufgrund der er-
forderlichen größeren Wohnung, zum an-
deren steigt das Erwerbseinkommen nicht 
proportional zur Kinderzahl. 


Damit verkehrt sich die Funktion der 
Freibeträge, Erwerbstätigkeit zu belohnen,31 
in ihr Gegenteil und wird zum Nachteil für 
die Betroffenen. Nach der Legaldefinition 
in § 2 Abs. 3 AufenthG ist der Lebens-
unterhalt gesichert, wenn der Betroffene 
ihn ohne Inanspruchnahme öffentlicher 
Mittel »bestreiten kann«. Es kommt also 
nicht darauf an, ob ihm – darüber hinaus-
gehend – ein Anspruch auf solche Mittel 
zusteht. Dementsprechend ist nicht nach-
zuvollziehen, weshalb Einkommen, über 
welches die Bezieher de facto verfügen und 
das lediglich rechnerisch unberücksichtigt 
bleibt, bei der aufenthaltsrechtlichen Beur-
teilung ausgeblendet werden soll. In den-
jenigen Fällen, in welchen der ergänzende 
Bezug von Leistungen daher lediglich der 
Anrechnung von Freibeträgen nach § 11b 
Abs. 2 und 3 SGB II geschuldet ist, ist von 
der Sicherung des Lebensunterhaltes auszu-
gehen.


Mithin ist – klarstellend – gesetzlich 
festzulegen, dass der Lebensunterhalt be-
reits als ausreichend gesichert gilt, wenn 
Einkommen in Höhe der sozialrechtlichen 
Bedarfe (§§ 20ff. SGB II) erzielt wird.32


31 BVerwG, Urteil vom 16.11.2010 – 1 C 20/09 –, 
BVerwGE 138, 135–148 = asyl.net: M18199, 
Rn. 33.


32 Dieser Weg ist bei der Wohnsitzauflage für an-
erkannte Flüchtlinge gewählt worden, die mit 


Gemäß § 2 AufenthG soll Wohngeld 
hinsichtlich der Sicherung des Lebensun-
terhalts nicht anrechenbar sein. Das ist 
nicht realitätsgerecht, denn die Gewäh-
rung von Wohngeld gleicht in vielen Fäl-
len lediglich die kinderbedingten erhöhten 
Wohnkosten aus und stellt letztlich keine 
öffentliche Leistung zugunsten des Betrof-
fenen dar, sondern verfolgt den wohnungs-
marktpolitischen Zweck der Erhaltung 
bzw. Herstellung ausgewogener Siedlungs-
strukturen. 


Es ist daher gesetzlich festzulegen, dass 
das Wohngeld als Einkommensbestandteil 
zu berücksichtigen ist. 


29.  Aufenthaltsrecht für 
Opfer rechter Gewalt


Der Bundesgesetzgeber wird aufgefordert, 
die gesetzlichen Möglichkeiten des Aufent-
haltsrechts zu nutzen, um Opfern rechter 
Straftaten ein Bleiberecht einzuräumen 
und gegenüber den Kommunen darauf 
hinzuwirken, dass diese bei Opfern rechter 
Gewaltstraftaten von den Möglichkeiten 
der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen 
Gebrauch machen. Drittstaatsangehörige, 
die Opfer rechter Übergriffe werden, müs-
sen zur Entschuldigung durch die Gesell-
schaft und zur Entschädigung für erlittenes 
Leid ein Bleiberecht bekommen. Das wäre 
auch ein klares Signal an rechte Hetzer und 
Straftäter, dass ihre Aktivitäten und Straf-
taten gerade nicht zu dem von ihnen »ge-
wünschten« Erfolg führen.


dem Integrationsgesetz eingeführt wurde (§ 12a 
AufenthG).
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Der Landtag Brandenburg hat am 
28. April 2016 in einer Entschließung fest-
gestellt: 


»Rassistische, rechtspopulistische 
und rechtsextreme Kräfte verbreiten 
Hass und Hetze. Derartig motivierte 
Gewaltstraftaten steigen seit einiger 
Zeit deutlich an. Unter den Opfern 
rassistischer Gewalttaten nehmen 
Migrantinnen und Migranten sowie 
Geflüchtete einen besonders großen 
Anteil ein. Diese Menschen trifft 
eine solche Straftat dann besonders 
schwer, wenn ihr Aufenthalt in der 
Bundesrepublik ungesichert ist. Zu 
der allgemein schwierigen Lebenssi-
tuation, die aus den fehlenden sozia-
len Bindungen und Kontakten sowie 
aus der ungewissen Zukunftsperspek-
tive resultiert, treten die physischen 
und psychischen Folgen einer Ge-
walttat […]. Hetze und Gewalt muss 
mit allen rechtsstaatlichen und gesell-
schaftspolitischen Mitteln entgegen-
getreten werden. Niemand darf sich 
sicher dabei fühlen, wenn er andere 
menschenverachtend beschimpft, be-
droht und angreift«.33


In einem entsprechenden Erlass Branden-
burgs vom 21.  Dezember  2016 wurden 
die Aufenthaltsrechte im Einzelnen gere-
gelt.34 In Thüringen und einigen anderen 


33 Landtag Brandenburg, Drs. 6/4027-B.
34 Land Brandenburg, Erlass Nr. 8/2016 im Auslän-


derrecht – Bleiberecht für Opfer rechtsmotivierter 
Gewaltstraftaten und vollziehbar Ausreisepflich-
tige – §§ 60a Absatz 2 Satz 3, 25 Absatz 5 Auf-
enthG. In Berlin sprach sich der Innensenator 
für eine vergleichbare Regelung aus: http://www.
spiegel.de/politik/deutschland/abgelehnte-asyl-


Bundesländern wird über vergleichbare 
Regelungen z. Zt. nachgedacht. Das BMI 
lehnt sie z. Zt. noch ab. Im Hinblick auf die 
bundesweit besorgniserregende Zunahme 
entsprechender Gewalttaten erscheint es je-
doch dringend geboten, eine entsprechen-
de bundesrechtliche Regelung einzuführen.


30.  Recht und Praxis der 
Abschiebungshaft refor‑
mieren


Nachdem der Europäische Gerichtshof und 
der Bundesgerichtshof im Jahr 2014 bahn-
brechende Entscheidungen zum Schutz 
der Rechte von Abschiebungsgefangenen 
hinsichtlich der Haftbedingungen35 und 
der Inhaftierung in Dublin-Verfahren36 
gefällt hatten, folgte eine längere Phase, 
in der die große Mehrheit der Bundes-
länder fast vollständig auf das Instrument 
der Abschiebungshaft verzichtete und es 
bundesweit zur Schließung mehrerer Haft-
einrichtungen kam. Damit wurde auch 
die Forderung der Rechtsberaterkonfe-
renz nach einer effektiven Umsetzung des 
Gebots der Trennung von Abschiebungs- 
und Strafhaft, verankert in Art. 16 der 


bewerber-berlin-will-opfer-rechter-gewalt-nicht-
abschieben-a-1129136.html. Im Bundestag wurde 
das Thema diskutiert. Der BMI lehnt es aber auf 
Bundesebene ab (BT-Drs. 18/10857): http://www.
lto.de/recht/nachrichten/n/bmi-kein-bleiberecht-
auf-bundesebene-fuer-opfer-rechter-gewalt.


35 EuGH, Urteil vom 17.7.2014 – C-473/13, Bero 
u. a. gg. Deutschland –, Asylmagazin 9/2014, 
S. 314 f., asyl.net: M22086.


36 BGH, Beschluss vom 26.6.2014 – V ZB 31/14 –, 
Asylmagazin 9/2014, S. 315 ff., asyl.net: M22122.
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EU-Rückführungsrichtlinie,37 Jahre nach 
deren Inkrafttreten endlich erfüllt.


Im Zuge des politischen Klimawech-
sels spätestens ab 2016 wurden, angefeuert 
durch irreführende, teils falsche Angaben 
zur Zahl ausreisepflichtiger Drittstaats-
angehöriger, vermehrt Forderungen nach 
einer schärferen Abschiebepolitik laut. In 
diesem Zusammenhang ist auch die Zahl 
der Inhaftierten wieder erheblich ange-
stiegen, insbesondere Anfang 2017 in 
Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen 
Bundesländern.


Es ist gegenüber solchen Bestrebungen 
daran zu erinnern, dass Abschiebungshaft 
stets nur das letzte Mittel zur Aufenthalts-
beendigung sein darf.


Abschiebungshaft wird in Deutschland 
immer noch zu oft und zu leicht angeord-
net. Das belegt die Erfahrung der in diesem 
Bereich tätigen Anwältinnen und Anwälte, 
die in vielen Fällen eine Aufhebung der 
Haft oder die nachträgliche Feststellung 
von deren Rechtswidrigkeit erreichen kön-
nen. Die Ausgestaltung und Dauer von 
Abschiebungshaft in Deutschland sind 
eines modernen Rechtsstaates vielerorts 
unwürdig. Haftbedingungen orientieren 
sich noch immer zu sehr am Strafvollzug 
und schränken die Gefangenen unzuläs-
sig ein; im Zuge der von Innenpolitikern 
geforderten Einführung einer »Gefährder-
haft« (deren Europarechtskonformität in 
Zweifel steht), ist zu befürchten, dass selbst 
existierende Hafterleichterungen wie der 
Besitz privater Mobiltelefone zurückge-
nommen werden dürften. Eine Verkürzung 
der Verfahrensdauer und die Verringerung 
der Abschiebungshaftzahlen dient auch der 


37 Richtlinie 2008/115/EG, Amtsblatt der Europäi-
schen Union vom 24.12.2008, L 348/98,


Verwaltungsvereinfachung und der Kosten-
einsparung. Abschiebungshaft wird zu häu-
fig zur Erleichterung behördlicher Tätigkeit 
beantragt und verhängt.


Die Dauer der Haft ist auf einen Mo-
nat (in Ausnahmefällen drei Monate) zu 
begrenzen. 


Gesetzlich ist festzulegen, dass Schwan-
gere, Eltern mit Kleinkindern und Min-
derjährige sowie Traumatisierte, sonstige 
psychisch Kranke und Behinderte nicht 
in Abschiebungshaft genommen werden 
dürfen. Ebenso ist gesetzlich festzulegen, 
dass über die Freiheitsbeschränkung hinaus 
keine weiteren haftähnlichen Maßnahmen 
ergriffen werden dürfen (z. B. Besuchsver-
bote, Disziplinarmaßnahmen etc.).


Der im Jahr 2015 eingeführte Ausreise-
gewahrsam nach § 62b AufenthG soll un-
abhängig vom Vorliegen eines konkreten 
Haftgrundes angeordnet werden können. 
Dies ist mit den Standards der EU-Rück-
führungsrichtlinie nicht vereinbar, die Haft 
grundsätzlich nur zulässt, wenn der Betrof-
fene sich ansonsten der Abschiebung ent-
ziehen würde. Die seit Juli 2017 geltende 
Verlängerung der maximalen Dauer des 
Gewahrsams von vier auf zehn Tage kon-
terkariert die ursprüngliche Begründung, 
nach der die abgesenkten Anforderungen 
an die Verhängung des Gewahrsams mit 
dessen kurzer Dauer zu rechtfertigen sein 
sollten. Auch der Ausreisegewahrsam sollte 
nur im Ausnahmefall und nur dann rich-
terlich angeordnet werden dürfen, wenn 
anhand gesetzlich festzulegender Kriterien 
eine konkrete Fluchtgefahr besteht. Einen 
»Freiheitsentzug light« kann es grundge-
setzlich nicht geben. Damit aber entfällt 
das Bedürfnis für eine zusätzliche Form der 
Abschiebungshaft. § 62b AufenthG ist da-
her zu streichen.
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Gerade im Bereich von Abschiebungs-
haft und Ausreisegewahrsam ist effektiver 
Rechtsschutz gefährdet. Zugang zu Rechts-
anwälten wird insbesondere in Unterkünf-
ten erschwert, die entweder in abgelege-
nen Regionen liegen38 oder im gesicherten 
Transitbereich von Flughäfen.39 Je länger 
der Gewahrsam aufrechterhalten wird, des-
to bedeutender wird die Ermöglichung die-
ses Zugangs. Auch bei einer zunächst recht-
mäßigen Ingewahrsamnahme kann sich die 
rechtliche Beurteilung der Freiheitsent-
ziehung – insbesondere mit Blick auf den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – während 
deren Aufrechterhaltung ändern.


Für die rechtliche Beratung und Vertre-
tung von bedürftigen Abschiebungsgefan-
genen im Verfahren vor den ordentlichen 
Gerichten kann derzeit Verfahrenskosten-
hilfe gem. §§ 76 ff. FamFG beantragt wer-
den. Diese wird in der Praxis nicht selten 
wegen fehlender Erfolgsaussichten versagt, 
obwohl eine Vielzahl angefochtener Haft-
anordnungen sich später als rechtswidrig 
herausstellt. Betroffene werden so jedoch 
daran gehindert, sich anwaltlichen Bei-
standes zu versichern. Der einschneidende 
Grundrechtseingriff, den der Freiheitsent-
zug bedeutet, und die Komplexität der 
Rechtsmaterie machen eine qualifizierte 
rechtliche Vertretung erforderlich. Wir for-
dern daher die verpflichtende Beiordnung 
einer Rechtsanwältin bzw. eines Rechtsan-
walts in Analogie zu den für die Untersu-
chungshaft geltenden Normen.


38 So die Hafteinrichtung im nordrhein-westfälischen 
Büren.


39 So der 2016 errichtete Ausreisegewahrsam am Flug-
hafen Hamburg.


31.  Keine Berücksichtigung 
eines fiktiven Auswei‑
sungsinteresses


Die Erteilung und Verlängerung eines Auf-
enthaltstitels stehen in der Regel unter dem 
Vorbehalt, dass kein »Ausweisungsinteresse 
vorliegt« (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG). Nach 
verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung 
gilt als »Ausweisungsinteresse« in diesem 
Sinne schon die Möglichkeit der Auswei-
sung, unabhängig davon, ob die Auslän-
derbehörde gegenüber dem Betroffenen im 
konkreten Fall nach Abwägung des Aus-
weisungs- und Bleibeinteresses rechtmäßig 
eine Ausweisungsverfügung erlassen könn-
te.40


Hierdurch kann ein Aufenthaltsrecht 
selbst dann versagt werden oder verloren 
gehen, wenn die Ausweisung nicht verfügt 
werden darf, z. B. weil besonderer Auswei-
sungsschutz zu bejahen ist. Dieser Wer-
tungswiderspruch ist zu beseitigen. 


§ 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG ist dahinge-
hend zu ändern, dass die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nur dann nicht erfolgen 
kann, wenn eine bestands-/rechtskräftige 
Ausweisung vorliegt. 


32.  Erlöschenstatbestände 
bei Aufenthaltstiteln 
reduzieren 


Nach § 51 AufenthG erlischt ein Aufent-
haltstitel in der Regel, wenn ein Dritt-
staatsangehöriger sich aus einem seiner 


40 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 
16.8.2016 – 18 B 754/16 –, abrufbar bei www.jus-
tiz.nrw.de unter »Entscheidungen«.
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Natur nach nicht nur vorübergehenden 
Grunde ins Ausland begibt oder dort für 
länger als sechs Monate verweilt. Insbe-
sondere im letztgenannten Fall kann es zu 
unerträglichen Härtefällen kommen, etwa 
wenn ein Drittstaatsangehöriger im Aus-
land erkrankt und länger als geplant dort 
bleiben muss. Oftmals sind die Betroffenen 
über diese Folgen eines längerfristigen Auf-
enthaltes nicht informiert. Bei Personen, 
die im Besitz einer Niederlassungserlaub-
nis sind, ist über die bereits vorhandenen 
Sonderregelungen in § 51 Abs. 2–4 hinaus 
generell § 51 Abs. 1 Nr. 6 und 7 AufenthG 
nicht anzuwenden. Wer seit so langer Zeit 
in Deutschland lebt, dass eine Niederlas-
sungserlaubnis erteilt wurde, soll sicher sein 
können, dass sein Aufenthalt nicht beendet 
werden kann, es sei denn, er wurde ausge-
wiesen.


33.  »Gefährder«–Rege‑
lungen: rechtsstaatlich 
zweifelhaft, in der Praxis 
nicht erforderlich


Die Sprachfigur des »Gefährders« ist im 
Kontext der Terrorabwehr seit dem 11. Sep-
tember 2001 als polizeilicher Begriff ent-
standen. Mit dem »Gesetz zur besseren 
Durchsetzung der Ausreisepflicht«41 wurde 
erstmals und bezogen nur auf die Teilma-
terie des Aufenthaltsrechts, eine Legaldefi-
nition des »Gefährders« ins Gesetz einge-
führt. Gefährder soll demnach eine Person 
sein, »von de[r] […] eine erhebliche Gefahr 
für Leib und Leben Dritter oder bedeu-


41 A. a. O. (Fn. 11).


tende Rechtsgüter der inneren Sicherheit 
aus[geht]« (§ 2 Abs. 14 Nr. 5a AufenthG).


Rechtsstaatlich ist damit wenig gewon-
nen. Weder ist aus dem Gesetz ersichtlich, 
ab welcher Schwelle von einer »erheblichen« 
Gefahr auszugehen ist, noch erschließt sich 
dem Anwender, was ein bedeutendes von 
einem weniger bedeutenden Rechtsgut 
der inneren Sicherheit unterscheiden soll. 
Insoweit bestehen hier bereits Bedenken, 
ob der rechtsstaatliche Grundsatz der Nor-
menklarheit eingehalten wurde, nach dem 
ein Blick ins Gesetz auch den juristischen 
Laien darüber aufklären soll, bei welchem 
Verhalten er welche Konsequenzen zu ge-
wärtigen hat. 


Gleichwohl lässt das Gesetz nunmehr 
zu, dass aufgrund einer reinen Vermu-
tung, eine Person werde womöglich in der 
Zukunft gravierende Taten begehen, ein-
schneidende Sanktionen von der elektro-
nischen Fußfessel (§ 56a AufenthG) bis zur 
verlängerten Abschiebungshaft (§ 62 Abs. 3 
S. 4 AufenthG) verhängt werden können. 
Das federführende Bundesinnenministe-
rium scheint hierfür einen ganzen Strauß 
an Anknüpfungstatbeständen im Sinn ge-
habt zu haben; die Gesetzesbegründung 
erwähnt ausdrücklich etwa den Handel mit 
harten Drogen.


Die fehlende Klarheit solcher unbe-
stimmter Rechtsbegriffe führt aber dazu, 
dass letztlich allein die Sicherheitsbehörden 
darüber entscheiden, wer als »Gefährder« 
gelten soll. Die Betroffenen können die 
Einstufung zudem nur schwer anfechten – 
dies würde nicht nur Kenntnis von der Be-
wertung voraussetzen, sondern zudem eine 
auf die Bewertung gestützte, gerichtlich an-
fechtbare Entscheidung.


In der Praxis haben sich die »Gefähr-
der«-Regeln überdies als nicht erforderlich 
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erwiesen: Nach dem Attentat von Berlin 
Ende 2016 sind die Behörden wiederholt 
aufgrund des bereits existierenden und 
immerhin graduell bestimmteren § 58a 
AufenthG gegen Personen vorgegangen, 
die man wohl auch als »Gefährder« subsu-
miert hätte.


Eine rechtsstaatlich fragwürdige und 
praktisch nicht erforderliche Norm kann 
keinen Bestand haben. Wir fordern die 
Streichung der »Gefährder«-Vorschriften 
aus dem Aufenthaltsgesetz. Auch § 60 
Abs. 8 S. 3 AufenthG als »Lex Köln« ist er-
satzlos zu streichen.


34.  Bundeseinheitlichkeit 
bei Duldungsregelun‑
gen abschaffen


Generelle Regelungen zur Erteilung von 
Duldungen aus humanitären Gründen, 
die über drei Monate hinaus gelten sollen, 
stehen unter dem Vorbehalt der »Bundes-
einheitlichkeit«, weshalb bisher der BMI 
hierbei zustimmen muss. Dies steht im 
Widerspruch zum föderalen Grundsatz 
unserer Verfassung. Darüber hinaus hat 
die Vergangenheit vor 1991 gezeigt, dass 
übergreifende humanitäre Lösungen für 
Personengruppen, in Bezug auf deren Her-
kunftsländer Abschiebungshindernisse vor-
liegen bzw. streitig sind, oftmals erst gefun-
den wurden, wenn zunächst in einzelnen 
Bundesländern hierzu Maßnahmen ergrif-
fen wurden. Deswegen ist auf die in §§ 23 
Abs.1 S. 3 und 60 a Abs. 1 S. 2 AufenthG 
vorgeschriebene Bundeseinheitlichkeit der 
Entscheidung zu verzichten. 


35. Rechtsunklarheiten bei 
krankheitsbedingten Ab‑
schiebungshindernissen 
(§ 60 Abs. 7) beseitigen 
und § 60a Abs. 2c und 2d 
AufenthG streichen


Die Änderungen zu den §§ 60 Abs. 7 
und 60a Abs. 2c und 2d AufenthG vom 
17.  März  2016 haben oftmals inakzep-
table Auswirkungen für die Betroffenen. 
Nach dem Willen des Gesetzgebers soll 
die Zuerkennung von krankheitsbedingten 
Abschiebungshindernissen die Ausnahme 
sein, ebenso die Möglichkeit der Erteilung 
einer Duldung aus Krankheitsgründen. 
Zudem wird in der Gesetzesbegründung 
behauptet, PTBS-Erkrankungen stellten 
keine schwerwiegenden Erkrankungen dar.


Hinsichtlich § 60 Abs. 7 AufenthG muss 
Folgendes gelten: Im Falle krankheitsbe-
dingter Abschiebungsverbote ist zu prüfen, 
ob im Heimatland eine ausreichende medi-
zinische Versorgung vorhanden ist. Hierbei 
soll nach § 60 Abs. 7 S. 4 AufenthG vom 
Vorhandensein einer ausreichenden Ver-
sorgung ausgegangen werden, wenn diese 
nur in einem Teil des Zielstaats gewährleis-
tet ist. Nicht berücksichtigt wird so, dass 
oftmals für Betroffene keine Möglichkeit 
besteht, in diesen Teil des Herkunftsstaa-
tes gefahrlos zu gelangen. § 60 Abs. 7 S. 1 
AufenthG ist deswegen analog § 3e AsylG 
dahingehend zu ergänzen, dass ein Verweis 
auf nur partiell vorhandene medizinische 
Versorgungsmöglichkeiten daran geknüpft 
wird, dass der Betroffene sicher und legal 
in diesen Landesteil reisen kann, dort tat-
sächlichen Zugang zu notwendigen me-
dizinischen Leistungen erhält und für die 
Dauer seines dortigen Aufenthaltes auch 
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die Versorgung mit Wohnraum sowie sei-
nes Lebensunterhaltes und des soziokultu-
rellen Existenzminimums sichergestellt ist.


Der Gesetzgeber muss klarstellen, dass 
psychische Erkrankungen in vollem Um-
fang dem Schutzbereich des § 60 Abs. 7 
AufenthG unterliegen.


Bei einer erheblichen konkreten Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit soll nach § 60 
Abs. 7 S. 1 AufenthG nicht abgeschoben 
werden. Diese Regelung, die noch Aus-
nahmen zulässt, steht im Widerspruch zu 
Art. 3 EMRK, der in diesen Fällen ein ab-
solutes Abschiebungsverbot verlangt. § 60 
Abs. 7 S. 1 AufenthG ist dahingehend zu 
ändern, als bei Vorliegen der tatbestandli-
chen Voraussetzungen von einer Abschie-
bung zwingend abzusehen ist.


Mit der Einführung der Absätze 2c und 
2d in § 60a AufenthG will der Gesetzgeber 
auf Erkrankungen beruhende Duldungs-
gründe weitestgehend ausschließen. Es be-
steht nunmehr eine gesetzliche Vermutung, 
dass der Abschiebung gesundheitliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Wird ein auf 
einer Erkrankung beruhender Duldungs-
grund geltend gemacht, muss der Betrof-
fene unverzüglich, in der Regel innerhalb 
von 14 Tagen, eine qualifizierte ärztliche 
Bescheinigung vorlegen, deren Inhalt ana-
log der Rechtsprechung des BVerwG ge-
setzlich festgeschrieben ist. 


Die Problematik der Regelung besteht 
darin, dass einerseits den Ausländerbe-
hörden grundsätzlich vorgegeben wird, 
Krankheiten, auch solche schwerwiegender 
psychischer Natur, nicht mehr zu berück-
sichtigen. Andererseits wird dem Betrof-
fenen Unzumutbares auferlegt. Es besteht 
keine realistische Chance, innerhalb von 
14 Tagen eine fundierte ärztliche Beschei-
nigung vorzulegen, die den gesetzlichen 


Anforderungen entspricht. Zudem wer-
den psychologische Bescheinigungen nicht 
mehr akzeptiert, obschon von der Recht-
sprechung in der Vergangenheit zugelassen.


Es besteht keine Notwendigkeit, von der 
bisherigen Rechtsprechung der Oberge-
richte zu den Anforderungen an ärztliche 
und psychologische Bescheinigungen ab-
zuweichen. Krankheitsbedingte Duldungs-
gründe sind weiterhin anzuerkennen.


Will eine Ausländerbehörde eine mit 
der obergerichtlichen Rechtsprechung in 
Einklang stehende ärztliche oder psycho-
logische Bescheinigung nicht akzeptieren 
und überprüfen lassen, ist sicherzustellen, 
dass diese Überprüfung durch anerkannte 
Fachärzte und/oder Psychologen erfolgt 
und nicht durch Ärzte sachfremder Fach-
richtungen im Dienst der Behörde.


36.  Ausstellung von Reise‑
dokumenten erleichtern 


Aus § 5 Abs. 3 AufenthG ergibt sich, dass 
Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlin-
gen, subsidiär Schutzberechtigten sowie 
Personen, hinsichtlich derer ein Abschie-
bungsverbot festgestellt worden ist, eine 
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist, unab-
hängig vom Besitz eines Nationalpasses.


Während von Asylberechtigten und 
Flüchtlingen, denen ein Reiseausweis für 
Flüchtlinge auszustellen ist und denen im 
Falle der Annahme eines Nationalpasses das 
Erlöschen des Status droht, auch anschlie-
ßend nicht verlangt wird, sich um einen 
Nationalpass zu bemühen, wird dies von 
der verbleibenden Personengruppe seitens 
der Ausländerbehörden unter Berufung auf 
§ 48 Abs. 4 S. 2 AufenthG vielfach bei der 
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Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, 
teilweise bereits bei der Ersterteilung, ver-
langt.


Insoweit ist festzustellen, dass der Ver-
zicht auf die Erfüllung der Passpflicht, 
wie sie in § 5 Abs. 3 AufenthG vorgesehen 
ist, der Lebenssituation von Personen ent-
spricht, denen ein Schutzstatus zugespro-
chen wurde, während die Regelung in § 48 
Abs. 4 AufenthG einen Widerspruch dazu 
darstellt.


Insbesondere in Fällen subsidiärer 
Schutzberechtigung ist es häufig für den 
Betroffenen unzumutbar, mit der Auslands-
vertretung seines Herkunftsstaates Kon-
takt aufzunehmen. Dies gilt insbesondere, 
wenn im Heimatland lebende Verwandte 
durch den Asylantrag der in Deutschland 
lebenden Person in den Verdacht einer Re-
gimegegnerschaft gebracht werden können. 
Zudem verlangen die Auslandsvertretun-
gen mehrerer Staaten überzogene Passge-
bühren oder Sonderabgaben – eine finanzi-
elle Unterstützung des jeweiligen Regimes, 
die den Schutzberechtigten nicht zugemu-
tet werden kann. Aktuell lassen sich solche 
Praktiken deutlich bei einer großen Anzahl 
subsidiär geschützter Personen aus Syrien 
beobachten, welche seitens der Ausländer-
behörden zur Passbeschaffung gedrängt 
werden.


Für Personengruppen, die durch § 5 
Abs. 3 AufenthG begünstigt werden, ist da-
her entsprechend in § 48 AufenthG und § 5 
AufenthV auch die Unzumutbarkeit der 
Passbeschaffung regelhaft festzuschreiben.


Für weitere Personengruppen ist der Be-
griff der Unzumutbarkeit im Zusammen-
hang mit der Ausstellung eines Ausweiser-
satzes und eines Reisedokuments gesetzlich 
hinsichtlich der mit der Beschaffung ver-
bundenen Kosten zu konkretisieren. Dies 


gilt sowohl für die seitens der Heimatver-
tretung verlangten Gebühren als auch für 
die mit der Beschaffung verbundenen Auf-
wendungen für Fahrten und Übernachtun-
gen. Hinsichtlich dieser ist zu normieren, 
dass sämtliche Kosten bei Beziehern von 
Sozialleistungen gemäß AsylblG, SGB II 
oder SGB XII vom zuständigen Sozialleis-
tungsträger zu übernehmen sind.


Hinsichtlich der Zumutbarkeit für den 
Personenkreis, der derartige Leistungen 
nicht bezieht, ist eine Obergrenze für Ein-
zelpersonen wie für Familien in Höhe eines 
Drittels des jeweiligen (fiktiven) Regelbe-
darfs gemäß § 20 SGB II festzulegen.


37.  Staatenlosigkeit Rech‑
nung tragen 


Immer mehr Schutzsuchende, die staaten-
los sind oder geworden sind, finden sich 
in der Situation, dass die Staaten des vor-
maligen gewöhnlichen Aufenthalts eine 
Rückkehr für Staatenlose (d. h. ihre ehema-
ligen Staatsangehörigen oder dort aufhäl-
tig gewesene Staatenlose) verweigern (z. B. 
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugosla-
wiens und der ehemaligen UdSSR). Für die 
Gewährung eines Aufenthaltsrechts und 
die Behandlung nach der Staatenlosenkon-
vention werden von den Behörden meist 
nicht erfüllbare Anforderungen an die 
Betroffenen gestellt, z. B. die Beibringung 
von Negativbescheinigungen der Auslands-
vertretungen aller in Betracht kommender 
Staaten. Oftmals werden die Betroffenen 
nur langjährig geduldet. 


In den Verwaltungsvorschriften ist des-
wegen klarzustellen, dass für diese Perso-
nengruppe eine Aufenthaltserlaubnis und 
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ein Reisedokument nach der Staatenlosen-
konvention zu erteilen ist, wenn ihnen eine 
Rückkehr in einen anderen Staat unmög-
lich ist.


38.  Keine Rechtswirkung 
noch nicht unanfechtba‑
rer negativer Entschei‑
dungen


§ 84 Abs. 2 AufenthG schafft eine Rechts-
lage, die mit der Verfassungstradition 
Deutschlands nicht in Einklang steht. 
Gemäß § 84 Abs. 2 sollen negative Be-
hördenentscheidungen, die in bestehende 
Rechte eingreifen (z. B. Ausweisung oder 
Befristung eines Aufenthaltstitels) schon 
vor Rechtskraft (also auch im Falle eines 
mit aufschiebender Wirkung ausgestatte-
ten Widerspruchs, einer Klage und sogar 
in Fällen positiver gerichtlicher Eilentschei-
dungen) nahezu vollständig ihre Rechts-
wirkung entfalten. 


Dies hat zur Konsequenz, dass schon 
der Erlass einer negativen Entscheidung 
zu einem materiell rechtswidrigen Auf-
enthalt in Deutschland führt (vgl. § 51 
Abs. 1 AufenthG); lediglich im Fall ei-
ner (der nicht seltenen) positiven Wider-
spruchs- oder Gerichtsentscheidungen soll 
die Unrechtmäßigkeit des Aufenthaltes 
rückwirkend entfallen. Dieser Versuch, 
Behördenentscheidungen ungeachtet ihrer 
Rechtmäßigkeit zu verabsolutieren und 
mit negativer Gestaltungswirkung auszu-
statten, entspricht obrigkeitsstaatlichem 
Denken und widerspricht Artikel 19 Abs. 4 
Grundgesetz. § 84 Abs. 2 AufenthG ist da-
her ersatzlos zu streichen.


39.  Aufenthaltsverfestigung 
bei humanitären Situati‑
onen harmonisieren


Nach drei- bzw. fünfjährigem Aufenthalt 
mit Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 
Gründen kann gemäß § 26 Abs. 3, Abs. 4 
AufenthG unter weiteren Voraussetzungen 
eine Niederlassungserlaubnis erteilt wer-
den. In diese Frist ist die Zeit des (letzten) 
vorausgegangenen Asylverfahrens einzu-
rechnen. Zeiten eines geduldeten Aufent-
halts werden seit 2005 nicht mehr einbe-
zogen. Zeiten des Besitzes einer anderen 
Aufenthaltserlaubnis – z. B. zum Zwecke 
des Studiums oder der Familienzusammen-
führung – sind ebenfalls unerheblich.


Das ist sachlich nicht nachvollziehbar. 
Da in diesen Zeiträumen oft erhebliche 
Integrationsleistungen erbracht wurden 
und keine Aufenthaltsbeendigung erfolg-
te, steht ihre Nichtberücksichtigung im 
Widerspruch zum Zweck des § 26 Abs. 4 
AufenthG. Diese Regelung hat daher klar-
zustellen, dass die Zeiten des Besitzes eines 
Aufenthaltstitels, einer Duldung oder Auf-
enthaltsgestattung generell in vollem zeitli-
chen Umfang anzurechnen sind.


40.  Arbeitsverbote abschaf‑
fen – Zugang zu Be‑
schäftigung erleichtern


Die in § 61 AsylG und § 60a AufenthG 
normierten Arbeitsverbote verhindern In-
tegration und sind aufzuheben. Sie betref-
fen zum einen Geflüchtete aus den soge-
nannten sicheren Herkunftsstaaten, wenn 
diese nach dem 31. August 2015 einen 
Asylantrag gestellt haben. Das Arbeitsver-
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bot gilt dann für den gesamten Zeitraum 
des Aufenthalts. 


Eine nicht unerhebliche Anzahl Betrof-
fener, die aus »sicheren Herkunftsstaaten« 
stammen, kann aus unterschiedlichsten 
Gründen nicht abgeschoben werden und 
wird z. T. auf Jahre geduldet. Durch das Ar-
beitsverbot wird die Erteilung eines regulä-
ren Aufenthaltstitels, der die Sicherstellung 
des Lebensunterhaltes zur Voraussetzung 
hat, verhindert. Dies gilt auch für unbe-
gleitete Minderjährige, die aus diesen Län-
dern stammen. Das auch für sie geltende 
Arbeitsverbot ist mit dem Grundsatz des 
besonderen Schutzbedarfs für diese Gruppe 
nicht zu vereinbaren.


Das weitere Arbeitsverbot, welches sich 
aus § 60a Abs. 6 Nr. 2 AufenthG ergibt, be-
trifft Geduldete, deren Aufenthalt aus von 
ihnen zu vertretenden Gründen nicht be-
endet werden kann. 


Oftmals wird Geduldeten, die über kei-
ne Identitätspapiere verfügen, unterstellt, 
sie hätten Dokumente vernichtet oder 
täuschten über ihre Identität. Dass diese 
Unterstellung ohne Grundlage ist, ist für 
die Betroffenen so gut wie nie nachzuwei-
sen oder glaubhaft zu machen. Die Recht-
sprechung stellt insoweit unangemessen 
hohe Anforderungen an die Betroffenen. 
Sollte sich im Einzelfall das Vorliegen einer 
Identitätstäuschung herausstellen, bietet 
das allgemeine Verwaltungsrecht mit § 48 
VwVfG die Möglichkeit, eine erteilte Be-
schäftigungserlaubnis zurückzunehmen.


Die Regelung des § 60a Abs. 6 Nr. 1 
AufenthG (Einreise, um Leistungen nach 
dem AsylbLG zu erlangen) findet in der 
Praxis keine Anwendung, da eine Einreise 
nur aus monetären Gründen nicht nach-
weisbar ist. Sie ist daher gleichfalls ersatzlos 
zu streichen.


Das geltende Arbeitsverbot für Asylsu-
chende für die Dauer der Unterbringung in 
Aufnahmeeinrichtungen ist aufzuheben. Je 
frühzeitiger der Zugang zum Arbeitsmarkt 
gegeben ist, desto größer sind die Chancen 
für eine gelungene Integration.


41.  Aufenthaltsrecht für 
ehemalige Deutsche 
von Amts wegen  
erteilen


§ 38 Abs. 1 S. 2 AufenthG sieht vor, dass 
ehemaligen Deutschen, die in Deutschland 
leben, ein Aufenthaltsrecht zu gewähren ist. 
Das ist vernünftig und sollte beibehalten 
werden. Nicht vernünftig jedoch ist, dies 
von einem Antrag abhängig zu machen, 
der innerhalb von sechs Monaten zu stellen 
ist. Hierdurch werden unnötig Probleme 
vorprogrammiert. Von Amts wegen ist ein 
Aufenthaltsrecht zu erteilen, und zwar ab 
Verlust der Rechtsstellung.


42.  Ausreiseeinrichtungen 
abschaffen


Die Erfahrungen mit derartigen Einrich-
tungen z. B. in Niedersachsen und Bayern 
haben gezeigt, dass Ausreisen so keines-
wegs schneller erreicht werden und sich 
auch nicht mehr »freiwillige« Ausreisen in 
quantitativ nennenswerter Zahl auf diese 
Weise erreichen lassen. Es werden lediglich 
potenziell Ausreisepflichtige isoliert, soziale 
Ghettos geschaffen und Menschen in die 
Illegalität getrieben. 
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Heute kommen zunehmend die An-
kunftszentren in die Rolle faktischer Ausrei-
sezentren. Dies wird angestrebt durch eine 
durchgängige Wohnverpflichtung nicht 
nur im Asylverfahren, sondern im Falle 
einer Ablehnung bis zur Ausreise. Diese 
Bestimmung wurde zunächst für Staatsan-
gehörige »sicherer Herkunftsländer« (§ 47 
Abs. 1a AsylG) zwingend eingeführt; nun-
mehr sieht eine Öffnungsklausel vor, dass 
die Bundesländer weitere Personengruppen 
mit einem dauerhaften Wohnzwang bele-
gen können (§ 47 Abs. 1b AsylG).42


So werden bereits in den Aufnahme-
einrichtungen verschiedene Klassen von 
Asylsuchenden geschaffen. Geflüchtete, 
deren Anträge abgelehnt wurden oder erst 
noch werden sollen, dauerhaft in Erstauf-
nahmeeinrichtungen zu kasernieren, ihnen 
durch Arbeitsverbote das wenige an selbst-
bestimmtem Leben zu verweigern, was im 
Asylverfahren ohnehin nur möglich ist, ih-
ren Kindern – wie in einigen Bundeslän-
dern praktiziert – den Zugang zum regu-
lären Schulunterricht zu verweigern, dies 
alles verbunden mit der teils offen ausge-
drückten Erwartung, sie möchten ihre An-
träge zurückziehen und ausreisen, negiert 
ihre Würde als Person.


Wegen des erforderlichen Verwaltungs- 
und Organisationsaufwandes werden zu-
dem die Länderhaushalte erheblich belas-
tet. Die Bundesländer haben hieraus längst 
die Konsequenz gezogen und die früher 
erprobten Ausreisezentren wieder geschlos-
sen. Dem sollte der Bundesgesetzgeber fol-
gen. § 61 Abs. 2 AufenthG ist ersatzlos zu 
streichen, ebenso § 47 Abs. 1a, 1b AsylG.


42 Politisch wird teils eine generelle Umfunktionie-
rung der Ankunfts- in kombinierte Ein- und Aus-
reisezentren bzw. »Transitzentren« angestrebt.


43.  Verbot der Erteilung 
einer humanitären Auf‑
enthaltserlaubnis nach 
qualifizierter Asylableh‑
nung abschaffen 


§ 10 Abs. 3 S. 2 AufenthG bestimmt, dass 
die Erteilung eines Aufenthaltstitels ver-
boten ist, wenn ein Asylantrag qualifiziert 
als offensichtlich unbegründet gemäß § 30 
Abs. 3 Nr. 1–6 AsylG abgelehnt wurde. 
Eine Ausnahme ist nur bei gesetzlichen 
Ansprüchen möglich. Dies führt dazu, dass 
Personen, die z. B. aus familiären Gründen 
oder wegen unverschuldeter Passlosigkeit 
nicht abgeschoben werden können, dauer-
haft keinen Aufenthaltstitel erhalten kön-
nen und im Duldungsstatus verbleiben. 
Damit wird das gesetzgeberische Ziel der 
Abschaffung von Kettenduldungen ad ab-
surdum geführt. § 10 Abs. 3 AufenthG ist 
dahingehend zu ergänzen, dass Satz 2 auch 
in Fällen des humanitären Aufenthalts kei-
ne Anwendung finden darf.


In der Rechtsprechung ist der Anwen-
dungsbereich des Ausnahmetatbestands 
über Gebühr eingeschränkt worden.43 Wir 
fordern eine gesetzliche Klarstellung, dass 
ein »Anspruch« auch gegeben ist, wenn 
das behördliche Ermessen auf Null redu-
ziert ist, wenn das Gesetz einen Regelan-
spruch normiert und wenn gesetzlich ein 
zwingender Anspruch gegeben ist, aber 
die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen 
(§ 5 AufenthG) nur bei Annahme einer Re-
gelausnahme erfüllt sind.


43 Vgl. z. B. BVerwG, Urteil vom 16.12.2008 – 1 C 
37.07 – asyl.net: M15302.







42 50 Forderungen der Rechtsberaterkonferenz


44.  Anrechenbare Aufent‑
haltszeiten anpassen


Für Personen, denen im Anschluss an die 
Aufenthaltserlaubnis eine Niederlassungs-
erlaubnis erteilt wurde, ergeben sich Pro-
bleme bei der Anrechnung bestimmter 
Aufenthaltszeiten im Fall von Anspruchs-
einbürgerungen. Dies betrifft zumeist (ehe-
malige) Geflüchtete, deren Schutzersuchen 
auf andere Weise als durch Flüchtlings-
anerkennung Rechnung getragen wurde 
(z. B. Altfallregelungen, Traumatisierte 
oder Folgeantragsteller, da bei diesen die 
Aufenthaltszeit erst ab der Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis berechnet wird etc.). 
Hier muss eine einheitliche Regelung für 
die Anrechnung der Voraufenthaltszeiten 
geschaffen und die Aufenthaltszeit z. B. 
seit Stellung eines Folgeantrages in ent-
sprechender Anwendung von § 31 Verwal-
tungsverfahrensgesetz berechnet werden. 
Sämtliche Zeiträume, die für die Erteilung 
der Niederlassungserlaubnis angerechnet 
werden, sind auch bei der Anspruchsein-
bürgerung anzurechnen.


45.  Einbürgerungszusiche‑
rung zur Vermeidung 
von Staatenlosigkeit 
ohne Vorbehalt verbind‑
lich gestalten


Bei Drittstaatsangehörigen, die in den 
deutschen Staatsverband erst nach Entlas-
sung aus der Heimatstaatsangehörigkeit 
eingebürgert werden – das sind die meis-
ten – behilft sich die Verwaltungspraxis 
damit, eine Einbürgerungszusicherung 
zu erteilen. Hiermit können die meis-
ten Personen dann die Entlassung aus 
der Heimatstaatsangehörigkeit bewirken. 
Die Einbürgerungszusicherungen stehen 
jedoch unter dem Vorbehalt, dass sich die 
Sachlage nicht nachträglich zu Ungunsten 
des Einbürgerungsbewerbers verändert.


Tritt nun zwischen Erteilung der Ein-
bürgerungszusicherung und nach der Ent-
lassung aus der Heimatstaatsangehörigkeit 
ein Umstand auf, der nach geltendem Recht 
die Einbürgerung hindert (z. B. Verlust der 
Unterhaltsfähigkeit), finden sich nicht we-
nige Einbürgerungsbewerber im Zustand 
der Staatenlosigkeit wieder. Sie wurden 
bereits aus der Heimatstaatsangehörigkeit 
entlassen, in den deutschen Staatsverband 
werden sie aber wegen Hinderungsgründen 
nicht eingebürgert. Das Gleiche trifft sinn-
gemäß bei einer strafrechtlichen Verurtei-
lung in der Zeit zwischen Einbürgerungs-
zusicherung und Einbürgerung zu, die 
zwar keine Ausweisung nach sich ziehen 
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muss, aber Probleme bei der Einbürgerung 
mit sich bringt.


Unter Hinweis auf § 12b StAG sollten 
weitergehende Ausnahmevorschriften vor 
allem integrationsförderlicher als bisher 
gestaltet werden. Wenn ein Einbürgerungs-
bewerber sich im guten Glauben aus seiner 
bisherigen Heimatstaatsangehörigkeit hat 
entlassen lassen, muss die Einbürgerung 


erfolgen, auch wenn zwischenzeitlich Hin-
derungsgründe aufgetreten sind. Rechts-
technisch kann dies dadurch bewirkt wer-
den, dass die Einbürgerungszusicherung im 
StAG gesetzlich geregelt und der Zeitpunkt 
der Erteilung der Einbürgerungszusiche-
rung zum »maßgeblichen Zeitpunkt« für 
das Vorliegen der Einbürgerungsvorausset-
zung erklärt wird.
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46.  Asylbewerberleistungs‑
gesetz abschaffen


Die besondere Behandlung von Asylsu-
chenden und Geduldeten, die ein Existenz-
minimum unterhalb des für andere Bürger 
geltenden definiert, ist diskriminierend. 
Diese Diskriminierung besteht im Aus-
schluss bestimmter Personengruppen aus 
der Sozialhilfe und der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende. 


Mit Urteil vom 18. Juli 201244 hat das 
Bundesverfassungsgericht die Höhe der 
Geldleistungen im Asylbewerberleistungs-
gesetz für unvereinbar mit dem Grundrecht 
auf Gewährleistung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums erklärt und dabei 
ausdrücklich festgestellt: 


»Die Menschenwürde ist migrations-
politisch nicht zu relativieren«. 


Das Urteil macht deutlich, dass eine Diffe-
renzierung zwischen Leistungsberechtigten 
nach dem AsylbLG und anderen Hilfebe-
dürftigen nur dann gerechtfertigt ist, wenn 
die Bedarfssituation der Leistungsberech-
tigten nach dem AsylbLG an existenzsi-
chernden Leistungen von der Bedarfssitua-
tion anderer Hilfebedürftiger abweicht. 


Somit kann eine solche Differenzierung 
nicht pauschal nach dem Aufenthaltsstatus 
vorgenommen werden. Neben der Anhe-


44 BVerfG, Urteil vom 18.7.2012 – 1 BvL 10/10, 1 
BvL 2/11 – asyl.net: M19839.


bung der Leistungssätze (notwendige Be-
darfe und Bargeldbedarf ) ist die regelmä-
ßige Fortschreibung erforderlich, d. h. eine 
Anpassung der Leistungssätze an die Sozial-
hilfe und die Grundsicherung für Arbeits-
suchende. 


Der Vorrang des Sachleistungsprinzips 
ist allenfalls noch bei Leistungsberechtigten 
in Aufnahmeeinrichtungen zu beachten. 
Ökonomisch sinnvoll ist er nicht, denn es 
steht fest, dass der Sachleistungsvorrang 
für die öffentliche Hand teurer ist als die 
Auszahlung der entsprechenden Grundleis-
tungen. 


Bund und Länder waren auf das Urteil 
des BVerfG hin zunächst gesetzgeberisch 
untätig geblieben und hatten Übergangslö-
sungen zu einer weitgehenden Angleichung 
der AsylbLG-Sätze an das SGB II/XII 
getroffen. Erst Anfang 2015 wurde das 
AsylbLG novelliert und in der Folge mehr-
fach überarbeitet. Zwischenergebnis ist, 
dass die Leistungssätze erneut um rund 
ein Achtel unter denen des SGB II und XII 
liegen und in § 1a AsylbLG zahlreiche auf-
enthaltsrechtlich motivierte Sanktionstat-
bestände eingefügt wurden.


Nicht nur diese Leistungseinschränkun-
gen führen zur Entmündigung von Ge-
flüchteten. Als besonders diskriminierend 
ist die Beschränkung der medizinischen 
Versorgung auf die unabweisbar notwendi-
ge Behandlung, z. B. bei akuten Schmerz-
zuständen, zu bewerten – ein Zustand, der 
dazu führt, dass sozialrechtliche Streitigkei-
ten vor den ohnehin überlasteten Sozialge-
richten zugenommen haben. Die Abschaf-
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fung des AsylbLG dient daher auch dem 
Abbau von Bürokratie und der Verschlan-
kung des Rechtsstaates. 


Ein diskriminierendes Sondergesetz für 
eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, das 
fiskalische Interessen bewusst hintanstellt, 
um die Betroffenen in verfassungswidriger 
Weise zu schikanieren, ist abzuschaffen.


47.  Mindestens notwen‑
dige Änderungen des 
AsylbLG


Solange das AsylbLG noch gilt, ist kurzfris-
tig Folgendes zu regeln: Es ist aus sozial- und 
arbeitsmarktpolitischer Perspektive nicht 
sinnvoll, dass Menschen mit einer Aufent-
haltserlaubnis, die eine dauerhafte Bleibe-
perspektive bieten kann (§§ 23, 24, 25), 
weiterhin dem AsylbLG unterfallen. Das 
AsylbLG ist daher dahingehend zu ändern, 
dass mit Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis die Leistungsberechtigung nach dem 
AsylbLG entfällt. 


Für die verbleibenden Bezieher von 
Asylbewerberleistungen ist eine vollständi-
ge Anpassung der Geldleistungen nach § 3 
AsylbLG an das menschenwürdige Exis-
tenzminimum vorzunehmen.45 Dabei ist 
insbesondere ein spezifischer Bedarf von 
Kindern voll zu berücksichtigen. 


Die zahlreichen sukzessive eingeführ-
ten Sanktionsregelungen, die gemäß § 1a 
AsylbLG z. B. Personen treffen, die ihrer 
Ausreisepflicht nicht nachkommen oder 
ihre asylverfahrensrechtlichen Mitwir-


45 Vgl. BVerfG, Urteil vom 9.2.2010 – 1 BvL 1/09 –, 
abrufbar bei www.bundesverfassungsgericht.de un-
ter »Entscheidungen«.


kungspflichten nicht erfüllen, sind ersicht-
lich migrationspolitisch motiviert und 
verstoßen damit eklatant gegen die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts. 
Zudem ist mit der Reduzierung der Leis-
tungen in diesen Fällen auf Unterkunft, 
Nahrung und Körperpflege ein Leistungs-
niveau deutlich unterhalb des soziokultu-
rellen Existenzminimums festgelegt, mit 
dem der verfassungsrechtliche Anspruch 
auf Wahrung der Menschenwürde nicht 
eingelöst wird. § 1a AsylbLG ist daher er-
satzlos zu streichen.


Die Wartefrist des § 2 Abs. 1 AsylbLG 
ist nicht mehr durch die gesetzgeberische 
Begründung gedeckt, der dem AsylbLG 
unterfallende Personenkreis weise einen 
geringeren Integrationsbedarf auf. Die Frist 
ist auf die ursprüngliche Dauer eines Jahres 
zu verkürzen.


Nach der insoweit kritikwürdigen Auf-
fassung des BSG soll auch ein in der Ver-
gangenheit abgeschlossenes und nicht mehr 
aufrechterhaltenes aufenthaltsverlängern-
des Verhalten zum dauerhaften Ausschluss 
von den sogenannten Analogleistungen 
nach § 2 Abs. 1 AsylbLG führen. Die Be-
troffenen werden damit dauerhaft vom so-
ziokulturellen Existenzminimum und einer 
gesellschaftlichen Integration ferngehalten. 
§ 2 Abs. 1 AsylbLG a. E. ist daher umzufor-
mulieren in »[…] nicht rechtsmissbräuch-
lich selbst beeinflussen«. 


Was die Zurverfügungstellung von Un-
terkunft betrifft, ist es notwendig, kom-
munale Entscheidungsträger, aber auch 
Wohnungsgesellschaften oder Wohnungs-
genossenschaften in Gebieten mit hohen 
Leerstandsquoten einzubeziehen, um den 
Bedarfen für individuellen Wohnraum 
Vorrang vor Gemeinschaftsunterkünften 
zu geben.
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Nach wie vor ist es besonders diskrimi-
nierend, die medizinische Versorgung auf 
die unabweisbar notwendige Behandlung 
bei akuten Erkrankungen und Schmerzzu-
ständen zu begrenzen, mit nur begrenzten 
Korrekturmöglichkeiten, wenn dies zur 
Sicherung der Gesundheit unerlässlich ist. 
Die Regelung der §§ 4, 6 AsylbLG hin-
sichtlich der Erbringung medizinischer 
Versorgungsleistungen hat sich in der Praxis 
als völlig unzureichend erwiesen. Bezieher 
von Asylbewerberleistungen werden nicht, 
zu spät oder nicht hinreichend medizinisch 
versorgt. Dies führt zu teils gravierenden 
Gesundheitsverschlechterungen, die ne-
ben der Beeinträchtigung der körperlichen 
Unversehrtheit der Betroffenen auch mit 
erheblichen sozialen Folgekosten (letztlich 
höhere Behandlungskosten, teilweiser oder 
völliger Verlust der Arbeitsfähigkeit) ver-
bunden sind. Die Regelung ist ersatzlos zu 
streichen und schon aus menschenrechtli-
chen Gründen durch eine Regelung analog 
der im SGB II/XII geltenden zu ersetzen.


Notwendig ist zudem, die EU-Aufnah-
mebedingungenrichtlinie im Bereich der 
Gesundheitsleistung zügig umzusetzen. 
Nach dieser sind besondere Schutzbedürf-
nisse, auch solche gesundheitsbezogener 
Art, im Einzelfall zu ermitteln und im Rah-
men der Ermessensausübung, welche Leis-
tungen zu gewähren sind, entsprechend zu 
berücksichtigen.


Zwar liegt die Ausführung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes in der Zuständig-
keit der Länder. Die bisherige Praxis zeigt 
aber, dass bei schweren chronischen Krank-
heitsfällen und kostenintensiven Maßnah-
men die Zustimmungsvorbehalte und eine 
Vorabprüfung durch Amtsärzte nicht ziel-
führend sind. Hier ist eine unverzügliche 


Änderung auf Länderebene unverzichtbar. 
Das Anfang 2015 bundesweit zugelassene 
»Bremer Modell«, nach dem die medizini-
sche Versorgung in die Hände der gesetz-
lichen Krankenversicherung gelegt wird, 
sollte flächendeckend umgesetzt werden.


48.  Familienleistungen auch 
für Personen mit hu‑
manitärem Aufenthalts‑
recht 


Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
aus humanitären Gründen werden Fami-
lienleistungen (Elterngeld, Kindergeld) 
vorenthalten, wenn sie bestimmte Vor-
aufenthaltszeiten nicht erfüllen bzw. nicht 
erwerbstätig sind oder sein dürfen. Diese 
Rechtslage ist nicht nachvollziehbar. Oft-
mals hat bereits im Vorfeld – während des 
Besitzes der Duldung – eine erhebliche In-
tegration stattgefunden. Es hat daher eine 
gesetzliche Gleichstellung mit anderen In-
habern von Aufenthaltserlaubnissen zu er-
folgen.


49.  Integrationsangebote 
nicht von einer soge‑
nannten »guten Bleibe‑
perspektive« abhängig 
machen


Eingeführt wurde der Begriff »Bleibepers-
pektive« mit dem Asylpaket I im Oktober 
2015. Ob eine »gute« oder »geringe Bleibe-
perspektive« besteht, ist seitdem wesentlich 
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für die Zuteilung von Teilhaberechten für 
Asylsuchende.46 


Der Begriff stammt aus der Arbeitsver-
waltung, nicht aus dem aufenthalts- oder 
flüchtlingsrechtlichen Diskurs. Er bildet 
aber den neuen Kern eines umfassenden 
Umbaus des Migrations- und Flüchtlings-
managements. Dabei ist die »Bleibepers-
pektive«, anders als dies in der öffentlichen 
Debatte vermittelt wird, kein nach objek-
tiven Kriterien bestimmter Ausgangspunkt 
für die sinnvolle Gewährung frühzeitiger 
Teilhabemöglichkeiten. 


Integration und somit das Erreichen 
eines rechtmäßigen und dauerhaften Auf-
enthaltes werden verhindert. Das Etikett 
»geringe« oder zumindest »nicht gute 
Bleibeperspektive« führt zu Ausgrenzung 
und Ausschluss und wirkt äußerst subtil.47 
Zur Zeit wird nur Staatsangehörigen aus 
dem Irak, Iran, Somalia, Syrien und Erit-
rea eine hohe Bleibeperspektive attestiert. 
Integrationsangebote und Zugang zum 
Arbeitsmarkt dürfen aber nicht nur Staats-
angehörigen mit »guter« Bleibeperspektive 
eröffnet werden, sondern müssen für alle 
Geflüchteten erreichbar sein.


Die Begrifflichkeit der guten und 
schlechten Bleibeperspektive ist integra-
tionsschädlich und ersatzlos zu streichen, 
ebenso der Ausschluss Staatsangehöriger 
sicherer Herkunftsstaaten von bestimmten 
Integrationsangeboten.


46 Etwa beim Zugang zu Integrationskursen, § 44 
Abs. 4 S. 2 Nr. 1 AufenthG.


47 Zu Einzelheiten: Voigt, Claudius, »Die ›Bleibepers-
pektive‹ – Wie ein Begriff das Aufenthaltsrecht ver-
ändert«, Asylmagazin 8/2016, S. 245–251.


50.  Zugang zu BAföG‑ und 
BAB‑Leistungen erwei‑
tern 


Die in § 8 Abs. 2 BAföG vorgenommene 
Differenzierung von Aufenthaltstiteln ist 
nicht sachgerecht. 


Inhaber bestimmter humanitärer Auf-
enthaltstitel haben Zugang zu BAföG-Leis-
tungen ab dem ersten Tag der Titelertei-
lung. Die in Nr. 2 der Vorschrift genannten 
Personenkreise, z. B. Inhaber einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG, 
müssen hingegen eine Voraufenthaltszeit 
von 15 Monaten belegen. Da aber ein ab-
sehbarer Daueraufenthalt vorliegt, ist die 
geforderte Voraufenthaltszeit nicht ange-
messen. Sie ist vielmehr ersatzlos zu strei-
chen. Gleiches gilt für die in § 8 Abs. 2 
Nr. 2 BAföG genannten Personenkreise.


In die Vorschrift des § 8 Abs. 2 BAföG 
sind Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 36 AufenthG aufzunehmen, da auch 
bei ihnen regelmäßig eine feste Bleibepers-
pektive besteht. Zur Zeit wird ihnen nur 
über § 8 Abs. 3 BAföG eine Förderungs-
möglichkeit eröffnet, nach regelmäßiger 
Voraufenthaltszeit von fünf Jahren.


§ 8 BAföG erfasst ohne sachlichen 
Grund nicht die Inhaber einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 38a AufenthG (klei-
ne Freizügigkeit), § 8 BAföG ist insoweit 
gleichfalls ohne Voraufenthaltszeit zu er-
weitern.


Geduldete haben die Möglichkeit, 
BAfög-Leistungen nach 15-monatigem 
Vor aufenthalt in Anspruch zu nehmen, 
Personen mit Aufenthaltsgestattung werden 
von § 8 BAföG erfasst, mit regelmäßiger 
Voraufenthaltszeit von fünf Jahren. Diese 
Schlechterstellung ist nicht zu rechtfertigen 
und integrationsverhindernd. Asylsuchen-
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den sollte daher unter denselben Vorausset-
zungen wie Geduldeten Zugang zu Bafög-
Leistungen gewährt werden.


Hinsichtlich des Zugangs zu berufsför-
dernden Leistungen nach dem SGB III ist 
eine dem BAföG entsprechende Regelung 
zu schaffen. 


Die jetzige Vorschrift des § 132 SGB III 
knüpft an die Erwartung eines rechtmäßi-
gen und dauerhaften Aufenthalts an und 
schließt grundsätzlich aus »sicheren Her-
kunftsstaaten« stammende Personen aus. 
Auf diesen diskriminierenden Ausschluss 
ist gesetzlich zu verzichten.


Einen rechtmäßigen und dauerhaften 
Aufenthalt werden perspektivisch jedoch 
auch Menschen erfüllen, die nicht aus ei-
nem Herkunftsland stammen, dem eine 


»gute Bleibeperspektive« zugeschrieben 
wird, nämlich z. B. Personen, die pers-
pektivisch einen humanitären Status nach 
§§ 25a, 25b oder § 25 Abs. 5 AufenthG 
werden erhalten können oder Personen, die 
im Anschluss an eine sogenannte »Ausbil-
dungsduldung« eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 18a Abs. 1a AufenthG erwerben. 


Dass nunmehr seit Sommer 2017 auch 
Flüchtlinge aus Afghanistan Zugang zu be-
rufsbezogenen Sprachkursen haben, ändert 
nichts daran, dass mit der Begrifflichkeit 
der guten Bleibeperspektive zwischen »gu-
ten« und »schlechten« Flüchtlingen unter-
schieden wird und dadurch Ressentiments 
gegen Schutzsuchende Vorschub geleistet 
wird. 











Die Rechtsberaterkonferenz der Wohlfahrtsverbände ist ein bundesweiter 
Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die in Zu-
sammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden Deutscher Caritasverband, 
Diakonie Deutschland und Deutsches Rotes Kreuz sowie dem Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) es sich 
seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht haben, Rechtsberatung für Asylsu-
chende und Flüchtlinge durchzuführen. Ihre Mitglieder treffen sich regel-
mäßig zum Informations- und Meinungsaustausch, geben Fachpublikatio-
nen heraus und melden sich öffentlich zu Wort, wenn es um Asylsuchende 
und Flüchtlinge geht.
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Migrationsberatung  


Die Migrationsberatung unterstützt und begleitet Zuwanderer mit Anerkennung bzw. 


Daueraufenthaltsperspektive vor allem bei den Themen Sprach- und Integrationskurse, 


Beratung zu Schule und Beruf, Familiennachzug, finanzielle Sicherung usw. Die Beratung ist 


kostenfrei und unterliegt der Schweigepflicht.  


Migrationsberatung der Caritas (für Personen ab 27 Jahren) 


Virchowstraße 1A 


97072 Würzburg 


Telefon: 0931 38 666-666, -773 


 


Migrationsberatung der Diakonie (für Personen ab 27 Jahren) 


Friedrich-Ebert-Ring 24 


97072 Würzburg 


Telefon: 0931 80 487-21 


Web: http://www.diakonie-wuerzburg.de/fsa/fluechtlingssozialarbeit.3990.0.0.0.0.html 


 


Migrationsberatung der jüdischen Gemeinde Würzburg (für Personen ab 27 Jahren) 


Valentin-Becker-Straße 11 


97072 Würzburg 


Telefon: 0163 6 034 786 


 


Migrationsberatung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (für Personen ab 27 Jahren) 


Münzstraße 1 


97070 Würzburg 


Telefon: 0931 35 401-0 


Web: www.unterfranken.paritaet-bayern.de 


 


Jugendmigrationsdienst des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (für Personen bis  
27 Jahren) 


Reisgrubengasse 11 


97070 Würzburg 


Telefon: 0931 460 621-88 


Web: www.unterfranken.paritaet-bayern.de 


 



http://www.diakonie-wuerzburg.de/fsa/fluechtlingssozialarbeit.3990.0.0.0.0.html

http://www.unterfranken.paritaet-bayern.de/

http://www.unterfranken.paritaet-bayern.de/
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

6. Kostenfreier Online-Sprachtest für studieninteressierte Geflüchtete und Gruppen  
Unter www.refugees.onset.de können sich studieninteressierte Geflüchtete kostenfrei für einen 
Online-Sprachtest für Deutsch und/oder Englisch registrieren. Das Angebot ist dazu gedacht, 
Geflüchtete auf der Suche nach einem passenden Sprachkurs zu unterstützen und kann alles sechs 
Monate kostenfrei wiederholt werden. Der Test dauert etwa 30 Minuten. Das Ergebnis wird sofort auf 
dem Niveau A2 bis B2 ausgewiesen. Finanziert wird das Angebot vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.  
Es ist auch möglich ganze Gruppen zum Sprachtest anzumelden. Bei Fragen können Sie sich an die 
Projektkoordinatorin Frau Hannah Lepping (hannah.lepping@testdaf.de oder Tel. 0234 32 29708) 
wenden.  
 
7. Literarischer Wettbewerb zum Thema „Erfahrungen von Flüchtlingshelfer*innen“  
Der Reimo-Verlag veranstaltet einen offenen, literatischen Wettbewerb, zu dem Sie als 
ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen eingeladen sind, Ihre Erfahrungen in Ihrem Engagement 
schriftlich festzuhalten. Die Beiträge können von beliebiger Länge sein und bis zum 01. Januar 2019 
eingereicht werden. Der Verlag wird die Gewinnertexte in einem Buch veröffentlichen, von dem auch 
jede*r der Gewinner*innen ein Exemplar bekommen wird. Nähere Informationen zum Wettbewerb und 
die Kontaktdaten entnehmen Sie bei Interesse gerne dem angehängten PDF 
(LiterarischerWettbewerbJuli2018). 

  
 

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr großartiges 
Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann  Tobias Bothe 
 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise 
Randersackerer Straße 25 
97072 Würzburg 
 




 1 


Neuer literarischer Wettbewerb 


des Reimo-Verlags in Aufkirchen 


 
Thema „Erfahrungen von Flüchtlingshelfern und -helferinnen“ 


 


Presseerklärung 


 
Vor einigen Jahren erschien im von Dr. Valentin Reitmajer geleiteten Reimo-Verlag in 
Aufkirchen ein Buch mit dem Titel „So leben Asylbewerber in Bayern“. Darin sind die besten 
Arbeiten enthalten, die im Rahmen eines literarischen Wettbewerbs beim Reimo-Verlag zu 
diesem Thema eingereicht und von einer Jury bewertet worden waren. Dieses Buch kann auch 
jetzt noch direkt beim Reimo-Verlag bzw. in jeder Buchhandlung zum Preis von 9,90 Euro 
erworben werden. 
 
Weil das Asylthema noch immer, ja fast täglich, in den sozialen Medien und in der Öffentlichkeit 
äußerst heftig und kontrovers diskutiert wird und jüngst der Streit über die „richtige“ Asylpolitik 
sogar zu einer ernsthaften Krise der deutschen Bundesregierung führte, möchte Verlagsleiter Dr. 
Reitmajer  die Asylproblematik erneut zum Thema eines literarischen Wettbewerbs machen. 
 


Waren im eingangs erwähnten Wettbewerb vor allem die Asylbewerber selbst im Fokus des 
Interesses, sollen im neuen Wettbewerb die ehrenamtlichen Helferinnen und -helfer  und 


deren Erfahrungen bei ihrem Engagement im Mittelpunkt stehen. 
 
Flüchtlingshelfer/-innen sollen in ihren beim Verlag bis zum 1. Januar 2019 einzureichenden 
Beiträgen  zunächst einmal darstellen, warum sie sich für Flüchtlinge engagieren. Sie sollen aber 
insbesondere auch  über ihre Erfahrungen berichten, die sie bisher bei ihrer Arbeit mit 
Asylbewerbern, aber auch mit offiziellen Stellen, wie z.B. Ausländer- und Sozialämtern, 
Bürgermeistern, Landräten, karitativen Einrichtungen, Kirchen und Vereinen gemacht haben. 
 
Sie sollten auch berichten, ob sie für ihre ehrenamtliche Hilfe Anerkennung und Lob  erfahren 
oder evtl. gegenteilige Erfahrungen gemacht haben. 
 
Wie steht es um die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer selbst? Bringt ihnen ihr 
ehrenamtliches Engagement Zufriedenheit, Mut und Kraft zum Weitermachen? Oder schaffen sie 
diese Arbeit bald nicht mehr bzw. mussten sie aufgeben, da sie nicht mehr konnten, sich 
ausgepumpt und ausgebrannt fühlten? 
 
Interessant wäre es auch, von engagierten Helferinnen und Helfern zu erfahren, wie sie die  
jüngsten „Vorgaben“ und Maßnahmen der Bayerischen Regierung bewerten, die in letzter Zeit 
nochmal verschärft wurden und wie sie die Ergebnisse der jüngsten, äußerst hart geführten 
Auseinandersetzungen auf Bundesebene beurteilen. 
 
Verlagsleiter Dr. Valentin Reitmajer bittet frühere oder jetzt noch  tätige Flüchtlingshelferinnen 
und 
- helfer , ihre Erfahrungen zu oben genannten, aber auch zu anderen Aspekten ihres Engagements 
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in einem beliebig langen Text (auch eine Seite ist möglich!) aufzuschreiben und sie möglichst in 
digitaler Form dem Reimo-Verlag  bis 1. Januar 2019  mit den jeweiligen Kontaktdaten 
zuzuleiten. Auf Wunsch wird der Name des Autors im Buch mit den besten Arbeiten des 
literarischen Wettbewerbs anonymisiert, so dass absolute Diskretion gegeben ist. 
 
Die Berichte sollten wie folgt dem Verlag zur Verfügung gestellt werden: 
  
per eMail: reimo_verlag@gmx.de oder per Fax: 08122- 4799714 bzw. per Post:  Reimo-Verlag, 
Am Mitterfeld 3, 85445 Oberding-Aufkirchen.  
Fragen werden sehr gerne unter der Tel-Nr. 08122-4799715 beantwortet. 
 


Der Wettbewerb wird überregional ausgeschrieben. Jede Flüchtlingshelferin und jeder -


helfer kann unabhängig von Alter und Wohnort daran  teilnehmen. 


 


Jede Autorin und jeder Autor eines veröffentlichten Textes bekommt 1 Exemplar des Buches 
mit den besten Beiträgen zum Thema des Wettbewerbes als kleines Dankeschön geschenkt.  Der 
von einer Jury ausgewählte 1. Preis besteht in der kostenlosen Publikation eines Buches 


durch den Reimo-Verlag. 
 
 
Gez. Dr. Valentin Reitmajer, Leiter des Reimo-Verlags 
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